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Am 1. Oktober 1974 ist die. ,,Konkordie reformatorischer 
Kircr.en in Europa" (Leuenberger Konkordie) (Kirchli
ches Amtsb_latt 1973 S. 10 ff.) in Kraft getreten und 
damit die Kirchengemeinschaft zwischen den Unter
zeichner - Kirchen eröffnet worden. Nachdem alle. 
Gliedkirchen des Bundes der Evangelischen Kirchen in 
der DDR der Leuenberger Konkordie zugestimmt und 
sie unterschrieben haben, · hat nunmehr das Gespräch· 
über die Frage begonnen, welche theologische Bedeu
tung und welche praktischen Folgerungen die Tatsache 
der gemeinsamen Unterzeichnung der Leuenberger 
Konkordie und die damit vollzogene Eröffnung der 
Kirchengemeinschaft auch zwischen den eyangelischen 
Landeskirchen in der DDR für ihre Gemeinschaft inner
halb des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR. 
hat. Für das Gespräch über diese Frage hat der Aus
schuß Kirchengemeinschaft auftragungsgemä·ß ein Ar
beitsergebnis „Zwischen Konkordie und Kirche" vor
vorgelegt, das nachstehend veröffentlicht wird. 

Die. Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in 
der DDR hat auf ihrer Tagung vom 27. September bis 
1. Oktober 1974 in Potsdam-Hermannswerder die zu
ständigen Organe der Gliedkirchen einschließlich ihrer 
Syn�den gebeten, sich eingehend mit der Ausarbeitung
,,Zwischen Konkordie und Kirche" zu befassen. Ins
besondere hat sie angeregt, die folgenden Fragen zu
bedenken und zu beantworten:

Ist die vorgenommene Beschreibung des durch die 
Unterschrift der Gliedkirchen zu Leuenberg erreich
t'en ekklesiologischen .Status des Bundes richtig? 
Ist es insbesondere zutreffend, daß, obwohl der · 
Bund in einem grundlegenden theologischen Sinne 
seit und durch Leuenberg !!ine Kirche ist, er den
noch in einem anderen (aber in welchen?) Sinne 
noch zu einer Kirche werden muß? 

Ist die Beschreibung des Zieles der Kirchwerdung 
des Bundes als einer „föderativ gegliederten" evan-
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gelischen Kirche in der DDR angemessen, und wird 
dieses Ziel von den Gliedkirchen bejaht? 
Sind die nächsten Schritte in Teil III der Ausarbei
tung richtig und vollständig beschrieben, und sind die 
Gliedkirchen willens diese Schritte zu vollziehen 
bzw. sich an ihrem Vollzug· zu beteiligen? 
S_ind die Gliedkirchen, bereit eine dem Vorschlag 
in Ziff. 3. 2. 6. der Ausarbeitung des Ausschusses 
Kirchengemeinschaft entsprechende Willenserklä
rung abzugeben? 

Innerh�lb unserer Land�skirche hat der Theologische 
Ausschuß mit der Arbeit an dieser Vorlage des Aus
schusses Kirchengemeinschaft und an der Stellungnah
me zu den von der Bundes_synode gestellten Fragen be
gonnen. Es ist zu begrüßen, wenn darüber hinaus ein
zelne Pfarrkonvente und Arbeitsgruppen an diesen Fra
gen arbeiten und ihre Überlegungen dem Theologischen 
Ausschuß der Landeskirche zuleiten. Das vorgelegte 
Arbeitsergebnis des Ausschusses Kirchengemeinscha.ft 
wird allen Mitarbeitern und vor allem den Synodalen 
zum Studium empfohlen. . . 
Die Einführ.ung in das Arbeitsergebnis des Ausschusses 
Kichengemeinschaft, die Oberkirchenrat Z.eddies vor 
der Bundessynpde in Potsdam-Hermannswerder gege
ben hat, ist in „Zeichen der Zeit" Heft 1/1975. S. 19-22 
veröffentlicht. 
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Die Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen hat
in ihrer Sitzung am 9./10. März 1973 der Kommission
für Theologie des Bundes, die durch vom Rat der EKU
- Bereich DDR und der"Kirchenleitung des VELK ent
sandte Mitglieder zum Ausschluß für Kirchengemein
schaft erweitert wurde, den Auftrag erteilt, möglichst
in Jahresfrist über die theologischen Elemente des
weiteren Zusammenwachsens der evangelischen Kir
chen in der DDR zu arbeiten. Verschiedene Fragen der
Kirchengemeinschaft, der Kirchwerdung und der Be
deutung der Bekenntnisbindung bedürften dringend
der Klärung.

1. AUSGANGSPUNKTE
1. l. D e r  B u n d d e r E v a n g e 1 i s c h e n K i r c h e n

i n  d e r  DDR
Ausgangspunkt der Überlegungen hat zunächst die Tat

s1a1che des Bundes der Evangelischen Kirchen in der 
DDR und seine Situation nach 5 Jahren gemeinsamer 
Arbeit zu sein. ,,Die Organe, Kommissionen und Aus
schüsse des Bundes haben eine Fülle von gemeinsa
II}en Aufgaben in Angriff genommen. Arbeitsgemein
schaft hat wachsende Kirchengemeinschaft mit sich 
gebracht,·_und Kirchengemeinschaft hat zu engerer Ar-

beitsgemeinschaft geführt ... Wir wollen in dem Be
mühen nicht nachlassen, unser Einssein in Christus in 
dem Einigwerden unserer Kirchen auszudrücken ... 

Ein weiterer bedeutsamer Schritt wäre es, wenn die 
im Bund vereinigten Kirchen diejenigen kirchlichen 
Elemente ihrer Gemeinschaf�, die über das Leuenber
ger Modell hinausreichen, genauer verstehen und kon
kreter entwickeln könnten. Das wird vor allem Auf
gabe eines möglichst ineinandergreifenden Wirkens 
des „Gemeinsamen Ausschusses Kirchengemein
schaft" und der Lehrgesprächskommission sein. Die Sy
node erwartet mit Ungeduld die Ergebnisse. In die
sem Zusammenhang bejaht die Synode die im Kon
ferenzbericht enthaltene Feststellung: ,,Das Ziel kann 
nur eine· Gemeinschaft sein, die ihrem theologischen 
Verständnis nach als Kirche in vollem Sinne Z\J be
schreiben ist, während sie sich in ihrer geschichtlichen 
Gestalt als Gemeinschaft gewachsener Kirchengebild_e 
darstellen dürfte." 

Diese Stellungnahme der 1. Synode des Bundes, auf 
der Schweriner Tagung am 29. Mai 1973 beschlossen, 
ist bedeutsam für das Verständnis der Ordnung des 
Bundes Artike'l 1. Die Vertiefung der Zusammenarbeit 
de.r Gliedkirchen (Abs. 1), das Zusammenwachsen der 
bekenhtnisbestimmenden und rechtlich selbständigen 
Gliedkirchen „in der Einheit und Gemeinsamkeit des 
christlichen Zeugnisses und Dienstes gemäß dem Auf
trag des Herrn Christus" (Abs. 2) sind praktische Tat
sachen geworden. 

In die Oberlegungen ist ferner die Existenz der bei
den anderen kirchlichen· Zusammenschlüsse einzube
ziehen; die wiederholt ihre Bereitschaft erklärt haben, 
zu einer Intensivierung der gesamtkirchlichen·Gemein
schaft beizutragen. Die Generalsynode der VELK in 
der DDR ist der Auffassung, .daß mit der Leu�nberger 
Konkordie „die Endph,ase kirchlicher Gemeinschaft in 
der DDR noch nicht erreicht ist. Sie• hält es für wün
schenswert, auf dem Wege zu einer durch Intensität 
und Konkretion geprägten größeren Gemeinschaft 
noch weiter voranzukommen.,, Der Rat der EKU, Be
reich DDR, bewertet mit ausdrücklicher Billigung der 
Synode den erreichten Stand der Gemeinsamkeit so 
hoch, daß er auf das gemeinsame theologische Ver
ständnis dieser Gemeinsamkeit als einer Kirche hofft". 

1. 2. D i e L e u e n b er g e r K o n k o r d i e 
Ein weiterer Ausgangspunkt für die Arbeit des Aus

schusses waren der Abschluß der „Konkordie reforma
torische Kirchen in Europa" und. die Zustimmung al
ler Gliedkirchen des Bundes zu dieser Konkordie. 

Mit der Unterzeichnung gilt auch für die Kirchen 
in der DDR, daß sie sich als „Kirchen .verschiedenen 
Bekenntnisstandes auf Grund der gewonnen Ober
einstimmung im VeJ:"ständnis des Evangeliums einander 
Gemeinschaft an Wort und . Sakrament gewähren und 
eine möglichst große Gemeinsamkeit in Zeugnis und 
.Dienst an der Welt' erstreben" (Ziffer 29). Gleichzeitig 
haben die Kirchen in der DDR . auch damit für ihre 
Gemeinschaft unterstrichen, daß sich „die Kirchen
gemeinschaft im Leben der Kirchen und Gemeinden 
verwirklicht. Im Glauben an die einigende Kraft des 
Heiligen Geistes richten sie ihr Zeugnis und ihren 
Dienst gemeinsam aus und bemühen sich um die Stär-
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kung und Vertiefung der gewonnen Gemeinschaft" 
(Z. 35). Damit ist ein Arbeitsprogramm vorgezeichnet, 
das in der Konkordie unter den Stichworten „Zeugnis 
und Dienst", Theologische Weiterarbeit", ,,Organisato
rische Folgerungen" und „Ökumenische Aspekte" ent
faltet wird. 

1. 3. D e r ö k u m e n i s c h e K o n t e x t 

Schließlich muß als Ausgangspunkt der Oberlegungen 
zur Frage der Kirchengemeinschaft innerhalb der 
DDR-Kirchen der ökumenische Kontext genannt wer
den. Die gegenwärtige ökumenische Diskussion um 
Vorstellungen und Modelle der "Einigung der Kirchen 
gibt insofern Hilfen für eine Antwort, als sie deutlich 
macht, daß seine pragmatische Engführung der 

1 Kompliziertheit der Traditionen, der Situation und der 
Aufgaben nicht gerecht werden kann. Es geht um den 
konstitutiven Wechselbezug von Lebens- und Lehrge
meinschaft, von Identitätswahrung und gemeinsa
mer neuer Identitätsfindung. In der Studie des Luthe
rischen Weltbundes über „Ökumenische . Methodolo
gie" wird auf die durch die interkonfessionellen Ge
spräche gemachte Erfahrung hingewiesen, ,,daß einer 
wie auch immer strukturell .oder institutionell gestal
teten kirchlichen Gemeinschaft theologische Gründe 
in einem weit geringerem Umfang als bisher angenom
men im Wege stehen." Auch wo Kirchengemeinschaft 
durch einen theologischen Konsensus vorbereitet 
wurde, gebe es häufig nichtdogmatische Faktoren, ,,die 
trotz der bestehenden dogmatischen Konvergenz die 
Verwirklichung jener Gemeinschaft_ verhindern."

Außerdem hat die Kommission für Glauben und Kir
chenverfassung in ihrem vorläufigen Studiendokument 
,,Vorstellung der Einheit und Modelle der Einigung" 
unter der Frage nach dem „gemeinsamen Ziel" an
gesichts bisheriger „Modelle der Einigung" und diese 
versuchsweise überschreitend .:... das Konzept · einer 
„konziliaren Gemeinschaft" angeboten und es durch 
folgende Hinweise verdeutlicht: 
„Koniilare Gemeinschaft" sei zu verstehen als 

a) ,,völlige gegenseitige Verpflichtung" im ständigen
Vollzug der Einheit; als

b) .,Einheit in der Vielfalt", bei der die· Verschieden
heiten, für die Raum bleibt, sich als Einheit erwei

sen, indem sie in der Wahrheit des Evangeliums
aufeinander bezogen bleiben; als

c) ,,Einheit auf allen Ebenen zugleich"; und als

d) ,,Gemeinschaft des gemeinsamen Suchens", in einer
Zeit, die durch den raschen Wandel der Verhält
nisse und der Fragen gekennzeichnet ist.

1. 4. Z u s a m m e n f a s s u n g
Im Sinne des Auftrags, den der Ausschuß hatte, ha

ben sich für ihn folgende Leitfragen ergeben: 
(zu 1.1.) Wie kann die vertiefte Gem.einschaft, die 

im Bund schon praktisch Tatsache geworden ist, 
theologisch gemeinsam ausgesagt · werden und wie 
kann sie sachgemäß eine dichtere Gestaltung finden? 

(zul. 2.) Was ergibt sich aus den Zustimmungen zur 
Leuenberger Konkordie für die Gliedkircheri des Bun
des, für den Bund selbst sowie für die EKU - Bereich 
DDR und die VELK in der DDR auf dem Weg zu 

größerer Gemeinschaft theologisch und organisato
risch? Wie ·sehen von diesem Ausgangspunkt her die 
nächsten Schritte aus? 

(zu 1. 3.) Was trägt die gegenwärtige ökumenische 
Diskussion für unsere Frage nach den theologischen 
Elementen des weiteren Zusammenwachsens und der 
Bedeutung der nichtdogmatischen Faktoren aus? In
wieweit kann uns das Konzept „konziliarer_ Gemein
schaft" helfen oder ist für uns eines der bisherigen Ei
nigungsmodelle angemessener? Welches Modell haben 
wir unter Berücksichtigung der ökumenischen Diskus
sion zu entwickeln? 

Da die drei Ausgangspunkte, obwohl sie jeweils be
sondere Bedeutung haben, in unserer Situation ganz 
dicht beieinander liegen, haben sich für den Ausschuß 
die genannten Leitfragen auch immer wieder unter-

. einander verschränkt. Das · Ergebnis seiner so orien
tierten Arbeit legt er mit den folgenden theologischen 
und praktischen Darlegungen und Anwendungen zum 
Gespräch in den Kirchen und Leitungsgremien vor. 

2. THEOLOGISCHE GRUNDSATZFRAGEN

2.1.Ki r c h e n g e m e i n s c h aft u n d
E i n h e i t  d e r  K i r c h e 

Leuenberger Konkordie (LK) und Artikel VII der 
Augsburgischen Konfession (Confessio Augustana/CA) 

2. 1. 1. K i r c h e n g e m e i n s c h a f t i m S i n n e
d e r  K o n k o r d ie

Kirchengemeinschaft· im Sinne der Konkordie ist er
möglicht durch ein gemeinsames Verständnis des 
Evangeliums. Von ihm her erweist sich, daß die Lehr
verurteilungen in den reformatorischen Bekenntnissen 
den gegenwärtigen Stand der Lehre der beteiligten 
Kirchen nicht mehr betreffen: 

Die so ermöglichte Kirchengemeinschaft wäre falsch 
interpretiert, wenn in kurzschlüssiger Weise aufgrund 
der „im Zentralen gewonnenen Obereistimmung" 
(LK Z. 37) auch eine organisatorische Vereinheitlichung 
im Sinne einer zentralistischen Einheitskirche ge�or
dert .würde._ 

Ebenso falsch. wäre e!i. aber auch, wenn die beteilig
ten Kirchen es bei der erklärten „Überzeugung, daß 
sie gemeinsam an der einen Kirche Jesu Christi teil
haben" (Z. 34), genug sein ließen, d. h., wenn in ihrem 
strukturellen Verhältnis zueinander einfach alles beim 
alten bliebe (kalte Kirchengemeinschaft"). Vielmehr 
soll die ermöglichte Kirchengemeinschaft auch bis in 
das Gesta,lthafte hinein verwirklicht werden. Dabei 
kann es auch zu einer organisatorischen Einheit der. 
Kirche kommen. Das kann geschehen, ohne daß diese 
durch Einheit des Bekenntnisstandes bestimmt und 
darin begründet ist. 
2.1. 2. D e r  Kir c h e n  b e g r i ff d e r  K o n k o r  d i e
im V e r g l e i c h zu d e m  d e r  C A  

Der Begriff der Kirche, mit dem die Leuenberger 
Konkordle arbeitet, ist umfassender als der in CA VII 
verwendete. Beide zielen auf den dogmatischen Grund 
der Kirche, der im Evangelium selbst liegt. Deutlicher 
aber als der von CA VII und in den Konkretionen über 
diesen hinausgehend bezieot sich der Kirchenbegriff 
der Konkordie auch auf die historischen Gestaltungen, 
in denen die Kirche sich darstellt. Im Kirchenbegriff 
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der Konkordie sind die Bedeutung überlieferter 
Frömmingkeitsstrukturen (implizite Konfessionalität, 
Spiritualität) sowie die nichtdogmatischen Faktoren 
soziologischer, politischer und struktureller Herkunft 
(siehe Beilage 1) ,,Die Bedeutung nichtdogmatischer 

Faktoren" berücksichtigt. Darum spricht die Konkordie 
von Kirchengemeinschaft" und meint damit Gemein
schaft von mehreren unterschiedlichen Kirchen. 

2. 1. 3. Z u m „ s a t i s e s t " i n C A V I I 
Die LK vermeidet mit ihrem Kirchenbegriff die Ge

fahr eines ekklesiologischen, Doketismus, des Mißver
ständnisses der nämlich, als sei die Kirche nur eine 
ideelle Größe und nicht auch geschichtliche Wirklich
keit. Aus dem Wottlaut von CA VII könnte ein sol
ches Mißverständnis der· Kirche (,,civitas platonica") 
herausgelesen werden. Allerdings geschähe das dann 
gegen den Sinn dieses Artikels. Denn mit dem dorti
gen „satis est" (,,dies ist genug ... ") wird nicht mehr, 
freilich auch nicht weniger . als die schlechterdings 
notwendige Bedingung für die wahre Einheit der Kir
che im theologisch begründenden Sinn ausgesagt. Das 
„satis est" exklusiv im Blick auf den Grund der 

Kirche und ihrer Einheit: ,,consentire de doctrina evan
geli et de administratione sakramentorurn" (,, daß da 
einträchtlich nach reinem Verstand das Evangelium 
gepredigt und Sakramente dem göttlichen Wort 
gemäß gereicht werden"). Das „satis est" ist aber nicht 
exklusiv im Sirine konkret geschichtlicher Existen;i\ 
von Kirchen. Kirchen haben ihren einzigen, ein ·rnr 
allemal gelegten Grund im Evangelium von Jesus 
Christus. Die konkrete Gestalt der Kirchen aber reali
siert sich im Zusammenwirken auch mancher weiterer 
Faktoren. Diese sind zwar sekundär, aber weder ihr 
Daß noch ihr Was ist beliebig. Das „nec necosse est" 
folgt, widerspricht dieser Vorstellung nicht, ist yiel
mehr für sie offen, und darauf kann die Konkordie in 
ihrem Ansatz rückbezogen werden. 

2. 1. 4. Z u r V e r w i r k 1 i c h u n g d e r K i r c h e n
g e m e i n  s c h a f t n a c h  d e r  K·o n k o r  d i e

Das „gemeinsame Verständnis des Evangeliums" (LK 
Z. 6; 29), die „im Zentralen gewonnene Obereinstim
mung" (Z. 37) wird die Führungsgröße, unter deren 
Anleitung die LK Schritte der Verwirklichung der Kir
chengemeinschaft (Z. 35 ff.) erwartet. Dabei sind drei 
Arten von Folgerungen und Maßnahmen zu unter
scheiden (vgl. unten zu 3.). Diese Unterscheidung ist 
aus folgenden Gründen wichtig: 

(1) Die Konkordie selbst spricht von „organisatori
schen Folgerungen" in einer Weise, die generalisieren
des Drängen auf Konsequenzen im Ordnungsbereich 
ausdrücklich verwehrt. (Z. 42, 43, 45). Sie setzt die 
Frage der Verwirklichung in dieser. Hinsicht - so 
deutlich dieses Bezugsfeld mitgemeint ist - bei den 
_jeweiligen konkreten Situationen (Z. 44 und 45) an. 

(2) Die Konkordie regelt nicht nµr deswegen so ,weil 
die Situationen verschieden sind. Es entspricht auch 
ihrer Verhältnissetzung zwischen dem Verständnis des 
Evangeliums, wie es in den Teilen II und III Ausdruck 
gefunden hat (Z. 31), einerseits, und der Verpflichtung 
zu ·theologischer Weiterarbeit (Z. 37) andererseits. 
Da die theologische Weiterarbeit (Z. 37 bis. 41) wesent
licher Bestandteil der Verwirklichung der Kirchen-

gemeinschaft (Z. 35 ff.) ist, darf bei den von uns zu 
planenden nächsten Schritten diese Weiterarbeit nicht 
nur ein Schritt unter anderen seih. Vielmehr gehört 
dann zur Situation, in der wir organisatorische Folge
rungen aus der Zustimmung zur Konkordie zu prü
fen haben, in jedem Fall auch der Stand unserer 
theologischen Weiterarbeit im Prozeß des Zusammen
wachsens hinzu. 

(3) Unter dem Stichwort „Situation" ist von uns 
festzuhalten, daß V{ir für Verwirklichung der Kir
chengemeinschaft im ordnungsgemäß-strukturellen Be
reich mehrere Ausgangspunkte haben (vgl. oben 1. 1. 
bis 1. 3.). Die Frage nach den Maßnahmen, die wir in 
diesem Bereich zu verfolgen haben, ist uns nicht nur 

. unter dem Gesichtspunkt „Folgerungen aus der Kon
kordie", sondern �uch aus der zur praktischen Tat
sache gewordenen Vertiefung der Zusammenarbeit im 
Bund aufgegeben. Zwar können wir uns nicht Folge
rungen und Maßnahmen vornehmen, die der Konkor
die widersprechen würden, wohl aber haben wir auch 
solche z1.1 bedenken, die hinsichtlich der Gestalthaf
tigkeit der Kirchengemeinschaft über die Konkordie 
hinausgehen. 

2. 1. 5. K i r c h e n g e m  e i n s eh a f t u n d B e k e n n t
n i s s t  a n  d 

Kirchengemeinschaft nach der LK läßt ausdrücklich 
die tradierten Bekenntnisse in den einzelnen Kirchen 
in Geltung (Z. 30, 37). Die jeweilige Bekenntnisbe
stimmtheit gehört zu den bleibenden Faktoren dieser 
Kirchengemeinschaft. Die beteiligten Kirchen sind 
,,Kirchen verschiedenen Bekenntnisstandes" (Z. 29). 

Freilich besagt das nicht dasselbe, wie, wenn es 
hieße: bekenntnisverschiedene Kirchen. Denn die 
Verschiedenheit ·ihrer Bekenntnisstände ist nur eine 
Verschiedenheit innerhalb der „Gemeinschaft" in der 
die „Trennungen", die ihr „seit dem· 16. Jahrhundert" 
entgegenstanden, ,,aufgehoben" sind (Z. 34)� Die Be
kenntnisverschiedenheit schließt nicht rhehr aus, sich 
gemeinsames Teilhaben an der einen Kirche Jesu 
Christi und Befreiung und Verpflichtung zu gemeinsa
men Dienst (Z. 35) zuzusprechen. Vielmehr ist Kirchen
gemeinschaft gerade Gemeinschaft der Kirchen mit 
ihren verschiedenen Bekenntnisständen. 

Nach Auffassu!]-g des Ausschusses wird diese Erklä
rung der Kirchengemeinschaft (vgl. Z. 34 im Kontext 
mit Z. 30 ff.) dadurch gestützt, daß man überhaupt die 
Bekenntnisschriften ·nicht einfach init der in CA VII 
gemeinten pura doc trina evangelii (reinen Verkündi
gung des Evangeliums) gleichsetzen kann Die Rolle 
der Bekenntnisschriften ist nicht die von Kirche kon-: 
stituierenden Dokumenten. Nur irrtümlicherweise wur
den sie oft. so angesehen. Die Bekenntnisschriften 
wollten nach ihren Selbstverständnis immer schon ge
schichtliche Bezeugung des einen Evangeliums sein 
(sieh'e unten 2.4. sowie Beilage 2: ,,Zur Funktion der 
Bekenntnisse für die Kirche"). 

2. 1. 6. K i r c h w e r d u n g d e s B u n d e s? 
In Synodalverhandlungen, in kirchenamtlichen Ver

lautbarungen und in der kirchlichen Presse und im 
allgemeinen Prozeß der Meinungsbildung wird die Ziel
vorstellung für die größere Gemeinschaft_ der Evange-
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lischen Kirchen in der DDR oft mit dem Stichwort 
,,Kirchwerdung des Bundes" zum Ausdruck gebracht. 
Aufgrund der bisherigen Darlegungen ist dazu zu sa
gen: 

1. Indem alle Gliedkirchen des Bundes der LK zu
gestimmt haben, ist der Bund selbst als Zusammen
schluß auf dieser Grundlage in einem bestimmten 
Sinn bereits „Kirche" .Die nach CA VII notwendige 
Bedingung für die wahre Einheit der Kirche (vgl. oben 
zu 2. L 3.) ,ist erfüÜt. Dem entspricht die wechselseitige 
Gewährung der Kanzel- und Abendmahlsgemein
schaft (LK Z. 33). Sie ist ihrerseits Ausdruck der neuen 
Qualität des Zusammenschlusses als Kirche im theolo
gischen Sinn. Damit ist unseren Kirchen als Kirchen 
verschiedener B_�li:enntnisstände eine entscheidende 
Vorgabe zuteil geworden, die nunmehr bei · der Ziel
vorstellung „Kirchwerdung des Bundes" und beim 
Streben nach deren Verwirklichung entsprechend in 
Ansatz gebrach_t und festgehalten werden muß. 

2. Kirche im theologischen Sinn ist Immer auch "Kir
che im Werden. Das ist eine geistliche Bestimmtheit 
ihres Seins selbst. 
Von „Kirchwerdung" des Bundes· zu sprechen, kann 
darum nicht heißen, eine höhere Qualität von Gemein
schaft ins Auge zu fassen, in der Kirche-Sein unter 
Absehen vom· bleibenden AngewiesE:!nsein darauf, je 
neu Kirche zu werden · feststellbar wäre. Andernfalls 
wäre auch schon das Kirche-Sein. der Gliedkirchen je 
für sich falsch verstanden. 

3. Pieses der Kirche zu allen Zeiten und an allen
Orten mit auf den Weg gegebene In- und Zueinander 
von Sein und Werden konkretisiert sich in der Frage 
nach ihrer Gestalt. In diesem Bezugsfeld liegen jetzt 
unsere besonderen Probleme Hier müssen wir zu ei
ner \Jbereinstimmung darüber gelaIJ.gen, was „Kirch
werdung" des Bundes heißen kann und heißen soll. 
Klar ist, daß wir nach Leuenberg nun nicht nur grund
sätzlich die Freiheit haben; sondern in unserer Situa
tion auch dazu verpflichtet sind, der Frage nachzu
gehen, wie eine Entsprechung des Bundes zu seinem 
Kirche-Sein im theologischen Sinn aussehen und ge
funden werden könnte. Klar ist ebenfalls, daß das 
Fragen danach nicht im Theoretischen und Unver- · 
bindlichen stecken bleiben darf; aber auch, daß im 
Prozeß des Zusammenwachsens kein Vorwegnehmen 
nocl! nicht voiiziehbarer künftiger Entwicklungen Platz 
greifen darf. 

Klar ist schließlich . auch, daß die .. ,.Kirchwerdung 
des Bundes" ·nicht nur im organi,satorischen Bereich, 
sondern auch in· der Intensivierung theologischer Ge
meinsamkeit und gelebter Gemeinschaft Gestalt gewin
nen muß. In dieser Hinsicht wird man die . ,.Kirch
werdung" zunächst nur in ersten S9}lritten anzeigen 
können, zugleich i;tber· au_ch konsequ'en.t weiterverfol
gen müssen, was die Chance unserer geschichtlichen 
Situation ist: sich in einer theologischen verbindli
chen und praktischen opferbereiten Begegnung der 
Gliedkirchen auf die in Christus gegebene Einheit der 
Kirche hin zu fördern und förden zu lassen. 
2. 2. K i r c h e a u. s d e m W o r t G o t t e s
2. 2. 1. W a c h s e n d e G e m e i n s c h a f t d u r c h g e
m ei n s a me Er k e n ntn i s  d·e s Ev a n ge l i u m s

2. 2. 1. 1. Das Verhältnis von Evangelium oder Wort
Gottes urid Kirche hat aber noch eine über das Bis
·herige hinausgehende ekklesiologische Relevanz, jeden
falls für Kirchen reformatorischer Tradition. Diese Tra
dition die icirchliche Wirklichkeit in Aufnahme der
biblischen \Jberlieferung als Volk Gottes, Leib Christi,
und besonders als 'Geschöpf des Wortes Gottes. Hier
vor allem li�gt die eigentliche Wurze.l reformatorischer
Konfessionalität. Wort Gottes ist hier als viva vox,.
als lebendige Verkündung verstanden. Damit ist das

. Element genannt, daß im Mittelpunkt aller ekklesiolo
gischen Selbstbestimmung und �elbstbesinnung stehen ;muß. Dabei kommt es darauf an, daß die1!eS Prinzip 
nicht in Gesetzlichkeit erstarrt, sondern als Glaubens
und Lebenshilfe für den einzelnen und die Gemein
schaft erfahren wird.

2. 2. 1. 2. Menschen in den Kirchen wollen nicht die
Kirche, sondern Gott ihren Herrn sein lassen, indem
sie sein Volk sind und bleiben. Gott aber ist ihr Heri:
durch sein Wort. Insofern ist die Erkenntnis und der
Gehorsam -im. Blick auf das Wort Gottes der wichtigste
Vorgang im Leben der Kirche, das Maß ihrer Einheit
und der Grad ihrer Lebendigkeit. Gemeinsame Fort
schritte in der Erkenntnis des Wortes Gottes sind Fort
schritte auf dem Wege der Gemeinschaft, den_n sie
zeigeii den Gehorsam gegenüber dem Herrn der Kir
che und die Liebe untereinander. Wenn gegliederte
Kirchen diese Erfahrung miteinander machen, wächst
das Maß ihrer Gemeinschaft und vermindert sich die
Notwendigkeit von Abgrenzung bzw. Unterscheidung.

2. 2. 2. D a s W o r t G o t t e s  a l s M o t o r d e r
K irc h w e r d u ng

2. 2. 2. 1. Die eben genannten Merkmale treffen auch
auf den Lernprozeß zu, in dem sich die Gliedkirchen
des Bundes befinden (Lehrgespräche, Leuenberg), Sie
�ind daher auch unter diesem Aspekt zur theologischen
und eldclesiologischen Bilanz herausgefordert, ebenso
zur historischen und soziologischen Analyse. Sie müs
sen, was die verwendete Begrifflichkeit angeht, ihre
neu�n Erfahrungen nicht unbedingt in herkömmlichen
Schemata artikulieren, doch muß in jedem Fall die
Normierung durch das Wort Gottes maßgebend bleiben

Damit wird der reformatorische Grundsatz von der 
Kirche als dem Geschöpf des Wortes Gottes zum ei
gentlichen „Beweger" der Kirchwerdung des Bundes. 
Der Gesi�)'J.tspunkt der Normierung durch das Wort 
Gottes ist dabei garu; streng zu fassen; es muß deut
lich bleiben, daß das Wort Gottes auch unsere kirch
liche Wirklichkeit in keiner Phase (auch der fortge
schrittensten nicht) ein�_ach bestätigt, sondern zugleich 
in Frage stellt und erneuert, 

Gewiß gibt es keine theoretisch befriedigende Lösung 
für diesen Prozeß, für diese Erziehung der Kirche durch 
das Wort Gottes. Aktivismus auf der einen Seite, Quie
·tismus auf der anderen sind Fehlhaltungen, die s�lbst
wieder nur durch das. Wort Gottes überwunden werden
können .. Denn dieses befreit von beiden, wie überhaupt
seine befreiende Kraft immer neu in den Mittelpunkt
aller \Jberlegungen und . Aktionen gehört.

· 2. 2. 2. 2. Kirchen, die mit und durch Gottes Wort auf
neue Weise verbunden den Weg in die Zukunft wagen,
lassen einiges zurück. Sie. dürfen wohl Bräuche und -



70 f,.mts b l a t t  Heft 7/8 1975 

Institutionen, Grenzen und Unterschiede zurücklassen, 
nicht aber Menschen. Sie sollen sich den Weg auch 
nicht bequem machen, indem sie Unbewältigtes bei
seite lassen. Auch in diesem Zusammenhang ist noch
mals die Bekenntnisfrage zu erwähnen: die ge
schichtliche Belastung durch unterschiedliche Bekennt
nisse in der Vergangenheit und die gegenwärtig z. T. 
vorhandene Unklarheit in dieser Frage im Zusammen
hang mit der LK. Währen� diese Problematik bei den 
Gemeinden kaüm eine Rolle spielt, ist eine anqere 
wie wohl unterschwellige mit der Bekenntnisfrage ver
knüpft; nicht ohne Belang· auf der Gemeindeebene. 
Gemeint ist. das .weithin historisch bedingte Landes
kirchentum, das für viele bis heute die . einzige an
schauliche For:t� ausmacht, in der Kirche „oberhalb" 
der Ortsgemeinde begegnet. Genau in dieser Funktion 
(zu der noch weitere kommen werden), ist aber das 
Landeskirchentum auch im Prozeß der Kirchwerdung 
des Bundes nicht nur möglich, sondern geradezu not
wendig, wenn es um ihre Vereinigung und nicht um 
Vereinheitlichung zu ihren Lasten gehen soll. Die 
Landeskirchen sind Träger theologischer und nicht
theologischer Traditionen. Sofern solche Traditionen 
ernsthafte Anliegen von einzelnen bzw. Gruppen in 
der Kirche sind, sollen sie ·mit diesen auf dem Weg 
in die Zukunft mitgenommen werden. Wo Unter:.. 
schiede erhalten bleiben,_ sollen sie positiv-profilie
rend, nicht negativ-trennend wirken. Das sollte ein 
Grundsatz auf dem Wege zu größerer Gemeinschaft 
überhaupt sein und zugleich ein Beitrag zur ökumeni
schen Diskussion. 

2. 3. K i r c h e i n ·d e r B e g e g n u n g m i t a n d e r e n 
K i r c h e n

2. 3. 1. Der Ti;itbestand, daß nach der Zustimmung zur 
· Leuenberger Konkordie die Landeskirchen der DDR 

gemeinsam zugleich Kirche s i n d und Kirche w e r
. d e n, verwir-klicht sich überhaupt .im Horizont öku

menischer Theologie und Bewegung und ist �elbst ein 
ökumenisches Faktum sui generis. 

Die Entdeckung der Kirche als von Gott ge
schenkte ökumenische Realität verpflichtet die Einzel
kirchen zum gegenseitigen Aufeinander-Hören als zu 
einem Akt · des Gehorsams gegenüber dem Herrn der 
Kirche. 

Die in .der Ökumee z. Z. diskutierten Modelle kirch
licher Einheit sind nach Meinung des Ausschusses nicht 
ohne weiteres zu übernehmen. 

Jedoch scheinen aus der· ökumenischen Diskussion 
heraus, bei der die römisch-katholichen Vors�llungen 
und Lehräußerungen nicht übersehen werden dürfen, 
für die Kirchwerdung des Bundes der evangelischen 
Kirchen in der DDR Elemente aus dem Gedanken der 
„konziliaren Gemeinschaft" und der Vorstellung des 

unabdingbar - Aufeinander-Bezogenseins von Partikular
kirche und Universalkirche fruchtbar und weiterfüh
rend zu sein. 

2. 3. 2. Der Gedanke der „konzi).iaren Gemeinschaft" 
scheint förderlich ,weil er dazu nötigt, Einheit als eine 
Sache·ständigen Vollzugs und Verschiedenheit als ein 
wesentliches Elemen.t von Einheit zu denken. So kann 
de� Rechnung getragen werden, was zum Begriff der 

_ Kirchwerci.ung gesagt wurde. 

Der Gedanke der „Partikularität" scheint förderlich, 
weil er konkrete Orts- oder Teilkirchen (Landeskirchen 
usw.) als die Subjekte solcher konziliaren Gemeinschaft 
in das Blickfeld rückt. Kirche lebt und :verwirklicht sich 
auf verschiedenen Ebenen. Auf allen Ebenen besteht 
sie aus Teilkirchen und ist ihrerseits Teilkirche. (Nur 
für Ortsgemeinde und Universalkirche trifft das nicht. 
in _ beiderlei Betracht zu.) Auch diese Sicht kann zum 
Verständnis der Landeskir�en und des Bundes im 
Blick ·auf Kirchwerdung hilfreich sein.. 

2. 3. 3. Als weitere Frucht, ökumenischer Erkenntnisse· 
ist die Bedeutung nichtdogmatischer Faktoren beim 
Zusammen wachsen von Kirchen anzusehen und zwar in 
ihrer Ambivalenz, nach welcher sie sowohl fördernde 
als auch hemmende Funktion haben. Als Ausdruck der 
Leiblichkeit des Heils und in ,\bwehr allen Doketismus• 
kommt diesen Faktoren theologische Relevanz zu. 

2. 3. 4. Der spezifische Beitrag der Reformationskirchen 
für die Ökumene ist ihre uneingeschränkte, freiwillige 
Bindung an das Wort Gottes. Die Oberzeugungskraft. 
und Wirkung dieser Bindung wächst, je offenkundiger 
sie innerhalb der Reformationskirchen selbst zur · Ge
meinsamkeit führt.

2._4. ,,Be k e n n  n i s k i r c he" u n d  ö k um e n e -

2. 4. 1. D i e f a 1 s c h e AI t e r n a t i v e v o n K o n-
f e s  s i o n un d Ö k u m ene 

2. 4.1.1. Die ökumenische Diskussion der Kirchenein
heit nimmt ihren Ausgang noch immer zumeist entwe
der bei der Konfessionalität oder der Ökumenizität der 
Kirche. Diese unterschiedlichen 'Ansätze wirken sich 
oft zu einem Gegensatz von Bekenntnisbindung und 
ökumenischem Einheitswillen aus. Beide Aspekte gehö
ren jedoch zusammen. Dies läßt sich an der Beziehung: 
zweier Grundeigenschaften der Kirche verdeutlichen. 
Sie ist apostolisch u n d katholisch, d. h. in unserem 
Blickwinkel: Die Art, wie eine Kirche die apostolische 
Botschaft .und Ordnung in Lehre und Leben• entfaltet, 
muß auf der einen Seite dem g�schichtlichen einmaligen. 
Ort, an den sie gestellt is't; entsprechen. Das ist im Zu
sammenspiel von Tradition und Situation ihre konfes
sionelle Prägung. _Ebenso muß aber ihr Zeugnis dem Zu
sammenhang mit der Gesamtkirche (Katholizität) ent
sprechen. Darin zeigt sich ihre Ökumenizität. 

2. 4. 1. 2. Gerade dieser Zusammenhang von Konfession· 
und Ökumene ist durch die Kirchenspaltung der der· 
Reformation folgenden Jahrhunderte verlorengegangen. 
Die Ökumenizität zerreißt. Aus Konfession wird Kon
fessionalismus. Die Bekenntnis_se führen zur konfessio
nellen Vereinheitlichung in ihrem Geltungsb!!reich, in. 
dem sie nun zum abgrenzenden und du_rchgel'ienden Ge
staltungsprinzip für Lehre und Leben der _Kirche wer-· 
den. Aber erst absolutistisches Staatsinteresse, vereins
rechtliches Kirchenverständnis, r�mantisches Organis
musdenken, antiratiorialistische Erweckung un<:J. grund-· 
sätzlicher Konservativismus haben in einer späten und 
verflochtenen. Wirkungsgeschichte jenen Gehalt von 
,,Bekenntniskirche" ermöglicht, wie er durch Neu-
luthertum, Unionsgegnerschaft und auch durch .den 
Kirchenkampf geprägt wurde. Der ökumenische Hori
zont ist nicht einfach mit der Oberwindung national be
stimmter Kirchlichkeit wiedergewonnen. Es entsteht 
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n:ur eine innerkonfessionelle ökumenik, die die landes
kirchliche Einheitlichkeit auf ihre Kirchenfamilie über
trägt. Di� Kirchenfamilie selbst wird vom Prinzip d�r 
,,Bekenntniskirche" geprägt. 
2. 4. 1. 3. Die Geschichte dieser Erstarrung ist aber zu
gleich die Geschichte einer Bewahrung. Zwar hat gerade 
die historische. Bekenntnisbindung erneute Bekenntnis
bildung - unmöglich gemacht, aber in den Zeiten fast 
völliger l�onfessioneller und territoialer Isolierung hat 
sich die Bekenntnisbindung um die Aufrechterhaltung 
des Konsenses bemüht und die Auflösung der Katholizi
tät in sektierische Sonderbildungen verhindert. Diese 
J;?eriode der Kirchengeschichte ist zu Ende gegangen, 
seitdem in unserem Jahrhundert der ökumenische Auf
bruch erfolgt ist. In einem zunehmenden Maße kann 
keine Kirche mehr nur aus· ihren eigenen TraditioneD 
!eben. 

· 2. 4. 2. B e k e n n t n i s i n d e r W e c h s e 1 b e z i e -
hung v o n  Tr a d i tio n u n d  Sit u a t ion 
2. 4. 2. 1. Außerdem zwingen di� moderne Entwitjdung 
und das geschichtliche Denken dazu, auch innerhalb 
derselben Konfession verschiederfe sendungsgetreue 
Ausprägungen von Zeugnis und Dieri.st anzuerkennen. 
.Jede Konfessionskirclie steht vor dem Problem, entwe
der Einheitlichkeit durch Bekenntnisdurchsetzung zu 
erzwingen oder Bekenntnisgeltung durch Duldung zen
trifugaler Entwicklungen zur bloßen Behauptung zu
verdünnen. Diese Verlegenheit wird nur überwunden, 
wenn Bekennt�is nicht mehr als unveränderbare Grün• 
dungsurlrnnde einer Kirche verstanden wird, sondern 
als zwischenkirchlich verantwortete (prozessuale) Ab
folge von Tradition Ond Situation -und dies auf allen Ge
bieten des kirchlichen Lebens, nicht nur auf dem der 
Lehre. Erst Kirchen, die ökumenisch miteinander leben, 
können ihre überkommene konfessionelle Prägung kon
kret erneuer�. Erst Kirchen, die sich solcher Art be
kennend erneuert haben und sich so voneinander unter
schei-den, können �owohl innerhalb einer KonfessioD 
wie zwischen Konfessionen ökumenisch miteinander 
leben. 
2. 4: 2. 2. Die ekklesiologische Problematik des Bundes 
1,ann nach dem Gesagten nicht aus den noch fortwir
kenden Kräften der zu Ende gehenden Epoche des Kon
fessionalismus und der durch sie geformten Geschichte 
evangelischer Einigungsbemühen ihre Lösung . fin
den, sondern nur vom Anbruch ökumenischer Wieder-. 
begegnung her. Um Kirche zu sein, muß der Bund weder 
den Anforderungen einer Bekenn.tniskirche entsprechen 
noch darf er Bekenntnis verneinen: Er braucht also we
der durch eine Lehrerklärung konstituiert zu werden 
noch auf Lehrerklärungen zu verzichten. Sein Kirchen
charakter muß verstanden werden als Teilverwirkli
chung· eines verpflichtenden Zusammenlebens von Kir
chen, das allein auch sonst regional und global Kirchen 
in die Lage versetzt, ihre übernommene konfessionelle 
Prägung zu wahren und zu wandeln und diese Wand
lungen miteinander zu verantworten, . d. h. zugleich 
ökumenisch und konfessionell zu leben. 
2.5. D i e  L a n d e ski r c h e  un d de r B.u n d
2. 5. 1. D i e g e � c h i c h t 1 i c h e n B � d i n g 1:1 n g � n 
d e r  L a n d e s kirch e n
2. 5. 1. 1. Die Erörterung det theologischen Grundfragen 
auf dem We�e zur Klrchwerdung des Bundes unter 

dem Gesichtspunkt von Konfessionalität und Öku
menizität bedarf einer Ergänzung nach der kirchen
rechtlichen Seite. Wir bleiben zu sehr oberhalb der 
Frage nach der Kirche in ihrer realen Gestalt, wenn 
:wir diese Seite ausklammern. Wir versuchen, diesen 
Aspekt auf dem Hintergrund ökumenischer und kir
chenrechtlicher Erörterungen in den Begriffen von 
,,Partikularität" und „Universalität" der Kirche zu 

erfassen. Ohne dieses Problem grundsätzlich behan
deln zu können, fragen wir hier nach den Auswirkun
gen, die das dialektische Miteinander von Partikula
rität und· Universalität der Kirche auf das Verhält
nis von Gliedkirchen und Bund hat. 
2. 5. 1. 2. Der unbestrittene Ausgangspunkt alles kir
chenrechtlichen Handelns war bisher die sogenannte 
,,Souveränität" der einzelnen Landes- (Provinzial-) 
Kirchen, die in allen kirchlichen Belangen prinzipiell· 
sich selbst leiteten und in rechtlicher Selbständigkeit 
handelten. Soweit es um größere Gemeinsamkeiten -
oder Zusammenschlüsse ging, hing deren Einheit von 
der Bereitschaft dieser Landeskirchen ab, etwas von 
ihren Rechten abzugeben. Selbst wo das geschah, 
wurde aber darauf geachtet und notfalls durch Einbau 
eines Vetorechtes sichergestellt, daß die primäre 
Handlungsfreiheit bei den Landeskirchen blieb. 
2. 5. 1. 3. Unsere Landeskirchen sind geschichtlich ge
wachsene Gebilde deren Souveränität ursprünglich 
vom staatlichen Verband, in dem sie lebten, .entliehen 
war,. und deren geistliche und rechtliche Selbständig
keit sich erst im 19. und 20. Jahrhundert endgültig 
ausformte. Das Jahrhundert der Reformation hat sol
che kirchenrechtlichte Souveränität der Landeskirche 
noch nicht gekannt. Das überterritoriale Kirchenrecht 
blieb bis· zum Ende des alten Reiches gesaintkirchlich. 
Der Ansatz bei der ekklesialen Isolation von Terri
torialkirchen hat die rechtlich verselbständigten Lan • 
deskirchen bis heute mitbestimmt und hat die Eini
gungsbemühungen bis heute am Antagonismus von 
nationalkirchlicher Einheit und landeskirchlichem 
Partikularismus scheitern lassen. 
2. 5. 2. D i e S p i  r i t .u a i' i t ä t d e r L a n  d e  s k i r -
c h e n  ...._ 
2. 5. 2. 1. ·Gleichwohl hat sich in der Geschichte in en
ger Verbindung von Konfessionalität und Legalität
eine ganz bestimmt geprägte Struktur in den verschie
denen Landeski�chen herausgebildet, die auch das Gefäß 
für das geistliche und kirchliche Leben in diesen Kir
chen. abgab. Es wäre töricht ,u. U. für das kirchliche
Leben sogar tödlich, dies zu mißachten. Die großen 
Unterschiede in den Verfassunsgstrukturen der ein
zelne:q. Landeskirchen mögen von manchen als Last 
der Tradition empfunden werden, sie können abe1· 
weder gedanklich übersprungen noch durch Rechts
akte einfach beseitigt· werden. ·� 
2. 5, 2. 2. Man kann die gewachsenen gliedkirchlicheh 
Strukturen auch nicht dadurch verdächtigen, daß man
darauf hinweist, daß an ihrem Zustandekommen nicht 
nur Fragen defi Bekenntnisses, sondern auch . nicht
dogmatische Faktoren, Einflüsse l}er jeweiligen ge
schichtlichen und gesellschaftlichen Umwelt, eine mit
bestimmende Rolle gespielt haben, (vgl. Beilage 1 -
Bedeutµng der nichttheologischen Faktoren). Diese 
nichtdogmatischen Faktoren, die einst die Landeskir'

chen bilden halfen, haben sich inzwischen mehrfach 
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verändert. Die Fluktuation in der Gesellschaft macht 
deutlich, daß die durch die Taufe begründete Mitglied
schaft in der Kirche nicht mehr als Mitgliedschaft in 
einer Landeskirche al lein verstanden werden kann. 
Die in der sozialistischen Gesellschaft gestellten Fra
gen fordern auch gemeinsame Antworten und Lö
sungen der Kirchen heraus. 

2. 5. 2. 3. Im Blick auf die der Kirche gestellten Aufgaben
kann man dennoch geistliche. Gründe für die bleibend 
legitime Existenz von Partikularkirchen anführen: Für
die Leitung •einer Kirche ist ihre Überschaubarkeit
und Erreichbarkeit eine unabdingbare Notwendi.gkeit.
Für das geistliche Leben einer Kirche ist die Möglich
keit regelmäßiger und umfassender Visitation funda
mental. Für die Verkündigung des Evangeliums ist 
die geordnete Berufung von Mitarbeitern der Kirche
durch Ausbildung und Ordination unentberlich. Das
Zusammengehörigkeitsgefühl der Christen braucht 
einen sichtbaren Ausdruck in der JViöglichkeit gemein
samen Zusammenkommeris. Damit sind zwar nicht die
derzeitigen Größen unserer Landeskirchen und schon
gar nicht ihre Abgrenzungen einfach gerechtfertigt.
Aber damit erscheint uns die Sinnhaftigkeit des Fort
bestandes handlungsfähiger Gliederungen geschicht
lich, geistlich und theologisch für die evangelische
Christenheit in der DDR erwiesen zu sein, die im We
sentlichen auch an die Gests:tlt der bisherigen Landes
kirchen anknüpfen sollten.

2. 5. 3. D i e D i a 1 e kt i k v o n P art i k Ll 1 a r i t ä t
u n d  Un iv,e rsa l i t ä t

2. 5. 3. 1. Freilich muß nun gerade die „Souveränität"
dieser Landeskirchen einer grundsätzlichen Relativie
rung unterzogen werden. Nur die Dialektik von Parti
kularität und Universalität kann die bislang unlösba
re Aufgabe meistern. Partilmlarität zugleich f!nzuer
kennen und zu begrenzen, und die U�1iversalität zu
gleich anzuerkennen, ohne Partikularität auszuschließen 
Das hat seinen Grund nicht nur darin daß jede Kir
che erkennen muß, daß neben ihr auch noch andere 
Kirchen da sind, an deren Existenz sie nicht vorbei
kommt. Es ist vor allem darin begründet, daß die
eine Kirche Jesu Christi grundsätzlich in und aus sol
chen Ortskirchen (Partikulark'irchen). besteht und ihre
Einheit sich immer auch als Gemeinschaft von Kir
chen darstellt. In diesem Sinne kann man sagen: keine
Kirche ist Kirche ohne die andere Kirche.

2. 5: 3. 2. Weder darf Partilmlarität durch Isolierung 
verabsolutiert werden (Partikularismus), noch prin
zipiell aufgehoben werden (Universalismus). Partiku
larität und Universa.lität der Kirche können als Aus
druck desselben ekklesialen Grundverhältnisses er
kannt werden wie Konfessionalität und Ökumenizität. 
Die partikular kirchliche. Verpflichtung zu universal
kirchlicher Verbundenheit ist durch die neuere öku
menische Theologie zum Ausdruck gekommen. Sie ist 
für unseren Teil ,der Christ�nhelt mit dem Abschluß 
der Leuenberger Konkordie markiert und sie charak
tersiert das durch Austausch, Besuch und Beratung 
gewachsene geistliche Leben im Bund. Hier zeichnet 
sich kein beliebiges, nur auf subjektiver Bereitwillig
keit beruhendes Geschehen ab, sondern hier wirken 

sich geistliche Faktoren aus, die in der Universalität 
der Kirche begründet sind und daher nicht mißachtet 
werden dürfen. 

2. 5. 4. F o 1 g e r u n g e n fü r d a s V e r h ä 1 t n i s v o n
B u n d  un d G l i e d k i r c h e n

2. 5. 4. 1. Wenn so Partikularität und Universalität zu
gleich das Miteinander der Kirchen im Bund bestim
men, muß nach einer Ordnung gesucht werden, die 
ebenso sehr cJie Eigenständigkeit der Gliedkirchen
achtet wie ihre Gemeinsarnkeit verpflichtend zum Aus-·
druck bringt.
Es wird zu fragen sein, welche ·organe solches, ,,kon
ziliar" verstandene Miteinander sich geben muß und
welche Aufgaben und Kompetenzen ihnen zuzuweisen
sind. In jedem Fall muß der Bund in solchem Mitein-·
ander als Kirche im Namen von Kirchen handeln
können. Es erscheint uns gewiß, daß sich die hier be-·
schriebene konkrete Teilverwirklichung der Universa
lität der Glieclkirchen im Bund in der Konferenz de1·
Kirchenleitungen selbst abbilden muß, daß anderer
seits die Bundessynode die Darstellung der relativen
Einheit der durch sie repräsentierten Kirche sein muß.

Beide Größen müss.en in Wegfindung.und Beschluß
fassung einander unaufhebbar zugeordnet sein. Die 
einzelnen Gliedkirchen behalten für ihren Bereich und 
nach Maßgabe der· Gemeinschaft Handlungsfreiheit 
und Verantwortung, sind aber zugleich so aneinander 
gebunden, daß sie sich mit ihrem Handeln, auch mit 
ihrem Ordnen, den anderen Kirchen im Bund ver� 
pflichtet wissen. Sie müssen solches Handeln und 
Ordnen jederzeit vor den anderen Kirchen begründen 
können und sollen sich darin auch durch sie bestäti
gen oder korrigieren lassen. 

2. 5. 4. 2. Weil die aus kirchlichen Partikularitäten be
stehende Gesamtkirche in der DDR ihrerseits ein
Teil der Universalkirche ist, muß sie sich als Teil der 
ökumenischen Gemeinschaft verstehen und bewähren. 
Der Bund, der sich als Kirche versteht, kann, sich nicht
gegenüber anderen Kirchen in der DDR verschließen.
Er weiß sich verpflichtet, der ökumenischen Gemein
schaft mit ihnen wie mit allen Kirchen in der Welt
zu dienen. Er muß zur Begegnung und Zusammen
arbeit nach dem Maß des Möglichen beitragen.

2. 5. 4. 3. Wenn man von diesen Grundüberlegungen
her nach einer Zielvorstellung für die Gemeinschaft
unserer Kirchen in der DDR fragt, wird man von der
spezifischen Gemeinschaft einer förderativ geglieder
ten evangelischen Kirche in der DDR sprechen kön-·
nen, in der die Gemeinsamkeit der Landeskirchen
eine einander verp:f:!ichtete und füreinander dienst
und opferbereite Gestalt findet.

3. NÄCHSTE SCHRITTE
3. 1. U n m i t  t e 1 b a r e  Fo lg e r.u n g e n  a u s  d er·
K o n k o r d i e
In diesem Abschnitt geht es darum, aufgrund der Er-·
örterungen von Teil 2 konkret zu überlegen, was in
nächster Zeit geschehen kann und muß, um die Ge..'..
meinschaft der Kirchen in der DDR verbindlicher zu:
gestalten und zu vertiefen. Solche praktischen Schritte,
dürfen nicht nur rein pragmatischer Natur sein, son-
dern bedürfen der ständigen theologischen Reflexion.
Die Zustimmung der Gliedkirchen des Bundes zur LK
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ist ein wesentlicher Schritt ,in dem dem Bund 
aufgegebenen zusammenwachsen, ,,in der Einheit und 
Gemeinsamkeit des christlichen Zeugnisses und Dien
stes gemäß dem Auftrag des Herrn Christus" (Artikel 
1, Abs. 2 BO). Mit diesem Schritt erhält die bereits 
unter den Gliedkirchen im Bund praktizierte Gemein
schaft eine neue Qualität. Es ist daher zu fragen, wel
che Folgerungen sich aus der _LK ergeben. Dabei ist 
;zu unterscheiden zwischen 

1. Folgerungen, die sich aus der Zustimmung zwin
gend ergeben, 

2. Folgerungen, die die Lk selbst als möglich bezeich
net, aber nicht festlegt, und 

3. Folgerungen, die sich in der konkreten Situation 
der Gliedkirchen des Bundes aus der neuen Quali
tät der Kirchengemeinschaft ergeben, die die be
reits praktizierte _ Gemeinschaft weiterführen, dem 
Kirche-Sein des Bundes Rechnung tragen und da
bei auch über die LK hinausgehen können. 

Zu den nächsten Schritten wird daher auch die Wei
terführung des theologischen Gesprächs gehören müs
sen 
3.1.1. K a n z e l- un d Ab e n d m a h l s g e m e i n
s c h a f t· 

3. 1. 1. 1. Die unmittelbarst� praktische Folge der Kir
chengemeinscnaft nach der LK ist die Gewährung der 
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft, und zwar auch 
kirchenrech�ich gesehen. Die LK läßt diese Folge un
mittelbar mit der Zustimmung :Zu ihr eintreten. Eines 
weiteren Rechtsaktes bedarf es daher für die Herstel
lung tjieser Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft 
nicht. Es ist nur zu prüfen, ob in den geltenden Rechs
sätzen dieser Zustand angemessen beschrieben ist oder 
ob gar geltendes Recht der Praktizierung der Kanzel
und Abendmahlsgemeinschaft entgegensteht und des
halb aufgehoben werden müßte. 
Die Kanzelgemeinschaft ist unter den Gliedkirchen
des Bundes gegeben und durch Artikel 2, Abs. 2 BO
festgelegt. 

3. 1. 1. 2. Abendmahlsgemeinschaft bedeutet zwingend 
lnterkommunion (gegenseitige Zulassung). Für die
Gliedkirchen des Bundes wird diese nicht erst durch 
die Zustimmung zur LK eingeführt, sondern sie be
steht bereits (Artikel 2, Abs. 4 BO), bisher allerdings 
nur durch (jeweis einseitige) Festlegungen der einzel
nen Gliedkirchen. Hinter diese Festlegungen kann aber 
jedenfalls nach der Zustimmung zur LK nicht mehr 
zurückgegangen werden, da es sich nun nicht mehr um 
einseitige Erklärungen, sondern um eine gegenseitige 
.Erklärung handelt. Mit der Zustimmung zur LK ist
der Rechtsgrund für die Interkommunion nicht mehr
die Festlegung der einzelnen Gliedkirche, sondern die
Vereinbarung in der LK .. Insofern trifft die Beschrei
_bung des Artikels 2, Abs. 4 BO die Rechtslage nicht 
mehr voll. Sie steht ihr aber auch nicht in der Weise
entgegen, daß sie unbedingt, sofort geändert werden
müßte.

3. 1. 1. 3. Zur vollen Abendmahlsgemeinschaft gehört 
ferner die Interzelebration. 

Der Ausdruck „Ermöglichung der Interzelebration" in 
LK Z. 33, kann mit verschiedenen Akzentuierungen 
ausgelegt werden. 

(1.) Die Gewährung der Abendmahlsgemeinschaft, 
welche die Ermöglichung der Interzelebration ein
schließt, läßt sich durchaus so verstehen, daß mit 
der Zustimmung zur LK die Interzelebration er
möglicht ist, und weitere Rechtsakte dafür nicht 
erforderlich sind. Diese Auslegung wird aber nicht 
einhellig vertteten. 

(2.) Die Verwendung des Ausdrucks „Ermöglichung" 
kann auch so verstanden werden, als müsse durch 
nachfolgende Rechtsakte unter den betreffenden 
Kirchen erst die Interzelebration vereinbart wer
den. Dabei ergibt sich dann die Frage 
a) sind sie· dazu durch die Zustimmung zur LK 
verpflichtet oder 
b) soll „Ermöglichung" nur bedeuten, die Mög
lichkeit, die Interzelebration zu vereinbaren. 

Auch die letztgenannte Auffassung wird vertreten, 
allerdings mit der Einschränkung, daß entsprechend 
der Gesamtintention der LK in den konkreten Fällen 
nicht Vereinbarung von Interzelebration einer Begrün
dung bedürfe, sondern umgekehrt der Verzicht darauf 
bzw. eine vorläufige Zurückstellung solcher Rechts
akte. 
Angesichts dieser unterschiedlichen Auffassungen wird 
man kaum davon ausgehen können, daß die weitest
gehende Auslegung (1.) allgemein anerkannt wird. Das· 
wird man nur bei der am wenigsten weitgehenden 
Auslegung (2 b) erwarten können. Von dieser soll 
deshalb hier ausgegangen werden. 

Die bisherige Situation bei uns ist durch folgendes 
gekennzeichnet: 
a) Innerhalb der EKU, ihren Gliedkirchen und den

zu ihnen gehörenden Gemeinden einerseits und
innerhalb der VELK andererseits besteht bereits 
Interzelebration. 

b) Zwischen der EKU und der VELK, ihren Glied• 
kirchen und den Gemeinden im ganzen besteht da
gegen Interzelebration bisher noch nicht. Vielmehr 
ist der dort bisher gegebene Zustand am ehesten 
mit Interkommunion bis hin iur Konzelebration 
zu bezeichnen. 

c) Die BO regelt die Frage der Interzelebration nicht. 
Der Ausschuß ist der Überzeugung, daß mit der 
Zustimmung aller Gliedkirchen des Bundes zur 
Konkordie jedenfalls hinsichtlich ihres eigenen 
Verhältnisses zueinander die bisherigen Hinder
nisse für Interzelebration überwunden sind. Der
Ausschuß stützt sich dabei insbesondere auf die
Synodalbeschlüsse in diesem Sinn, die von mehre
ren Gliedkirchen bereits im Zusammenhang ihrer 
Zustimmung zur Konkordie gefaßt worden sind.

Nach Ansicht des Ausschusses sollte auf diesem Ge
biet nunmehr folgendermaßen vorgegangen werden: 
(1). Rechtsverbindliche Erklärungen der Gliedkirchen, 

daß auf Grund der Zustimmung zu LK zwischen 
ihnen Interzelebration besteht. 

(2.) Beschreibung und damit Festschreibung dieses 
dann erreichten Zustandes in der BO. 

(3.) Soweit erforderlich Angleichung des gliedkirch..; 
liehen Rechtes wie auch desjenigen der EKU und 
VELK an diesem Zustand. 
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(4.) Gemeinsame Prüfung und Ents·cheidung der Frage, 
ob von · der Ermöglichung der Interzelebration 
auch gegenüber allen anderen der Konkordie zu
stimmenden Kirchen bzw .gegenüber einzelnen von 

diesen (welchen?) Gebrauch gemacht werden soll. 

3. 1. 2. A n e r k e n n u n g d e r O r d i n a t i o n' 

3. 1. 2. 1. Die Zustimmung zur LK schließt die gegen
seitige Anerkennung der Ordinatiol). ein (LK, Ziffer 33). 
Dies ist unter den Gliedkirchen des Bundes bereits 
Praxis. Es ergibt sich indirekt auch aus Artikel 2, 
Abs. 2 BO, wird aber in der Bundesordnung nicht di
rekt angesprochen. · Eine entsprechende Veränderung 
der BO liegt nahe, ist aber keine vordringliche Auf
gabe, da eine entsprechende Formulierung nur dekla
ratorischer Natur wäre. Die rechtliche Folge der ge
genseitigen Anerkennung der Ordination ergibt sich 
unmittelbar aus der Zustimmung zur LK ohne weite
ren Rechtsakt. 

3. 1. 2. 2. Andererseits wird in der LK die gegensei
tige Anerkennung der Ordination ohne formulierten 
Konsensus zu Amt und Ordination ausgesprochen. 
,.Amt und Ordination" steht im Katalog der Lehr
unterschiede (LK, Z. 39), an denen in den kontinuier
,lichen Lehrgesprächen: weitergearbeitet werden muß. 
Es sollte dahet· von den Gliedkirchen des Bundes in
Konsequenz der mit der Konkordje erfolgten gegen
seitigen Anerkennung der Ordination folgendes ge
wä'lrleistet werden: 

(1.) Weiterarbeit an den. Fragen Amt, Ämter, Dienste, 
Ordination; vorrangige Behandlung - wenri nicht in 
den kontinuierlichen Lehrgesprächen .auf europäischer 
Ebene, dann in eigener, regionaler Verantwortung; -
Einbeziehung der Ergebnisse des gemeinsamen Aus
schusses . Ordination mit der Zielstellung einer ausge
führten Grundübereinstimmung im Verständnis der 
Ordination. 

(2.) Im Hinblick auf LK, Z. 48, ist ein gemeinsames 
Ordinationsformular nicht erforderlich. Für ein zu
sammenwachsen der Gliedkirchen im Bund ist die Er
arbeitung gemeinsam gebilligter Ordinationsformulare 
jedoch dringend anzustreb�. 

3. 1. 3. K o n t i n u i e r 1 i c h e L e h r g e s  p r ä c h e 
In der LK übernehmen die Kirchen die Verpflich

tung zu kontinuierlichen Lehrgesprächen und theolo
gischer .Weiterarbeit (Z. 37 bis 40). Zur Ausführung 
nennt der Ausschuß methodische Gesichtspunkte und 
vordringliche Aufgaben. 

3. 1. 3. 1. M e t  h o p. i s c h e G e s i c h t s p u n kt e 
(1.) Gelehrte und gelebte Gemeinschaft fordern und 
fördern sich gegenseitig. So dienen die �orgesehenen 
Lehrgespräche und die_ theologische Weiterarbeit der_ 
Verifizier-ung der den Ktrchen geschenkten Gemein
schaft, ihrer Vertiefl!{lg und Sicherung. 

(2.) Durch die Arbeit der Lehrgesprächskommissionen 
teilweise auch der Kommissionen und Ausschüsse des 
Bundes und ihrer Facharbeitskreise können die Kir
chen des Bundes von einer über Leuenberg hinausge- • 
hend\;!n Ge:meiriSchaft theologischer Arbeit und theolo
gischen Verständnisses ausgehen, die verpflichtend ist. 

(3.) So gewiß der bekenntnisbestimmte Ausgangspunkt 
immer möglich sein muß, braucht es jedoch keine 
prinzipielle Aufgliederung der theologischen Arbeit 
nach konfessionellen Gesichtspunkten mehr zu geben. 
(4.) Für die Weiterarbeit ist die Aufgabenverteilung 
zwischen Bund und Landeskirchen immer neu zu prü
fen. 
3.1. 3. 2. A uf g a b e n 

Der Ausschuß hat im Blick auf die im Bund von der 
VELK und der EKU geleistete Arbeit -und ,den be
stehenden Aktivitäten die Aufgaben überprüft, die 
sich aus LK, Z. 37 bis 40 'einerseits und der im Bund 
erfahrenen und angestrebten Gemeinschaft anderer
seits ergeben. Er hält die Weiterarbeit an bzw. Auf
nahme von folgenden Aufgaben für vordringlich: 
(1.) Amt, Ämter, Dienste, Ordination. 
(2.) Zwei-Reiche-Lehre und Lehre der Königsherr-

schaft Jesu Christi. 
(3.) Das Verhältnis von Gesetz und Evangelium. 
(4.) Der theologische Ansatz der Ethik. 
(5.) Im Blick auf LK, Z. 40, wäre vor allem die Lehre 

von Gott (vgl. Werkstattbericht II) und die Lehre 
vöm Gebet in Angriff zu nehmen. 

3. 2. S p e z i f i s c h e F o 1 g e r u n g e n f ü r d i e 
Ki r c h w e r d u n g  _d e s  B u n d es 

Wenn mit der Zustimmung der Gliedkirchen zur LK. 
die Hemmnisse weggefalle� sind, die den Bund hin
derten, Kirche zu sein, dann liegt darin eine besondere 
Verpflichtung, die neue Qualität der Gen:_ieinschaft im 
Bund als Kirche auch reale Gestalt gewinnen zu lassen. 
3. 2. 1. M e t h o d i s c h e r A n s a t z

Die Gestalt dieser Kirche mit ihren Strukturen und 
Institutionen muß man· wachsen lassen und fördern, 
d. h. praktisch, die Frage nach einer verbindlicheren 
Gemeinschaft konkretisiert sich in der Frage nach den. 
Aufgaben ihrer einzelnen Teile. Die Autgabenvertei
lung zwischen Bund und Gliedkirchen kann dabei 
nicht statisch ein für allemal festgelegt werden. 

Regelungen dazu müssen offen sein für Verände-
rungen, die sich aus der weiteren Entwicklung und 
der jeweiligen Situation ergeben. Es läßt sich deshalb, 
auch kein abgeschlossener perfektionistischer Aufga-
benkatalog schaffen mit einer detaillie.rten Aufgaben
verteilung zwischen Gliedkirchen und Bund. Es er--

. scheint zweckmäßig, Aufgabenschwerpunkte des Bun
des festzulegen, die bei. Bedarf ergänzt werden kön
nen. Was dabei nicht genannt ist, fällt dann zunächst. 
ohne weiteres unter die Aufgaben der Gliedkirchen .. 
Daß die Gliedkirchen weiter Aufgaben dann an den 
Bund übertragen, müßte ebenso möglich sein wie die· 
Übernahme von Aufgaben durch einzelne Gliedkir
chen für die Gesamtheit der Gemeinschaft, wenn bei. 
ihnen bessere Vorraussetzungen zu ihrer Erfüliung ge
geben sind. Die verpflichtende Verbindlichkeit der Ge
meinschaft im Bund läßt Alleingänge vori. Gliedkir
chen für die Gesamtheit der Gemeinschaft, wenn bei
die die Gesamtkirche nicht betreffen, oder um Dring
lichkeitsfälle,. für die die nachträgliche Billigung der
anderen Gliedkirche einzuholen ist. 
3. 2. 2. St r u k t  u r e 11 e A s p e k t  e 
3. 2. 2. 1. Die · neue Gemeinschaft soll eine föderative
Struktur haben. Eine zentralistische, mit Superstruk-
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turen ausgestattete Einheitskirche wird abgelehnt, d. h. 
eine Auflösung der Gliedkirchen in eine zentralistische 
Superkirche wird nicht erwogen. Für den Bund kön
nen auch nicht einfach landeskirchliche Strukturen 
übernommen werden. Seine Besonderheit besteht 
darin, eine Gemeinschaft von Gliedkirchen verschie
denen Bekenntnisstandes und verschiedener Tradition 
zu sein, die aufeinander hören und voneinander ler
nen. Dies muß auch in seinen Funktionen und Struk
turen deutlich werden. 

Eine Auflösung der Gliedkirchen wird auch nicht 
.zugunsten einer radikalen Neugliederung des Gesamt
gebietes erwogen. 

Jedoch sind unter Berücksichtigung von 2. 5. ein
:zelne territoriale Veränderungen, die zu sinnvolleren, 
größenmäßig ausgeglicheneren und jeweils auch fi
nanziell lebensfähigeren Gliedkirchen führen, anzu
streben. 

.3. 2. 2. 2. Die synodale Strulctur des Bundes müßte 
.verbessert werden. Hierzu werden z.B. die Beschrei
bung der Aufgaben der Synode und der Konferenz in 
.Artikel 9, Abs. 1 und Art .. 13, Abs. 1 BO auf ihre Sach
gemäßigkeit zu überprüfen sein. Bei der Zusammen
setzung der Konferenz (Artikel 14, Abs. 1 BO), könnte 
-die synodale Seite gestärkt werden, wenn z.B .. die
weiteren' Vertreter der Gliedkirchen gemäß Artikel 
14, Abs. 1, Buchstabe b nur beratende Stimme hätten. 
Im Stimmenverhältnis bestände dann Gleichheit zwi
.schen gliedkirchlichen Vertretern und synodalen Ver
tretern. Die Wahl des weiteren Vorstandsmitgliedes 
nach Artikel 15, Absatz 1, könnte z. B. der Synode 
übertragen werden. Ferner ist auch die Repräsentanz 
der Gemeinden in der synodalen Struktur des Bun
des verstärkt zu berücksichtigen.

3. 2. 2. 3. Wieweit der Bund als verbindlicher wer
dende Gemeinschaft im Leben der Gemeindeglieder 
eine Rolle spielt, wird wesentlich davon abhängen, wie 
sich die Kontakte der Gemeinden über die gliedkirch-
1ichefi Grenzen hinaus entwickeln. Dabei wird es nicht 
.nur darauf ankommen, zentrale Großveranstaltungen 
wie etwa Kirchentage durchzuführen, sondern vor al
· 1em ständige Beziehungen zwischen Kirchengemeinden 
und Kirchenkreisen verschiedener Gliedkirchen zu 
.schaffen. Das Modell von Partnerschaftsgemeinden · 
und Partnerschaftskirchenkreisen könnten hier eine 
wesentliche .Hilfe sein. 

3, 2. 3. A u f g a b e ri 
3. 2. 3.1. Von Bedeutung ,für die Wirksamkeit eines
Zusammenschlusses ·sind auch dessen Kompetenzen. 

.Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Arti
kel 5 und 6 BO erscheint sehr schwach. Ohne die 
.kirchliche Gesetzgebung in ihrer Wirkung für eine le
bendige Gemeinschaft zu überschätzen� wird wohl 

-·doch eine Kompetenz des Bundes, die nicht in jedem
Fall völlig. an die Entscheidung der Gliedkirchen 
gebunden ist, zu wünschen sein. Die Ausgestaltung 
der Gesetzgebungskompetenzen könnte :... B. durch. eine 
enumerativ aufgezählte Zuständigkeit erfolgen. Dabei 
würde auch teilweise eine Rahmengesetzgebungs-
komptenz ausreich�nd sein. Koordinierungsaufga
ben des Bundes könnten a-uch durch Richtlinien-

kompetenzen des Bundes mit Wirkung für die Glied
kirchen erfüllllt werden. 

3. 3. 3. 2. Für den Bund zeichnen sich folgede Auf
gabenschwerpunkte ab: 

Vertretungsfunktion für alle die Gesamtheit der 
Gliedkirchen berührenden Fragen gegenüber der 
Ökumene sowie gegenüber Staat und Gesellschaft. 

Koordinationsfunktionen für Aufgaben und Aktivi
täten, die schwerpunktmäßig in den Gliedkirchen 
wahrgenommen werden, aber von gesamtkirchlicher 

Bedeutung sind, und deshalb aus Effektivitätsgründen 
. dem Bund zur Koordinierung zugewiesen werden·. 
Dazu gehören z.B. Fragen der Ausbildung und des 
kirchlichen Nachwuchses, der Erziehung und Unter
weis ung, der kirchlichen Jugendarbeit, Leitungsfunk
tionen für gesamtkirchliche Aktivitäten und Aufgaben. 

Rechtsetzungsfunktionen für Angelegenheiten, in 
denen einheitliche Regelungen oder Rahmenregelun
gen zweckdienlich sind, z. B: Pfarrerdiensti;:echt, kirch
liches Mitarbeiterrecht, · kirchliche Ausbildung, kirchli
ches Finanzrecht. 

Studien- und Beratungsfunktionen zur Bereitstellung 
von Materialien und Erarbeitung von Arbeitshilfen 
für den Dienst in den Gliedkirchen, Kirchenkreisen und 
Gemeinden. 

3. 2. 4. 0 f f e n e F r a ge n 

3. 2. 4. 1. V i s i t a t i o n s a u f g a b e n 
Die Zuständigkeit für die Visitation liegt sachgemäß 

bei gliedkirchlichen lnstanzen. Eine Mitwir.lrnng des 
Bundes sollte aber durch Besuche und Beratungen 
in Gemeinden und Kirchengebieten die gewachsene 
Gem_einschaft verdeutlichen, so daß erkennbar wird, 
daß Kirchengrenzen keine abgrenzende Funktion mehr 
haben. Dabei würde dem Gesichtspunkt der .über-

---schaubarkeit von Strukturen und Regionen ebenso 
Rechnung getragen werden w_ie der Gefahr einer Ba
sisfremdheit der gesamtkirchlichen Organe gewehrt 
werden könnte. 

3. 3. 4. 2. M i  t g 1 i e d s c h a f t s r e c h t 
Zu prüfen ist die Frage nach einem Mitgliedschafts

recht _der Gemeindeglieder zum Bund als Kirche. 
Wird der Buhd im theoretisch-rechtlichen Sinne als 
Kirche verstanden, können getaufte evangelische Chri� 
sten Glieder ihrer Ortsgemeinde .und zugleich dieser 
Kirche sein. Einige Kirchen kennen jedoch ii.ur die 
Mitgliedschaft in der Gemeinde, nicht in der Landes
kirche. Es ist von daher zu klären, ob eine rechtlich 
formulierte Mitgliedschaft des einzelnen Gemeinde
gliedes zum Bund sachgemäß und erforderlich ist. 

3. 2. 4. 3. B e z u g' n a h m e a u f L K i n R e c h t s
u i- k u n d  e n 

Zu prüfen ist ferner, ob nach der Zustimmung zur 
LK in der Bundesordnung (Präambel oder Grundarti
kel) und entsprechend in den gliedkirchlichen Grund
ordnungen oder Vtdassungen darauf Bezug genom
men werden muß. 

3. 2. 5. D i_ e Z u k u n f t d e r g 1 i e d k i r c h 1 i c h e n 
Zu samme n s c h lüs s e
3. 2. 5. 1. Unte.r den strukturellen Aspekten - aber
auch nicht nur unter diesen! - haben die Fragen der 
Zukunft der EKU (Bereich DDR) und der VELK be-
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sonderes Gewicht. Oft werden beide als „gliedkirch
liche Zusammenschlüsse" bezeichnet. Diese über
einstimmende Bezeichnung trifft jedoch nur insofern 
zu, als beide eine gruppertformierende Zwischenstel
lung zwischen den Landeskirchen und dem Bund in
nehaben. Abgesehen davon gibt es zwischen ihnen Un
terschiede in mehrfacher Hinsicht (Entstehung, Ge
schichte, Selbstverständnis, Organisationsform, fakti
sche Dichte der · gliedkirchlichen Zusammenarbeit, 
Neuordnung angesichts <:J_er gesellschaftlichen Entwick
lung). Diese Unterschiede hängen nicht nur mit der 
Bekenntnisfrage zusammen bzw. die Bekenntnisfrage 
stellt sich mit ihnen in je besonderer Weise. _Trotzdem 
haben beide zum Prozeß eines umfassenden Zusam
menwachsens der Landeskirchen in der DDR bereits 
Wesentliches beigetragen und durch Synodalbeschlüsse 
verbindlich erklärt, daß sie bereit sind, zur weiteren 
Förderung dieses Prozesses sich selber Stück um Stück 
zurückzunehmen. 

3. 2. 5. 2. Weiterhin besteht Unruhe darüber, .daß die
ses letzte nicht schneller geschieht. Es kann sich aber 
rticht einfach um Auflösung der EKU und der VELK 
in den Bund hinein handeln. Vielmehr ist die sach
gemäße Zielvorstellung die, daß bei Abschluß der Ent
wicklung sowohl die EKU und dieVELK als auch der
Bund in die neue, sich als Kirche verstehende und als 
Gesamtkirche strukturierte Gemeinschaft übergehen. 
Auch muß dabei jedenfalls für zwei Aufgabenbereiche 
Kontinuität gewährleistet werden, nämlich für die je
weils speziellen ökumenischen Verbindungen u11d für 
die jeV','.eils bestehenden rechtlichen Festschreibungen 
(personelle und sachliche Verpflichtungen, Eigen
tumsverhältnisse u. dgl.). 

3. 2. 5. 3. Das Hauptproblem besteht in der Über
schneidung dreier Leitlinien. Einerseits kommt es nicht 
nur auf Überführungsbereitwilligkeit derEKU und der 

. VELK sondern ebenso auf Aufnahmefähigkeit der 
neuen Gemeinschaft an. Andererseits muß vermieden
werden, daß die bisherige EKU und die bisherige
VELK .in der neuen Gemeinschaft zu zwei „Traditions
verbänden" im Sinne von Störfaktoren werden. Drit
tens bedürfen bei der Frage nach der Strukturierung 
des Verhältnisses zwischen der künftigen einen Ge
samtkirche und den fortbestehenden acht Landeskir
chen die obengenannten Unterschiede der EKU und
der VELK auch insofern einer· besonderen Beachtung, 
als von beiden nicht gefordert werden kann, ihr Maß 
an Einsicht der Gliedkirche für ein möglicherweise 
geringeres Maß an Gemeinsamkeit dranzugeben. 

Beilage 1 

Die Bedeutung nicht�ogmatischer Faktoren 

1. . Wirkungsberei$
Die Bemü�ungen um die ökuqi.enische Einheit haben 
zu der Einsicht geführt, daß eine Gemeinschaft von
Kirchen nicht nur von den jeweiligen theologischen
Positionen, von Verkündigung und Frömmigkeitstra
ditionen bestimmt wird. In ihr kommen vielmehr 
auch andere, nichtdogmatische Faktoren zur Geltung. 
Sie prägen die Kirchen z1:1nächst je für .sich, wirken 
sich verständlicherweise dann aber auch auf Be
gegnung, Zusammenarbeit und zusammenwachsen 
aus. Da die beteiligten Kirchen sich dieSE,! Sachver� 

haltes nicht immer voll bewußt sind, sehen sie sich 
häufig dem für sie unverständlichen Tatbestand ge
genüber, daß konfessionelle Kontroversen zwar durch 
gemeinsame. Gespräche aufgearbeitet sind, die Um
setzung der Ei:gebnisse sich dann jedoch als schwie
riger erweist, als es die eigentlichen theologischen 
Sachfragen gewesen sind. Dem hier wirksamen Ein
fluß nichtdogmatischer Faktoren wird daher in der 
Ökumene verstärkte Aufmerksamkeit zugewandt. 
Die evangelischen Kirchen in der DDR sind im we
sentlichen von nichtdogmatischen Faktoren soziopoliti
scher und struktureller Art beeinflußt. 
1. 1. Dabei kommt auch der politischen Geschichte er
hebliche Bedeutung · zu. Die Landeskirchen als bis
heute maßgebende Form der Kirchlichkeit sind in 
ihrer Entstehung und Entwicklung weithin durch po
litische Bedingungen bestimmt worden. Als diese sich 
nach 1803 grundlegend änderten, haben die Landes
kir.chen ihre Existenz dennoch behauptet. Sie hatten
inzwischen soviel eigene Spiritualität entwickelt, daß 
sie auch unabhängig vbn den politischen Umständen, 
durch die sie entstanden waren, existieren konnten. 
Es ist daher wenig überzeugend, die Landeskirchen.
heute deshalb als überholt ansehen zu wollen, weil
ihre Voraussetzungen längst der Geschichte angehören.
1. 2. Die gesellschaftliche Entwicklung in der DDR.
hat auch auf die Kirchen eingewirkt. Durch Situation
und Auftrag gegebene Gemeinsamkeiten erscheinen 

bedeutsamer als konfessionell bedingte Unterschiede. 
Gesellschaftspolitische Fragen führen jedoch oft auch. 
zu tiefgehenden Meinungsverschiedenheiten. In die 
Urteilsbildung fließen zwangsläufig auch Situations
analysen und politische Überzeugungen ein, die sich 
bestimmend auf die theologische Argumentation aus
wirken können, ohne daß das deutlich genug erkenn
bar wird.
1. 3. Für das Verhältnis von Bund und Gliedkirchen . 
spielt das Selbstverständnis der Landeskirchen eine
entscheidende Rolle. Sie verstehen sich nach wie vor
als Kirchen im eigentlichen Sinn, während gesamt
kirchliche Zusammenschlüsse als von ihnen abgeleitete 
Institutionen gelten und damit von geringerer ekkle
sialer Qualität sind. Das Selbstverständnis von Bund. 
und Gliedkirchen schlägt sich auch strukturell nieder.
Insofern sind kirchliche Strukturen institutionalisierte
Ekklesiologie. Sie sind auch Ausdruck bestimmter· 
Machtverhältnisse. Entgegen ihrer eigentlichen Auf-
gabe neigen Strukturen dazu, bestehende Zustände 
festzuschreiben. Machtfaktoren können sich aus ihrem. 
ursprünglichen Funktionszusammenhang lösen und.
verselbständigen. Dies wird um so problematischer, 
wenn . die Konzeption, die für die Strukturbildung:
maßgebend gewesen ist, sich im_ allgemeinkirchlichen
Bewußtsein inzwischen weitergebildet hat, jedoch.
strukturell nicht umgesetzt werden kann, weil die bis-•
herigen Strukturen dem auf. Grund mangelnder Flexi
bilität entgegenstehen. Diese Möglichkeit ist sowohl für·
die !,andeskirchen wie für die gesamtkirchlichen Zu
sammenschlüsse nicht auszuschließen. 

2. Ekklesiologische Relevanz
Nichtdogmatische Faktoren sind in. der Ökumene zu-
nächst in ihrer kirchentrennenden Funktion gesehen.
worden. Das ist verständlich, da sie im · Rahmen von. 
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interkonfessionellen Begegnungen in dieser Eigensch�aft 
am ehesten erkennbar werden. Es wäre jedoch kurz
schlüssig, nichtdogmatische Faktoren von· vorneherein 
nur als Störfaktoren anzusehen. Sie sind vielmehr Teil 
-des Wirkungszusammenhangs von Offenbarung und 
Ceschichte, Glaube und Vernunft, Kirche und Gesell
schaft. Als Ausdruck der Verleiblichung des Heils sind 
nichtdogmatische Faktoren geradezu unverzichtbar 
und dahe·r weder illegitim noch vermeidbar. 
Die Frage ist deshalb nicht, ob nichtdogmatische Fak
toren in der Gemeinschaft der Kirchen in der DDR. 
für die Kirchwerdung des Bundes akzeptabel sind, 
sondern: .welc;he Funktionen sie haben. Das heißt: sie 
bedürfen der Prüfung auf ihre ekklesiologische Rele
vanz. 
2. 1 Dabei ist zu berücksichtigen, daß nichtdogmatische
Faktoren - wie im Falle der Landeskirchen - nicht
nur Geschichte, Struktur und Rechtsgestalt der Kirche
beeinflussen, sondern sich bis in ihr Selbstverständnis,
bis in die Verkündigung und Frömmigkeitsäußerung
hinein ausgewirkt haben. Sie sind mit theologischen
Faktoren eine oft schwer scheidbare Verbindung ein
gegangen. Das erschwert eine kritische Prüfung, aber
es hebt ihre Notwendigkeit nicht auf. Das gilt um so
mehr, als nichtdogmatische Faktoren zur Eigenstän
·digkeit, unter Umständen sogar zur Dominanz neigen,
wie· dies bei den soz_iopolitischen und strukturellen
Aspekten erkennbar wird. D·as kann �ür eine Kirche
eine Beeinträchtigung in ihrem Auftrag zu Zeugnis
und Dienst zur Folge haben. Sie kann damit dem
Heil, das sie mitzuteilen h'at, letztlich selbst im Wege
stehen.
.2. 2. Nichtdogmatische Faktoren sind ambivalent.. Sie
können Gemeinschaft verhindern, aber auch das Zu
·sammenwachsen fördern. Sie können, wie der sozio
politische Einfluß in den Kirchen in. der DDR zeigt,
sowohl sezessiv wie konduktiv zugleich wirken. Für
eine bestimmte Zeitspanne können einzelne Faktoren
bes.anders bestimmend hervortreten. Danach werden
sie von anderen überlagert, ergänzt oder durch gegen
läufige Tendenzen zurückgedrängt. Dadurch kann sich
ein ziemllch komplexer Wirkungszusammenhang er
geben.
2. 3. Das macht ein differenziertes Urteil erforderlich
das nichtdogmatische Faktor�n auf ihre HerkU:nft, ihre
Intention, ihre Wirkungsweise, ihre Zeitge!Jläßheit
und ihre Auswirkungen zu prüfen hat. Die für die
Urteilsbildung maßgebenden Kriterien ergeben sich
aus dem Auftrag der Kirche zu einem einmütigen und
,glaubwürdigen Zeugnis des Evangeliums. Von daher
ist ·zu entscheiden, ob und wie und an welcher l:ltelle.
der Einfluß nichtdogmatischer Falctoren zu beschrän
ken, rückgängig zu machen oder zu fördern ist, Öku
· menische Erfahrungerf deuten daraufhin, daß mit einer
thE!ologisch legitimen Motivation allein, aber auch mit
verantwortlich geführten Lehrgesprächen und einem
günstigen gesellschaftlichen Klima das . zusammen
wachsen der Kirchen sich nicht im Selbstlauf vollzieht.
Wenn man wirkliche Fortschritte dabei nicht nur dem
sich verstärkenden Druck der Minderheitssituation
überlassen will, werden alle sinnvollen Möglichkeiten
praktischer Zusammenarbeit, gemeinsamen Zeugnisses
und geistlicher Gemeinschaft genützt werden müssen,

um die Kirchwerdung des Bundes zu fördern. Auf 
diese Weise erfahrene· und gelebte Gemeinschaft 
wird nicht ohne Rückwirkung auf theologisch� Lehre 
und kirchliches Bewußtsein bleiben können. 
2. 4. Nichtdogmatische Faktoren bedeuten schließlich
auch eine Anfrage an das Ethos zwischenkirchlichen
Verhaltens. Wilhelm Stählin hat daraus eine kaum
abweisbare Schlußfolgerung gezogen: ,,Wenn sich hin
ter Positionen, die mit aller Schärfe befestigt und ver•
teidigt werden, ganz . andere treibende Kräfte, Kräfte
psychologischer, sozialer, allgemein kultureller Art
verbergen, dürfen dann diese Positionen mit jenem
unerbittlichen Eifer vertreten und verteidigt werden,
der allein in_ der Frage nach Wahrheit und Heil an
gemessen und sinnvoll ist?"
Zur Funktion der Bekenntnisse für die Kirche 
1. Im Bekenntnis stellt sich der Bekennende zu Gott,
der ihn· durch sein Wort anredet, und zu den gleicher
maßen Angeredeten und Bekennenden. Darin vollzieht
sich Bindung und Scheidug, beides in öffentlicher Ver
bindlichkeit.
2 .. Beim Entstehen von Bekenntnisformeln sind ver- • 
schiedene Motive erkennbar: Das Lob (der großen Ta
ten) Gottes (Doxologie); Bezeugung der Einheit der 
glaubenden Gemeinde (Konsens) die Abgr�nzung 

gegen Widerspruch, Verirrung und Verdunklung (an
tihäretisches Motiv); die unterweisende Weitergabe 
des Glaubens (katechetisches Motiv); die Selbstverge
wisserung der Gemeinde gegenüber Anfragen und 
Anfechtungen von außerhalb im Wandel der Geschichte 
(Identitätsmotiv). 
3. Der Anlaß eines Bekenntnisses (Motiv) bestimmt
häufig zugleich seine Absicht (Funktion). Dennoch ist
es sinnvoll, gesondert nach den Funktionen der Be-
kenntnisse im Leben der Kirche zu fragen.
3. 1. Die konfessoris'che Funktion: Bekenntnisse als
Hilfe für aktuelles Bekennen vor Gott und den Men
schen in Liturgie und Verkündigung (Zeugnis).
3. 2. Die kate�etische Funktion: Bekenntnis als brevis
summa fidei (kurze S:umme des Glaubens) dazu geeig
net, jungen und neuen · Gemeindegliedern die Grund
gehalte des Glaubens einprägsam nahezubringen.
3. 3. Die doktrinale Funktion: Bekenntnis .dient ange
sichts je zeiigenössischer Denkformen und aktueller·
Glaubensabirrungen der Bewahrung der Lehrkonti
nuität; · als Schlüssel zur Schrift will. es allen Abwe
gen gegenüber rechte Verkündigung ermöglichen.
3. 4. Dte rechtliche Funktion: Bekenntnis als Grund
lage für interne Rechtsgestaltung der Kirche wie für
ihre rechtliche Profilierung gegenüber �nderen Glau
bensgemeinschaften und gegenüber. de_m �taat.
4. Die verschiedenen Funktionen stehen in einem Ge-
füge von Verbindung und Differenzierung.
4. 1. Die Funktionen können einerseits nicht säuber-
Jich voneinander . get11ennt · werden. Das Apostolikum
z.B. hat eine feste liturgische Rolle, es hat normierende
Bedeutung für die Lehre,' es ist Gegenstand des Ka
techumenen-Unterrichts, und als Taufsymbol hat es
grundlegende juridische Bedeutung für die· Gliedschaft
in der Kirche. Die hauptsäc;hlich als Lehrbekenntnis
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.-:u verstehende Confessio Augustana bekam mit der 
im Augsburger Religionsfrieden 1555 zugestandenen 
reichsrechtlichen Geltung eine starke juridische Be
deutung. Ihre Abfassung und Überreichung stellte zu
gleich einen eminent konfessorischen Akt dar. 

4. 2. Es ist anderseits nicht zu erwarten, daß ein be
stimmter Bekenntnistext alle Funktionen zugleich op
timal erfüllt. Für die funktionsspezifische Eignung
spielen stilistische Momente eine Rolle (z.B. Frage
Antwort-Struktur der Katechismen, ausgeprägt im 

Heidelberger Katechismus). Die Frage der materialen
,,Vollständigkeit" und der wünschenswerten Ausführ
lichkeit im Einzelnen wird für die verschiedenen Funk
tionen unterschiedlich beantwortet werden .. (Betbares
Glaubenszeugnis; lesbares Glaubensbuch; verantwort
bare Lehrerklärung; auf Ordnung hin auswertbare
Verfassungspräambel).

4. 3. Die Verbundenheit der Funktion macht es mög
lich, daß infolge wechselnder Situationen sich im Lau
fe des Gebrauchs eines Bekenntnisses in der Kirche
das Hauptgewicht von einer Funktion auf eine andere 

verschiebt. Das kann gefährlich werden: ·Das überwie
gen des doktrinalen Interesses läßt das Konfessorische
verkümmern; ein Übergewicht des rechtlichen Inter
esses stempelt Bekenntnisse zu unantastbaren, ,,kir
chengründenden" Dokumenten.

4. 4. In den Überlegungen für eine intenslve Gemein

schaft (,,Kirchwerdung") zwischen bekenntnisbestimm
ten und bisher rechtlich selbständigen Kirchen sind
vor allem die doktrinale und die rechtliche Funktion
von Wichtigkeit. Die Verbindung mit den beiden an
deren Funktionen darf aber nicht völlig außer Blick
geraten. Erzielte Lehrübereinstimmung und deren 
rechtliche Fixirung allein gewährleisten noch nicht 
eine wirkliche Kirchengemeinschaft im Bewußtsein
der beteiligten Gemeindeglieder und Gemeinden.
Hierfür sind Momente der unterrichtlichen Verwert
barkeit und der Eignung ·für gemeinsames aktuelles
Bekennen genauso wesentlich.
Ja, man wird noch weiter gehen und sagen müssen, 
daß das Bekenntnis auch in allen seinen vier Aspek
ten zusammen nicht das einzige Element ist, das die 
Gestalt einer konkreten Kirche bestimmt und das 
Miteinander verschiedener Kirchen entweder ermög
licht oder erschwert. Das Bekenntnis spielt seine wich
tige Rolle nur in engster Verschränkung mit anderen 
geistlichen (z.B. lebendiger .liturgischer Besitz, Struk
turen der Gemeindefrömmigkeit = Spiritualität) und 
nichtdogmatischen Faktoren (geschichtliche Erfahrun
gen, gesellschaftlich bedingte Organisations- und Le
bensformen). 

5. Das Selbstverständnis der reformatorischen Bekennt
nisschriften in doktrinaler Hinsicht. 

Die Bekenntnisschriften verstehen sich als Auslegung

der Heiligen Schrift. Dfese gilt allein als „Richter, Re
gel und Richtschnur" für alle Lehraussagen. Sie un
terscheidet sich dadurch von ,",allen anderen Schriften: 
Dieser Norm werden auch die Bekenntnisschriften un
terstellt. Sie „sind nicht Richter wie die Heilige Schrift, 
sondern allein Zeugnis und Erklärung des Glaubensi' 
(FC Epit., Von dem summarischen Begriff ... ) 

5. 1. Notwendigkeit. Sich in der Verkündigung nur aut:
die Schrift zu berufen, bewahrt das Evangelium je-.
doch noch nicht vor Entstellungen. Diese ergeben sich
vielmehr gerade auf Grund auswählender und ver
eintigender Schriftauslegung. Deshalb sind zusammen
fassende Erklärungen in Erklärungen in Form der
Bekenntnisse erforderlich, die die Obereinstimmung
der beteiligten Kirchen im Verständnis des Evange
liums zum Ausdruck bringen. Jesus Christus als die
Mitte der Schrift ist dafür tragender Grund, Maßstab
und Grenze.

5. 2. Verbindlichkeit. Den Bekenntnisschriften kommt
als zusammenfassender Bezeugung der Schrift binden
de Autorität zu. Sie sind verbindlich, weil (und sofern)
sie in exemplarischer Weise evangeliumsgemäße Aus
legung der Schrift sind. Bindung an die Bekenntnisse
bedeutet intentional nicht mehr und nicht weniger
als Bindung an das Evangelium selbst. Von der
Schrift her ist die Autorität des Bekenntnisses begrün
det, sie ist auf die verkündigende Bezeugung des.
Evangeliums ausgerichtet und von diesen zugleich
begrenzt.

5. 3. Uberholbarkeit. So ist die Autorität der Bekennt
nisse ständig eine abgeleitete und sie bleibt der Prü
fung an der Schrift unterworfen. Bekenntnisschriften
sind verbindlich, (weil und) sofern sie sich als evan
geliumsgemäße Auslegung erweisen. Sie beanspruchen
nicht, als abschließend formulierte, zeitlos gültige
Lehr- und Verkündigungsnorm zu gelten. Diese Fest
stellung schließt zugleich die Möglichkeit in sich ein,
daß" ihr Wortlaut überholbar, ihre Sachaussagen ge-
gebenenfalls interpretations- und ergänzungsbedürf
tig sind.

5. 4. Geschichtlichkeit. Bekenntnisschriften sind Aus
druck dessen, wie die „Heilige Schrift in streitigen
Artikeln in der Kirche Gottes von den damals Leben
den verstanden und ausgelegt" worden ist. (FC Epit.
8) Die Bekenntnisaussagen sind (wie auch schon die·
Aussagen der Schrift selbst) in Sachgehalt und Sprach
gestalt auf die Situation bezogen, aus der heraus und 
in die hinein sie sprechen, wobei das was sie vom 
Evangelium her zu sagen haben, selbst die Lage mit 
bestimmt und verändert. Der Situationsbezug der Be
kenntnisse verhilft einerseits zur Konkretion der 
schriftgebundenen Evangeliumsverkündigung. Ande
rerseits kann die gegenüber der Herausforderung des
Augenblicks angemessene Zuspitzung und Akzentset
zung sich in veränderter Situation als Einseitigkeit und 
Verarmung erweisen, die der neuen Lage entspre
chende Korrekturen herausfordern. So kann Bekennt
nisbildung nie · abgeschlossen sein. Jede Gegenwart.
muß die dringlichen Fragen erkennen und prüfen,
was die überlieferten Bekenntnisse für die Beantwor
tung einbringen, wo und wie sie zu aktualisieren sind'. 

oder wo u. U. auch gemeinsam neu zu sprechen ist.
In diesem Sinne ist die Barmer Theologische Erklä-
rung ernstzunehmen als ein Vers_uch in unserem Jahr-
hundert, gegenüber bestimmter aktueller Herausfor
derung verbindliche Richtpunkte für Zeugnis und 
Dienst der Kirche zu formulieren. 
5. 5. Konturenbestimmtheit. Muß das Bekenntnis nach
dem bisher Gesagten als zugleich auf die Schrift wia 
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.auf die Sitnation bezogenes Wort verstanden werden, 
wobei die Verbindlichkeit gerade an diesem Zusam
menhang geknüpft ist, so schließt dieses Verständnis 
eine ·Aufforderung und Verpflichtung zum Gespräch 
über das Bekenntnis selbst und auch zum Gespräch 
mit anderen Bekenntni�sen ein. Obgleich es so in 
Frage gestellt wird (fragwqrdig), wird es damit nicht 
gerade preisgegeben, sondern als konturenbestimmend 
vorausgesetzt (fragwürdig).

Bekenntnjs ist exemplarische, aber nicht von vorne
herein und für alle Zeit exklusive Schriftauslegung. 

Für das Sprechen über das Bekenntnis selbst ist zu 
bedenken, daß Fragestellung von einst heute in oft 
nur verwandelter Gestalt auftauchen und daß darum 
auch die Antworten von einst entsprechend transfor
miert heute hilfreich sein können. 

Was - bezogen auf das bezeugende Ein-für-alle-mal 
Evangelium - einst wahr gewesen ist, kann heute 
nicht falsch sein. (Kontinuität). 

Für das ökumenische Gespräch mit anderen Lehrtradi
tionen . sind Bekenntnisse profilgebend. Sie bringen 
Wahrheit ein, wecken Aufmerksamkeit im Hören, er
schweren unsachgemäße und verschleiernde Kompro
misse. (legitime Konfessionalität). 

Solches Bestimmtsein einer Kirche durch ihr Bekennt
nis erscheint als „Bekenntnisbindung" und als Be
kenntnisstand". 

Bekenntnisbindung bezeichnet den lehrmäßig-perso
nalen Aspekt: Bindung v'on Personen und ihrem 
Handeln in der Kirche an die Lehraussagen der Be
kenntnisse (Ordinationsverpflichtung, agendarische 
Ordnungen, Lebensordnung; in gestufter Verbinlich
keit für Amtsträger, Mitarbeiter und jedes Gemeinde
glied). 

Bekenntnisstand bezeichnet den rechtlich-institutionel
len Aspekt: Bestimmtsein einer Kirche, Gemeinde, 
auch der einzelnen Gemeindeglieder (durch die Rechts
beziehung von Taufbekenntnis und Kirchengliedschaft) 
durch ein Bekenntnis (-schriftencorpus). Der Bekennt
nisstand ist überindividuell Vorgegebenes (,,Institu
tion"). Er umschreib_t konfessionelle. Identität und 
rechtliche Kontinuität einer Kirche. Seine Fixizierung 
durch Identifizierung mit ungeschichtlich verstandenem 
Corpus von Bekenntnisschriften ist historisch ver- · 
ständlich, widerspricht aber dem dargelegten Selbst
verständnis der Bekenntnisse. 

6. Die Bedeutung der Bekenntnisse in rechtlicher Hin

sicht. Die Bekenntnisse selbst verhandeln diese Fra
ge nicht umfassend und als selbständiges Thema.·
Einzelne Bestimmungen aber und die Rolle_ der Be
kenntnisschriften als Ganzes im Leben einer Kirche
schließen eine unaufgebbare Rechtsbedeutung in dop
pelter Hinsicht ein: für die. interne. Rechtsgestaltung
einer Kirche wie für die öffentlich-rechtliche Profilie- ·
rung gegenüber anderen Kirchen und im Rahmen der
.allgemeinen gesellschaftlichen Ordnungen.

6. 1. Die innerkirchliche Rechtsbedeutti.ng.
6. 1. 1 Die im Bekenntnis formulierten grundlegenden
Lehraussagen einer Kirche sind selbst keine Rechts
sätze, aber sie gewinnen dadurch rechtliche Bedeu-

tung, daß sie die Verfassung bzw. Grundordnung, die 
internen Ordnungen (z. B. Gottesdienstordnung, Le
bensordnung) und die Dienstrechte begründen, be
grenzen und bestimmen und in alledem der Kirche 
zu einer rechtlich verpflichtenden Gestalt und zur Be
wahrung ihrer Identität verhelfen.· 

6.1. 2. Bestimmte Lehraussagen können dabei unmit
telbar (gleichsam „jure divino") Rechtsqualität erhal
ten: lutherisch die Aussagen über Predigtamt (CA V), 
Gemeinde (CA VII) und Kirchengewalt (CA XXVIII); 
reformiert die _Ämterlehre und die presbyterial-syno
dale Struktur der Kirche. 

6.1. 3. Insgesamt gilt: Recht der. Kirche darf dem Be
kenntnis nicht widersprechen, es dient dazu, das Be
kenntnis zu wahren, es ist .in gewisser Weise selbst 
Bekenntnisakt, nämlich Antwort in Strukturen auf 
das, was die Kirche im Wort Gottes als Zuspruch und 
Anspruch hört. 

6. 1. 4. Die Rechtsbedeutung der Bekenntnisschriften 
wäre dann mißverstanden, wenn sie dazu führte, daß 
die .Bekenntnisse entgegen ihrem Selbstverständnis 
als ein-für-allemal fixierte Dokumente ausgegeben 
würden. Das Bestimmtsein einer Kirche durch ihr 
Bekenntnis bleibt also auch in seiner rechtlichen Be
deutung dem Hören des Wortes Gottes untergeordnet. 
Solcher Bekenntnisstand will in jeweiliger geschicht
licher Aktivität immer neu realisiert und interpre
tiert werden. Das Recht einer Kirche, die sich nur auf 
eine historische Geltung ihrer Bekenntnisse beruft, 
kann gegen das -heute aus dem Worte Gottes Gehör
te und daher zu Bekennende verstoßen und damit 
auch zum Unrecht in der Kirche werden. Die13e Auf
fassung von der rechtlichen Bedeutung der Bekennt
nisbestimmtheit einer Kirche hebt die Bindung an die 
Bekenntnisse einer Kirche nicht auf, -s.ondern setzt sie 
vielmehr in ihrem ursprünglichen, von ihnen selbst
gewollten Sinne ein. 
Insofern orientiert sich alles Recht· in. einer Kirche an 
den historischen Bekenntnissen und ist doch gerade 
in solcher Bindung frei ° z_u neuen Einsichten und 
Rechtsetzungen. 

6. 2. Die Rechtsbedeutung im Gegenüber zu anderen
Kirchen und im Rahmen der allgemeinen gesellschaft
lichen Ordnung.

6. 2. 1. Die reformatorischen Bekenntnisschriften haben
von Anfang an auch in dieser Hinsicht - zunächst
bundesrechtlich, seit 1555 auch reichsrechtlich - Gel
tung besessen;

6. 2. 2. Auch heute markiert das Bestimmtsein einer
Kirche durch ihr Bekenntnis (,,Bekenntnisstand") die
Untenscheidung einer evangelischen Landeskirche et
wa zur römisch-katholischen Kirche, zu den Freikir
chen und zu anderen Religionsgemeinschaften und
ge�ährleistet ihre geschichtliche Identität als Körper"' 
Schaft besondern Rechts im Rahmen staatlicher· Ord
nung. 

6. 2 .. 3. Der Bekenntnisstand wird auch in einer völlig
säkularisierten oder ideologisierten Gesellschaft seine
rechtliche Bedeutung behalten, weil in ihm das Selbst•

verständnis. einer Kirche zum Ausdurck kc;,mmt.
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B. Hinweise auf staatliche Gesetze und
Verordnungen

Nr. 2) Verordnungen über die öffentl. Straßen

- Straßenverordnung - v. 22. 8. 74 

EK Greifsw., d. 1.4.1975 
B 20401 - 1/75 
Nachstehend veröffentlichen wir:

a) Verordnung über die öffentlichen Straßen - Straßen-
verordnung - vom 22.8.1974
(GBL DDR I Nr. 57 S 515)

b) 1. Durchführungsbestimmung zur Straßenverordnung 
vom 22.8.1974 
(GBL DDR I Nr. 57 S 522) 

c) 2. Durchführungsbestimmung zur Straßenverordnung
vom 22.8.1974
(GBL DDR I Nr. 57 S 527) 

Im Auftrage: 
Wendt 

Verordnung 

über die öffentlichen Straßen 

- Straßenverordnung -

vom 22. August 1974

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für Staatsorgane, wirtschaftslei
tende Organe, Betriebe, Kombinate, .Genossenschaften, 
Einrichtungen und Bürger. Sie regelt deren Aufgaben, 
Rechte, Pflichten und Verantwortung - insbesondere 
als Rechtsträger, Eigentümer; Sondernutzer oder Anlie
ger - bei der Gewährleistung der Nutzung sowie bei 
der Entwicklung der öffentlichen Straßen. 

§ 2 

Grundsätze 

(1) Das Ministerium für Verkehrswesen und die örtli
chen Staatsorgane haben entsprechend den Erfordernis
sen des sozialistischen Staates sowie den wachsenden 
Verkehrsbedürfnissen der Volkswirtschaft und der Be
völkerung die einheitliche Entwicklung der öffentlichen
Straßen zu sichern. Dabei hab�n sie insbesondere 

den Erfordernissen der Verkehrssicherheit Rechnung 
zu tragen, 
eine planmäßige Standortverteilung vorzunehmen 
sowie die materiellen und finanziellen Fonds auf 
die volkswirtschaftlichen und territorialen Schwer
punkte zu konzentrieren, 
die internationalen Erfordernisse, vor allem zwi
schen den Mitgliederstaaten des RGW„ umfassend 
zu berücksichtigen, 
den Erfordernissen der Landesverteidigung Rech
nung zu tragen,,, 
die Belange der sozialistischen Landeskultur, des 
Umweltschutzes sowie des Anwohnerschutzes zu

wahren, 

zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen beizutl."agen, 
eine' l."ationelle Bodennutzung zu gewährleisten und 
die dafür geltenden Rechtsvorschriften zu beobach
ten. 

(2) Die Entwicklung der öffentlichen Straßen ist bei der 
langfristigen Planung,, in den Generalverkehrs- und
Generalbebauungsplänen, bei der Standortverteilung
und Entwicldung der Produktivkräfte zu berücksichti-
gen. 

(3) Das Ministerium für Verkehrswesen und die örtli
chen Staatsorgane haben zu sichern, daß die öffentliche
Nutzung der Straßen gewährleistet wird. Sie nehmen 
darauf Einfluß, daß die sich hieraus ergebenden Erfor
dernisse in der Leitung \lnd Planung der Rechtsträgel"
und Eigentümer öffentlicher Straßen berücksichtigt wer-· 
den. Sie haben die Initiative und Mitarbeit der Bevöl
kerung zu fördern und arbeiten eng mit den Ausschüs
sen der Nationalen . Front und den gesellschaftlichen
Organisationen zusammen. Im Einvernehmen mit den 
Gewerkschaftsleitungen der Betriebe und clen örtlichen 
Räten können Werktätige zu Kontrollen über die Ge
währleistung der öffentlichen Nutzung der Straßen ein-
gesetzt werden. 

§ 3
Öffentliche Straßen 

(1) Öffentliche Straßen sind alle Straßen, Wege und
Plätze einschließlich Parkplätze, die der öffentlichen
Nutzung durch den Fahrzeug- und_ Fußgängerverkehr
dienen. Ihre Nutzung ist entsprechend der Zwecksbe
stimmung de!." öffentlichen Straßen und ihrem straßen
bau- und verkehrstechnischen Zustand sowie im Rah
men der Rechtsvorschriften allen Verkehrsteilnehmern 
gestattet (öffentliche Nutzung). 
(2) Straßen, die ausschließlich der öffentlichen Nutzung 
dienen, werden entsprechend ihrer Verkehrsfunktion
und -bedeutung in folgende Straßenklassen eingeteilt:

Autobahnen und Fernverkehrsstraßen 
Bezirksstraßen 
Kreisstraßen 
Stadt- ynd Gemeindestraßen 

Sie befinden sich in Rechtsträgerschaft der zuständigen 
Staatsorgane. 
(3) Öffentlich sind auch Straßen, die überwiegend den
Interessen ihrer Rechtsträger oder Eigentümer und da
neben der öffentlichen Nutzung dienen. Sie werden als.
betrieblich-öffentliche Straßen bezeichnet.
(4) Eine Veränderung der Rechtsträgerschaft oder der
Eigentumsverhältnisse an Straßen tritt mit dieser Ver
ordnung nicht ein, es sei denn, vom zuständigen Staats
organ wird eine Entscheidung gemäß § 4 getroffen.

§ 4

Entscheidung über die Öffentlichkeit 
(1) Der Rat der Stadt bzw. Gemeinde entscheidet 

durch Beschluß über öffentliche Nutzung und über die 
Zuordnung zu den Straßen, die ausschließlich der öf
fentlichen Nutzung dienen, oder zu den betrieblich-öf
fentlichen Straßen. Die bisherigen und künftigen 
Rechtsträger odel." Eigentümel." dieser Straßen und, 
wenn mit ihnen keine Übereinstimmung zu erreichen 
ist, deren übergeordneteürgane sind in die Entschei
dungsvorberetungen einzubeziehen. 

(2) Bei Übertragung öffentlicher Straßen in die--Rechts-• 
trägerschaft der zuständigen Staatsorgane erfolgt eine
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Werterstattung nach den Rechtsvorschriften, jedoch nur 
ih dem Umfang, wie die bisherigen Rechtsträger oder 
Eigentümer selbsterwirtschaftete Mittel für diese Stra
ßen aufgewendet haben. 
(3) Über den Entzug der Öffentlichkeit entscheidet bei

Autobahnel). und Fernverkehrsstraßen
der Minister für Verkehrswesen,
Bezirks- und Kreisstraßen
der •Rat des Bezirkes bzw. Kreises durch Beschluß
Stadt- und Gemeindestraßen sowie betrieblich- ·
öffentlichen Straßen
der Rat der Stadt bzw. Gemeinde durch Beschluß.
Die Rechtsträger oder Eigentümer der betrieblich
öffentlichen Straßen sind in die Entscheidungsvorbe
reitung einzubeziehen.

§ 5 
Entscheidung über die Klassifizierung 

Über die Klassifizierung von Straßen entscheidet bei 
Autobahnen und Fernverkehrsstraßen 
nach Anhöl'.en der Räte der Bezirke 
der Minister für Verkehrswesen, 
Bezirksstraßen 
nach Anhören der Räte der Kreise 
der Rat des Bezirkes, 
Kreisstraßen 
nach Anhören der Räte der Städte und Gemeinden 
der Rat der Kreises, 
Stadt- und Gemeindestraßen 
der Rat der Stadt bzw. Gemeinde. 

Bei Streitfällen über die Klassifizierung von Bezirks-, 
Kreis-, Stadt- und Gemeindestraßen entscheidet der 
Minister für Verkehrswesen endgültig. 

§ 6 
Aufgaben des Ministeriums für Verkehrswesen 

(1) Das Ministerii'.im für Verkehrswesen ist für die
einheitliche Leitung und Planung des Straßenwesens 
veranwortlich. Es trifft Festlegungen über die langfri
stige Planung der öffentlichen Straßen und gibt tech
nische Normative (Standards usw.) heraus. 
Das Ministerium für Verkehrswesen hat Grundsätze 

zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öf
fentlichen Straßen auch unter Winterbedingungen 
sowie zur Erhöhung ihrer Durchlaßfäbigkeit und 
Tragfähigkeit, 
über die Organisation und Struktur im Straßenwe
sen sowie über die Klassifizierung der Straßen, 
über die Entwicklung der Leistungen und Kapazi
täten im Straßenwesen in Abstimmung mit dem 
Miriisterium für Bauwesen und den örtlichen Staats
organen, 
der Weiterentwicklung und Verwaltung der öffentli
chen Straßen 

auszuarbeiten und durchzusetzen. Es trifft Festlegungen 
für die. Forschung und Entwicklung im Straßenwesen. 
(2) Das Ministerium für Verkehrwesen

bestimmt die volkswirtschaftlich bedeutsamen Stra
ßen und Brückenbaumaßnahmen im Bereich .der
Autobahn und Fernverkehrsstraßen und sichert den
zusammenhängenden Ausbau dieser Straßen,

legt im Einvernehmen mit dem Ministerium des In
nern und dem Ministerium für Bauwesen Grund
sätze und Normative für die Planung der öffentli
chen Straßen und der Anlagen des ruhenden Ver
kehrs fest, 

kann über Linienführung, Querschnitt und Gestal
tung der Ortsdurchfahrten von Fernverkehrsstraßen 
in Städten über 50 000 Einwohner entscheiden. 

(3) Dem Ministerium für Verkehrswesen obliegt die
Kontrolle der Gewährleistung der öffentlichen Nutzung
sowie der Durdl.führung des Straßenwinterdienstes auf 

4 

den Autobahnen und Fernverkehrsstraßen. Für den Be
reich der Fernverkehrsstraßen könr�en die�e Aufgaben 
den Räten der Bezirke übertragen werden. 
(4) Das Ministerium für Verkehrswesen ist Rechtsträger
der Autobahnen und Ferverkehrsstraßen einschließlich
der Ortsdurchfahrten von Fernverkehrsstraßen in Städ
ten und Gemeinden bis zu 50 000 Einwohner. Ihm sind
Einrichtungen und volkseigene Betriebe des Straßenwe
sens unterstellt, die insbesondere wirtschaftlich-organi
satorische und operative Aufgaben gemäß § 10 erfül
len.

§ 7 
Aufgaben der Räte der Bezirke 

(1) Die Räte der Bezirke verwirklichen die Grundsätze
der Weiterentwicklung und ·verwaltung der öffentlichen
Straßen und koordinieren die Aufgaben im Territorium.
Sie

erarbeiten die langfristigen Pläne für die sich in 
ihrer Rechtsträgerschaft befindlichen öffentlichen 
Straßen, 
wirken an der Lösung von Grundsatzfragen mit, 

können über Linienführung, Querschnitt und Gestat
tung der Ortsdurchfahrten von .Bezirksstraßen . in 

· Städten und Gemeinden über 10 000 Einwohner ent
scheiden,

sichern ·die Durchsetzung der Erfordernisser des Um
weltschutzes.

(2) Den Räten der Bezirke obliegen die

Kontrolle der Gewährleistung der öffentlichen Nut
zung sowie der. Durchführung des Straßenwinter
dienstes auf den Bezirksstraßen,

Kontrollaufgaben, die ihnen das Ministerium für
Verkehrswesen gemäß § 6 Abs. 3 übertra,gen hat.

(3) Die Räte der Bezirke sind Rechtsträger der Bezirks
straßen einschließlich der Ortsdurchfahrten in den Städ
ten und Gemeinden bis zu 10 000 Einwohner. Ihnen
unterstehen Einrichtungen und· voikseigene ;Betriebe
des Straßenwes�ns, die insbesondere wirtschaftlich-or
ganisatorische und operative Aufgaben gemäß § 10 auf
den Bezirks- und Fernverkehrsstraßen s.owie den ge
nannten Ortsdurchfahrten erfüllen.

§8

Aufgaben der Räte der Kreise 

(1) Die Räte der Kreise verwirklichen die Grundsätze
der Weiterentwicklung und Verwaltung der öffentlichen
Straßen und koordinieren die Aufgaben im Territorium.
Sie



82 Amt sbl att Heft 7/8 1�75 

wirken an der Lösung von Grundfragen mit, 
organisieren zusammen mit den Räten der Städte 
bzw. Gemeinden die Beteiligung der Bevölkerung an· 
Kontrollen über die Gewährleistung der öffentlichen 
Nutzung, 
sichern die Durchsetzung der Erfordernisse des Um
. welts.chutzes. 

(2) Den Räten der Kreise obliegt die Kontrolle der Ge-
währleistung der öffentlichen Nutzung sowie der 

D�rchführung des Straßenwint.erdi(,nstes auf den Kreis
straßen. 
(3) Die Räte der Kreise sii;i.d Rechtsträger der Kreis
straßen. Ihnen können Einrichtungen und volkseigene 
'Betriebe des Straßenwesens unterstellt werden, die ins
besondere wirtschaftlich-organisatorische und operative 
Aufgaben. gemäß § 10 auf den Kreisstraßen erfüllen. 

§ 9 
Aufgaben der Räte dm;- Städte bzw. Gemeinden 

(1) Die Räte der Städte bzw. Gemeinden verwirklichen 
die Grundsätze der Weiterentwicklung und Verwaltung 
der öffentlichen Straßen im Territorium. Sie organisie
ren die Beteiligung der Bevölkerung. an Kontrollen 
über die Gewährleistung ·der öffentlichen Nutzung. 
Ihnen obliegt 

die Kontrolle über die Saubererhaltung und Be
·1euchtung aller öffentlichen Straßen im Territorium, 
die Kontrolle über die Gewährleistung der öffentli
chen Nutzung auLden Stadt- und Gemeindestraßen 
sowie den betrieblich-öffentlichen Straßen, 
die Durchsetzung der Erfordernisse des Umwelt
schutzes. 

(2) Die Räte der Städte bzw. Gemeip.den sind Rechts
träger der 

Stadt- und Gemeindestraßen, 
Ortsdurchfahrten von Fernverkehrsstraßen in Städ
ten ab 50 000 Einwohner, 
Ortsdurchfahrten von Bezirksstraßen in Städten und 
Gemeinden ab 10 000 Einwohner. 

Ihnen können Einrichtungen und volkseigene Betriebe 
des Straßenwesens unterstellt werden, die insbesondere 
wirtschaftlich-organisatorische und operative Aufgaben 
gemäß § 10 auf den Stadt- und ·Gemeindestraßen sowie 
den genannten Ortsdurchfahrten erfülleh. 
(3) Die Räte der Städte bzw. Gemeinden, denen keine 
Einrichtungen oder volk§.eigene Betriebe des Straßen
wesens unterstehen, können ·_Aufgaben aus der Rechts-

. trägerschaft von den Räten der Kreise unterstellten 
Einrichtungen oder volkseigenen Betrieben des Straßen
weseiis· erfüllen lassen. Das hat im Ei�vernehmen mit
den Räten der Kreis� und auf der Grundlage von Ver
trägen zu erfolgen.
(4). Die Räte der Städte bzw, Gemeinden haben im In� 
teresse der Gewährleistung der öffentlichen Nutzung 
auf den betrieblich-öffentlichen Straßen die Rechtsträ
ger oder Eigentümer dieser Straßen zu unterstutzeri. 

§ 10 
Aufgaben 'der Rechtsträger oder Eigentümer 

···öffentlicher Straßen 
(1) Die Rechtsträger oder Eigentümer öffentlicher Stra-

ßen haben die öffentliche Nutzung dieser Straßen zu: 
gewährleisten. Sie· sind verpflichtet, insbesondere Maß
nahmen der Instandhaltung, Erhaltung und Erweiterung 
der öffentlichen Straßen sowie Maßnahmen, die die 
öffimtliche Nutzung der Straßen einschränken oder den 
Entzug der öffentlichen Nutzung zur Folge haben, so zu 
planen und durchzuführen, daß die Verkehrsbelange 
gewahrt und unvermeidbare Beeinträchtigungep. der da
dui·ch Betroffenen auf ein Mindestmaß beschränkt wer-
den. 
(2) Die öffentliche Nutzung' und die Verkehrssicherheit 
d�r Straßen, die ausschließlich der öffentlichen Nutzung 
dienen, sind durch die Erfüllung insbesondere folgen
der Aufgaben zu gewährleisten: 

Instandhaltung, Erhaltung und Erweitemng entspre
chend den staatlichen Plänen, 
Errichtung, Instandhaltung und Erhaltung von 
Lichtsignalanlagen und sonstigem Zubehör, 
Durchführung des Straßenwinterdienstes auf den 
Fahrbahnen auf der a'rundlage von Räum-, Streu
und Sprühplänen„ 
Pflege der Straßengehölze, soweit nicht andere Be
triebe oder Einrichtungen dafür verantwortlich sind, 
Durchführung von Maßnahmen an den Straßenver- · 

·kehrsanlagen zur Verminderung des Verkehrslärms 
und der Beeinträchtigung der Anlieger durch Er� 
schütteru'ngen. 

(3) Die öffentliche Nutzung und die 'Verkehrssicherheit 
der betrieblich-öffentlichen Straßen sind unter Berück-
sichtigung der Zwecksbestimmung dieser Straßen als
vorwiegend betriebliche Straßen durch die Erfüllung 
insbesondere folgender Aufgaben zu gewährleisten: 

Instandhaltung der Straßen, 
Erreichung und Instandhaltung von Lichtsignalanla
gen und sonstigem Zubehör, 
Aufstellung und Erfüllung der Maßnahmeplän�_ für 
den Straßenwinterdienst, 
Durchführung von Maßi:iahrnen an den Straßen ver-· 
kehrsanlagen zur Verminderung des Verkehrslärm:S· 
und der. Be�inträchtigung der Anlieger durch Er-:
schütterungen. 

· _Die Rechtsträger oder Eigentümer betrieblich-öffenfü,... 
cher Straßen sind verpflichtet,, den Umfang dieser Auf,
_gaben sowie die Erweiterung und . Veränderung ihrer 
_Straßen mit den Räten der Städte bzw. Gemeinden ab
zustimmen. 
(4) Ergeben sich aus dem Straßenzustand akute Gefah

-:
ren für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr, die nicht. 
alsbald b�seitigt werden kön·nen, haben die Rechtsträ-
ger oder Eigentümer .öffentlicher Straßen entsprechen-
de Verkehrszeichen und, �leiteinrichtungen aufzustellen. 
und anzubringen; die Deuts�e Volkspolizei ist unver
züglich zu verständigen. 

§ 11 
Ortsdurchfahrten von Fernverkehrs- und 

Bezirksstraßen· in Städten und Gemeinden 
unter 50 000 bzw. 10 000 Einwohner 

(1) Die Verantwortung 
des Ministeriums für Verkehrswesen gerp.äß § 6-
Al:is. 4 bei· Ortsdurchfahrten im · Zuge von Fernv_er
kehrsstraßen · in Städten und Gemeinden bis zu 
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50 000 Einwohner, 
-..,. der Räte der Bezirke gemäß § 7 Abs. 3 bei Orts

durchfahrten im Zuge von Bezirksstraßen in Städ
ten und Gemeinden bis zu 10 000 Einwohner 

erstreckt sich auf 
die Fahrbahn einschließlich der Leitstreifen und 
Sommerwege bzw. Fahrbahn zwischen den Borden, 
jedoch ohne die BJ.JS-Haltebuchten, 
die V,erkehrszeichen und -leiteinrichtungen für den 
Verkehr auf der Fahrbahn einschließlich der Licht
signalanlagen gemäß § 12„ jedoch mit Ausnahme der. 
Straßengehölze, 
die Stützmauern, soweit sie sich nicht in Rechtsträ
gerschaft oder im Eigentum von Anliegern befinden, 
die Brücken und Durchlässe mit einer lichten Weite 
von mehr als 0,50 m, soweit sie keine Sondernutzun
gen sind, 
Radbahnen, die außerhalb der Ortslage mindestens 
in einer Richtung weiterlaufen. 

{2) Von einer Ortsdurchfahrt überquerte Plätze werden 
vom Ministerium für Verkehrswesen oder Rat des Be
zirkes in Breite der Anschlußstraße verwaltet. Be.i un
terschiedlicher Breite der Ein- und Ausmündung legen 
.sie die Breite des zu verwaltenden Teils des Platzes in 
Übereinstimmung mit den Räten der Städte bzw. Ge
meinden und der Deutschen Volkspolizei fest. 
(3) Alle anderen Aufgaben obliegen den Räten der Städte 
bzw. Gemeinden� insbesondere bei Entwässerungsein
richtungen, wenn diese überwiegend oder ausschließlich 
der Entwässeru'ng · der Straßenverkehrsanlage dienen. 

§ 12 
Verkehrszeichen, -leiteinrichtungen 

und Lichtsignalanlagen 

DiE, Entscheidung über die Aufstellung von Verkehrs
zeichen, -leite.inrichtungen und Lichtsignalanlagen trifft 
die Deutsche Volkspolizei nach Anhören der für die 
Gewährleistung der öffentlichen Nutzung verantwortli
chen Rechtsträger oder Eigentümer. Diese sind ver
pflichtet, die erforderlichen Verkehrszeichen, -leitein
richtungen und Lichtsignalanlagen zu beschaffen, auf
zustellen urid instand zuhalten. 

§ 13 
Sonclernutzungen 

(1) Nutzungen der öffentlichen Straßen, ·die 
über den verkehrsüblichen Fahrzeug- und Fußgänger
verkehr hinausgehen und besondere verkehrslenken
de und -organisatorische Maßnahmen erfordern z.B. 
Schwerlast- und Großraumtransporte, Kundgebun
gen, sportliche Massenveranstaltu"ngen), 
nicht im Rahmen des Fahrzeug- und Fußgängerver
kehrs erfolgen (z.B.· Versorg�ngsleitungen, Grund
stfü;:ksein- und ausfahrten, Baustelleneinrichtungen) 

bedürfen der vorherigen Zustimmung der jeweiligen 
Rechtsträger oder Eigentümer der öffentlichen Sraßen., 
soweit sich das nicht bereits aus anderen Rechtsvor
vorschriften ergibt. Das Ministerium für Verkehrswesen 
6-der die örtlichen S_taatsorgane können sich eine Ge
nehmigung dieser Sondernutzungen vorbehalten. Ist 
die Sondernutzung mit Einschränkungen oder Aufhe
bungen der öffentlichen Nutzung verbunden; ist außer-

dem § 15 anzuwenden. Die Zustimmung der örtlichen 
Koordienierungsorgane für Baumaßnahmen im unter
irdischen Bauraum bleibt hiervon unberührt. 
(2) Der Sondernutzer hat seine Anlagen so herzus°fellen, 
instand zu halten und in angemessenen Zeitabständen 
zu überprüfen, daß keine Gefährdnug der öffentlichen 
Nutzung sowie kein Schaden an öffentlichen Straßen 
eintritt. Das gilt auch, wenn diese Anlagen vorüberge
hend oder ständig außer Betrieb sind. 
(3) Bei Maßnahmender Instandhaltung, Erhaltung und 
Erweiterung an bestehenden öffentlichen Straßen haben 
die Sondernutzer erforderliche Folgemaßnahmen an ih
ren Anlagen auf eigene Kosten durchzuführen. Der Zeit
wert zu beseitigender Teile von Eigentümern der öffent
lichen Straßen abzüglich des Zeitwertes wiederverwen
dungsfähiger Anlagenteile zu ersetzen. 
(4) Der Minister für Verkehrswesen und die Leiter an
derer zuständiger zentrafer Staatsorgane regeln in 
Rechtsvorschriften Besonderheiten für die im gesell
schaftlichen Interesse erforderlichen Sondernutzungen. 
Zu diesen Sondernutzungen zählen Energiefortleitungs
anlagen, Fernmeldeanlagen der Deutschen Post sowie
Versorgungsanlagen der Wasserwirtschaft.

§ 14 
Unzulässige Überschreitungen 

der öffentlichen Nutzung 

(1) Beschädigungen oder über das verkehrsübliche Maß 
hinausgehende Verunreinigungen der öffentlichen Stra
ßen, die Ableitung von Abwässern oder Oberflächen
wasser in bzw. auf die öffentlichen Straßen sowie ihre 
Nutzung gemäß § 13 Abs. 1 ohne die erforderliche Zu
stimmung bzw. Genehmigung sind unzulässig. 
(2) Der Verursacher unzulässiger Überschreitungen der
öffentlichen Nutzung hat im Interesse der Verkehrs
sicherheit Beschädigungen oder Verunreinigungen un
verzüglich zu beseitigen und bis zur Beseitigung die 
Verkehrsteilnehmer auf die Beschädigung oder Ver
unreinigung hinzuweisen. 

§ 15 
Einschränkungen oder Aufhebung 

der öffentlichen Nutzung 

(1) Die Nutzung kann nur durch das Ministerium für
Verkehrswesen oder die örtlichen Staatsorgane im Ein
vernehmen mit der Deutschen Volkspolizei einge
schränkt oder aufgehoben werden, wenn es insbesondere 

die Verkehrssicherheit„ 
Gründe der Verkehrslenkung und -organisation, 
der Sraßenzustand 

erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 
gen der öffentlichen Nutzung sind auf das unbedingt 
erfordeliche Mindestmaß zu beschränken. 
(2) Einschränkungen oder Aufhebungen der öffentlichen 
Nutzung sind von den Veranlassern rechtzeitig zu pla
nen und durch das Ministerium 'für Verkehrswesen 
oder die örtlichen Staatsorgane im Einvernehmen mit 
der Deutschen Volkspolizei zu genehmigen sowie zu ko
ordinieren. Das Ministeriu:rn für Verkehrswesen kann 
sich auch für Bezirks-, Kreis- sowie Stadt-. und Ge
meindestraßen die Genehmigung vorbehalten. 
(3) Bei Überschreitungen der für die Einschränkung 
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oder Aufhebung der öffentlichen Nutzung festgelegten 
Fristen werden vom Ministerium für Verkehrswesen 
oder den örtlichen Staatsorganen Gebühren erhoben. 
Diese entscheiden über die zweckgebundene Verwen
dung der Gebühren im Bereich der öffentlichen 
Straßen. Die Höhe der Gebühren wird vom Ministerium 
für Verkehrswesen festgelegt. 
(4) Die Rechtsträger oder Eigentümer öffentlicher Stra
haben entsprechend den Festlegungen der Staatsorgane
die Verkehrsteilnehmer über Umfang und Auswirkung
von Einschränkungen oder Aufhebungen der öffentli
chen Nutzung, vorgesehene Umleitungsstrecken sowie
andere zu benutzende öffentliche Straßen rechtzeitig
und ausreichend zu informieren.
(5) Die Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
haben keinen Anspruch auf die Benutzung von be
stimmten öffentlichen Straßen und können aus Ein
schränkungen oder Aufhebungen der öffentlichen Nut
zung keine Schadenersatzansprüche herleiten.

§ 16 

Gebäude oder bauliche Anlagen 
an ausschließlich der öffentlichen Nutzung 

dienenden Straßen 

(1) Zur Gewährleistung der öffentlichen Nutzung und
Wahrnehmung der Belange des Umweltschutzes sowie
der Erweiterung der Straßen, die ausschlielich der
öffentlichen Nutzung dienen, dürfen Gebäude oder bau
liche Anlagen

a) unter Straßenbrücken oder auf Grundstücken, die
an diese Straßen angrenzen oder einen Anschluß
erfordern„ nur mit vorheriger Zustimmung der
Rechtsträger dieser Straßen,

b) in den Städten und Gemeinden innerhalb der von
den zuständigen Organen bestätigten Stra'ßenbe
grenzungslinien grundsätzlich nicht,

c) an Autobahnen,, Fernverkehrs-, Bezirks- und Kreis
straßen außerhalb der Ortslage in einem Abstand
bis zu
100 m bei Autobahnen
. 25 m bei Fernverkehrsstraßen
20 m bei Bezirks- oder Kreisstraßen, 

jeweils gemessen vom äußeren Fahrbahnrand, 
grundsätzlich nicht 

errichtet oder angelegt werden. Für,Energiefortleitungs
anlagen, Fernmeldeanlagen der Deutschen Post sowie 
Versorgungsanlagen der Wasserwirtschaft gelten beson
dere Rechtsvorschriften. 
(2) Die Zustimmung gemäß Abs. r Buchst. a kann mit
Bedingungen verbunden werden, die in die Standort
bestätigung bzw. ,Standortgenehmigung aufzunehmen
sind.
(3) Die Zustimmung zum Errichten oder Anlegen von
Gebäuden oder baulichen Anlagen innerhalb
- der Straßenbegrenzunglinien,
- der im Abs. 1 Buchst. c festgelegten Abstände
kann auf Grund gesellschaftlicher Erfordernisse und
unter der Bedingung erteilt werden, da'ß der Rechts
träger oder Eigentümer die von ihm errichteten Ge
bäude oder baulichen Anlagen auf seine Kosten und
ohne Anspruch auf Entschädigung beseitigt oder den

Erfordernissen entsprechend verändert, wenn dies ins
besondere aus straßenbautechnischen Gründen erfor
derlich wird. 

§ 17 

I{reuzung von Bahnen mit öffentlichen Sraßen 
(1) Neu zu errichtende Kreuzungen von
Bahnen mit Autobahnen, Fernverkehrs- oder Be
zirksstraßen,, 
Hauptbahnen der Deutsch1cn Reichsbahn mit 
öffentlichen Straßen 

sind grundsätzlich in zwei Ebenen auszuführen. 
(2) Höhengleiche Kreuzungen von Bahnen mit öffentli
chen Straßen sind unter Berücksichtigung der volks
wirtschaftlichen Möglichkeiten auf ein Mindestmaß zu
reduzieren. Die unter Verantwortung der Räte der
Bezirke erarbeiteten langfristigen Reduzierungspro
gramme sowie die Ergebnisse der ständigen Überprü
fung dieser Programme bedürfen der Bestätigung
durch den Minister für Verkehrswesen.
(3) Werden neue Kreuzungen errichtet oder vorhan
dene höhengleiche Kreuzungen reduziert, sind alle er
forderlichen Maßnahmen vom fachlich zuständigen
Rechtsträger oder Eigentümer materiell und finanziell
zu planen und durchzuführen.
(4) Wird die Reduzierung. höhengleicher Kreuzungen
ausschließlich aus Rationalisierungsgründen einer Bahn
erforderlich,so sind notwendige Über- oder Unterfüh
rungsbauten im Zuge betrieblich-öffentlicher Straßen
vom jeweiligen Rechtsträger oder Eigentmer der Bahn
materiell und· finanziell zu planen und durchzuführen.

§ 18 

Pflichten der Rechtsträger, Eigentümer 
oder sonstigen Nutzer von Grundstücken 

an öffentlichen Straßen 
(1) Die Rechtsträger, Eigentümer oder sonstigen Nutzer
von Grundstücken, die an öffentlichen Straßen angren
zen (nachfolgend Anlieger genannt), sind verpflichtet,

sichtbehindernde Anlagen an öffentlichen Straßen 
und an Kreuzungsanlagen nicht zu errichten, 
Zäune, Anpflanzungen und sonstige Einrichtungen 
so anzulegen, daß insbesondere die Sichtverhältnisse
und die Haltbarkeit der öffentlichen Straßen nicht 
beeinträchtigt werden, ,und erforderlichenfalls be
stehende Anlagen zu verändern oder zu entfernen„ 
die Sauberhaltung der an ihren Grundstücken ge-' 

legenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in 
dem Umfange durchzuführen, wie das in den Orts
satzungen oder anderen Rechtsvorschriften geregelt · 
ist, 
vorübergehende Einrichtungen zum Schutze del" 
öffentlichen Straßen vor Natureinwirkungen, wie 
z. B. Schneezäune, zu dulden,
das Anbringen oder Aufstellen von StraBenverkehrs
zeichen und -leiteinrichtungen, Straßennamenschil
dern, Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen 
auf Grundstücken, an Gebäuden oder baulichen An
lagen zu dulden, 
den ungehinderten Ablauf· und die Durchleitung de& 
Straßenoberflächen wassers zuzulassen, 
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Beautragten der Rechtsträger oder Eigentümer 
öffentlicher Straßen zur Durchführung ihrer Aufga
ben das Betreten der Grundstücke zu gestatten. 

(2) Anlieger haben gegenüber den Rechtsträgern oder
Eigentümern öffentlicher Straßen Anspruch auf finan
ziellen Ausgleich der Nachteile, die auf Grund ihrer
Anliegerpflichten bei

der V�ränderung bzw. dem vollständigen oder teil
weisen Abriß von Gebäuden oder baulichen Anlagen, 

·der Beseitigung bzw. Umsetzung vpn Anpflanzungen
eingetreten sind. 

(3) Der ,Ausgleich urp.faßt die Kosten der Maßnahme
und die eingetretene Wertminderung. Bürgern sind un
zumutbare vermögensrechtliche · Nachteile, die ihnen
durch die Erfüllung von Anliegerpflichten entstehen,
auch dann auszugleichen, wenn sie nicht durch Maß
nahmen gemäß Abs. 2 hervorgerufen wurden.

(4) Anspruch auf finanziellen Ausgleich der Nachteile
besteht nicht, wenn die Maßnahmen verursacht worden
sind, weil Anliegerpflichten schuldhaft nicht eingehal
ten wurden.

(5) Ist es zur Gewährleistung der öffentlichen Nutzung
erforderlich, können den Rechtsträgern, Eigentümern
oder son�tigen Nutzern von Grundstücken, die · nicht
unmittelbar an öffentliche Straßen angrenzen, ebenfalls
Pflichten gemäß Abs . .1 auferlegt werden. Die Absätze
2 bis 4 gelten entsprechend.

§ 19
Stütz- und Geröllmauern 

(1) Rechtsträger oder Eigentümer öffentlicher Straßen
haben Stütz- und Geröllmauern, die der Sicherheit der
öffentlichen Straßen dienen, materiell und finanziell
zu planen, zu errichten und auf eigene Kosten instand
zu halten.
(2) Sie sind für die Instandhaltung, Erhaltung oder Er
weiterung von Stützmauern auch dann verantwortlich,
wenn diese Stützmauern

. - Grundstücke, Gebäude oder bauliche Anlagen, die 
persönliches Eigentum der Bürger sind, stützen und 

durch Instandhaltungs-, Erhaltungs- oder Erweite
rungsmaßnahmen an öffentlichen Straßen erforder-
lich werden. 

. 

In· allen anderen Fällen regelt sich die Verantwortung 
nach den Rechtsvorschriften. 

§ 20

Freihaltung von Flädlen 

(l} Auf Flächen, die für die langfristige· Erhaltung 
oder Erweiterung der Straßen, welche ausschließlich 
der öffentlichen Nutzung dienen, frei zu halten sind, 
dürfen Gebäude oder bauliche Anlagen grundsätzlich 
nicht errichtet werden. Ihre Freihaltung ist durch Bau
sperren durchzusetzen, die die zuständigen örtlichen 
Staatsorgane aussprechen. 

(2) Die Flächen dürfen ,sofern aus gesellschaftlichen
Gründen ausnahmsweise Standort- sowie andere Nut
zungs genehmigungen erteilt werden müssen,, nur unter
der Bedingung gebaut werden, daß

die für die langfristige Erhaltung oder Erweiterung 
der Straßen verantwortlichen örtlichen Staatsorgane 
und das Ministerium für Verkehrswesen ihre Zu
stimmumng erteilt haben, 
nur sol!he Gebäude oder bauliche Anlagen errichtet 
werden, deren Beseitigung ohne größeren Aufwang 
möglich ist, 
eine erforderlich werdende Veränderung· oder Besei
tigung der errichteten Gebäude oder baulichen An
lagen auf_ Kosten ihrer Rechtsträger oder Eigentü
mer ohne Anspruch auf Entschädigung erfolgt. 

§ 21
Anlagen des ruhenden Verkehrs 

(1) Anlagen des ruhenden Verkehrs sind in die städte
bauliche und räumliche Gestaltung einzubeziehen. Sie
sind entsprechend den gesellschaftlichen Bedürfnissen
und volkswirtschaftlichen Möglichkeiten nach einheitli
chen verkehrs- und verfahrensrechtlichen Grundsätzen
zu planen, zu errichten und zu nutzen.
(2) Das Ministerium für Verkehrswesen und die ört
lichen Staatsorgane haben bei vorhandenen oder ge
planten Gebäuden bzw. baulichen Anlagen des Woh
nungs-, Gesellschafts- oder Industriebaues sowie der
Erholung und Touristik, die ruhenden Verkehr aµslö
sen,

a) zu sichern, daß bei der Planung von von Neuan
lagen die hierfür zuständigen Auftraggeber, bei
der Planung von Rekonstruktionsmaßnahmen in
bestehenden Anlagen die Rechtsträger oder genos
senschaftlichen Eigentümern den erforderlichen
Stellplatzbedarf ermitteln und die Anlagen _des ru
henden Verkehrs planen,

b) die jeweils für die Deckung des ermittelten Stell
platzbedarfs notwendigen Maßnahmen aus ge

samtgesellschaftlicher und territorialer Sicht zu 
koordinieren. 

c )  durch geeignete Maßnahi:zien zu sichern, daß die 
Anwohner vor Verkehrslärm und Abgasen ge
schüt:1:t werden . 

(3) Die Verantwortlichen gemäß Abs. 2 Buchst. a sind
verpflichtet, für alle geplanten �aßnahmen, die ruhen
den Verkehr auslösen, auch wenn sie nicht standortge
nehmigungspflichtig sind, von den zuständigen Orga
nen der Verkehrsplanung und des Städtebaues die vor
herige Zustimmung einzuholen. Das gilt auch bei Ände
rung der Planungs- und Nutzungsabsichten.

§ 22
Maßnahmen zur Durchsetzung von Pflichten 

(1) Das Ministerium für Verkehrswesen und die örtli
chen Staatsorgane !;laben die Verantwortlichen anzuhal
ten, die ihnen gemäß den §§ 13 bis .16 und 18 obliegen
den Pflichten zu erfüllen.
(2) Im Falle wiederholter Verstöße oder grob pflicht
widrigen Verhaitens können das Ministerium für Ver
kehrswesen oder die örtlichen Staatsorgane Auflagen
zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes ertei
len.
(3) Das Ministerium für Verkehrswesen oder die örtli
chen Staatsorgane können die erforderlichen Maßnah-
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men auf Kosten der Beauflagten durchzuführen lassen, 
wenn diese die erteilten .Auflagen nicht ordnungsge
mäß erfüllen (Ersatzvornahmer:·_. 

(4) Das Ministerium für Verkehrswesen oder die örtli
chen· Staatsorgane können auch ohne vprherige Beauf
lagung eine Ersatzvornahme durchführen lassen,, wenn 
es die Sicherheit erfordert und. ein unverzügliches Han
deln -notwendig und der Verpflichtete zur kurzfristigen 
Herstellung des ordriungsgemäßen Zustandes nicht" in 
Lage ist oder nicht herangezogen werden kann. 

§ 23 

Verantwortlichkeit für Pflichtverletzungen 
(1) Rechtsträger oder Eigentümer öffentlicher Straßen 
sind für Schäden verantwortlich, die dadurch entstehen, 
daß Pflichten zur Gewährleistung der öffentlichen Nut
zung der Straßen rechtswidrig verletzt werden. Nehmen 
im Bereich der Straßen, cUe ausschließlich der öffentli
chen Nutzung dienen, Einrichtungen und volkseigene 
Betriebe des Straßenwesens Aufgaben für den Rechts
träger wahr, sind sie für die Schäden verantwortlich. 
(2) Die gemäß Abs. 1 Verantwortlichen sind von der 
Verpflichtung zum Schadenersatz befreit, wenn sie die 
Umstände, die zum Schaden geführt haben, trotz Aus
nutzung aller ihnen · durch .die sozialistischen Produk
tionsverhältnisse gegebenen Möglichkeiten nicht abwen
den konnten. Bei Schäden, die Bürgern oder ihrem 
persönlichen Eigentum zugeführt werden, ist eine Be
freiung von der Verantwortlichkeit aus geschlossen. 
Soweit Bürger nach Abs. 1 verantwortlich sind, ent
fällt ihre Verpflichtung zum Schadenersatz, wenn sie 
die Pflichtverletzung nicht schuldhaft begangen haben. 

(3) Im übrigen regelt sich die Verantworj;lichkeit für 
Pfl.ichtverletzungen nach den Bestimmungen des Zivil
oder Wirtschaftsrechts. 
(4) Wer 

als Sondernutzer (§ 13), 

infolge unzulässiger Überschreitung der öffentlichen
Nutzung (§ 14), 
durch die nicht oder nicht ordnungsgemäße Einhal
tung erteilter Auflagen (§ 22) 

Schäden gemäß Abs 1 verursacht, hat gegenüber den 
Rechtsträgern oder Eigentümern öffentlicher Straßen 
):)zw. den Einrichtungen und volkseigenen Betrieben des 
Straßenwesens Schadenersatz in .dem Umfange zu er
statten, in dem · diese zum Schadenersatz verpflichtet 
sind und diesen geleistet haben. 
(5). Die zuständi�en Staatsorgane sind verpflichtet, Ge
schädigte bei der Durchführung ihrer Ansprüche zu 
beraten und in angemessenem Umfange zu unterstüt
zen. 
(6) Für Schäden, die in Ausführung staatlicher Tätig
keit entstanden __ sind, haften d.ie zuständigen Staatsor
gane gemäß dem Staatshaftungsgesetz vom 12. Mai 1969 
(GBl .. I Nr. 5 S. 34). 

§ 24 
Beschwerdeverfahren 

(1) Gegen Entscheidungen über 

--. die Öffentlichkeit_ -0der die Zuordnung von öffentli
chen Straßen. (§ 4), 

das Versagen der Genehmigung zu Einschränkungen 
oder Aufhebungen der öffentlichen Nutzung (§ 15), 

die Höhe oder das Versagen eines finanziellen Aus
gleichs (§ 18), 

Bausperren (§ 20), 

Maßnahmen zur Durchsetzung von Pflichten_ (§ 22) 
kann Beschwerde eingelegt werden. Iler von der Ent
scheidung Betroffene ist darüber zu belehreh, daß er 
Beschwerde einlegen kann. 

(2) Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe von 
Gründen innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach 
Zugang' oder Bekanntgabe der Entscheidung bei dem 
Organ einzulegen, das d_ie Entscheidung getroffen hat. 
Bürger können ihre Beschwerde auch mündlich vortra
gen. 
(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, 
wenn sie gegen Entscheidungen gerichtet ist, die im In
teresse der Verkehrssicherheit getroffen worden sind. In 
allen anderen Fällen hat die. Beschwerde aufschiebende 
Wirkung. 

(4) Über die Beschwerde ist innerhalb von 2 Wochen 
nach ihrem Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwer
te nicht oder nicht in vqllem Umfange stattgegeben, ist 
sie innerhalb dieser Frist 

im Falle des § 4 dem Rat des Kreises bzw. bei Stadt
kreises dem Rat des Bezirkes, 

in allen übrigen Fällen dem Vorsitzenden des jewei
ligen örtlichen Rates bzw. bei Autobahnen dem Lei
ter der Hauptverwaltung des Straßenwesens im Mi
nisterium für Verkehrswesen 

zuzuleiten. Der Einreicher der Beschwerde ist davon 
zu informie1;en; 
über die Beschwerde ist innerhalb weiterer 4 Wochen 

- im Falle des § 4 durch Beschluß des Rates des Krei-
. ses bzw. Bezirkes, 

in allen übrigen Fällen vom Vorsitzenden des örtli
chen Rates bzw. bei Autobahnen vom Leiter der 
Hauptverwaltung des Straßenwesens im Ministerium 
für Verkehrswesen 

endgültig zu entscheiden. 

(5) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung inner
halb der Frist nicht getroffen werden, ist rechtzeitig 
ein Zwischenbescheid unter Angabe der Gründe sowie 
des voraussichtlichen Abschlußtermins zu geben. 

(6) Entscheidungen über Beschwerden haben schr.i.ftlich 
zu ergehen, sind zu begründen und den Einreichern der 
Beschwerden auszuhändigen oder zuzusenden. 

§ 25 
Ordnungsbestimmungen 

(1) Wer entgegen den erteilten AuflagenJvorsätzlich 
öffentliche- Straßen beschädigt,, über. das verkehrs· 
übÜche Maß hinausgehend verunreinigt, Abwässer 
oder Oberflächenwasser in bzw. _auf die öffentlichen 
Straßen ableitet, 
die öffentliche Nutzung ohne die erforderliche Ge
. nehmigung einschränlü oder aufhebt,_ 
Gebäude oder bauliche Anlagen entgegen § 16 4bs. 1 
errichtet oder anlegt, 
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- Anliegerpflichten gemäß § 18 Abs. 1 nicht erfüllt, 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 M bis
300 M belegt werden.
(2) Ist durch eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit ge
mäß Abs. 1 ein größerer Schaden verursacht worden 
oder ·hätte er verursacht werden können, kann eine
Ordnungsstrafe bis· zu 1 000 M ausgesprochen werden.
(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens ob
liegt für den Bereich

der Autobahnen 
dem Leiter der Hauptverwaltung des Straßenwesens 
im Ministeriun;i für Yerkehrswesen, 
der Fernverkehrs- und Bezirksstraßen 
den Leitern der Abteilung Verkehrs- und Nachrich
tenwesen der Räte der Bezirke, 

der Kreis-, Stadt,, und Gemeindestraßen sowie der 
betrieblich-öffentlichen Straßen 
den Vorsitzenden der Räte der Kreise, Städte oder 
Gemeinden. 

(4) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten ·entspre
chend Abs. 1 sind die dazu ermächtigten · Mitarbeiter
der Staatsorga1,1.e befugt, eine Verwarnung mtt Ord• 
nungsgeld auszusprechen.
(5) Für die Höhe des Ordnungsgeldes, die Duichführung

· des Ordnungsstrafverfahren und den Ausspruch der
Ordnungsstrafmaßnahme gilt ·das Gesetz vom 12. Januar
1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten -
OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 101).

§ 26
Sonderreglungen 

Abweichungen von dieser Verordnung, die im Interesse 
der Landesverteidigung erforderlich werden, sind vom 
Minister für Verkehrswesen und den zuständigen Mini
stern für die bewaffneten Organe zu vereinbaren. 

§ 27
Durchführungsbestimmungen .. 

Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister für 
Verkehrswesen. 

§ 28
Schlußbestimmungen 

(l) Diese Verordnung_ tritt am 1. Januar 1975 il). Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

di� Verordnung vom 29. Oktober 1953 ütier Maß
nahmen zur Abwehr von Schnee- und Eisgefahren
auf den Straßen der Deutschen Demokratischen Re
publik (GBl. Nr.·117 S. 1096), 

die Erste Durchführungsbestimmung vom 29. Okto,
ber 1953 zur Verordnung über Maßnahmen zur Ab
wehr von Schnee- und Eisgefahren ·auf den Straßen
der Deutschen DemÖ�atischen· Republik (GBI. 
Nr. 117 S. 1097),
die Verordnung vom 18 .. Juli 1957 über das Straßen
wesen (GBl. Nr. 49 S 377) in der Fassung der Ver
ordnung vom 24. Juni 1971 über die Neufassung von 
Regelungen über Rechtsmittel gegen Entscheiduriger:J. 
staatlicher Organe (GBL II Nr. 54 S. 465), 

die Erste Durchführungsbestimmung vom 27. August 
1957 zur Verordnung über das Straßenwesen (GBI. 
I Nr. 58 S. 485). 

die Zweite Durchführungsbestimmung vom 21. Juni 
1'960 zur Verordnung über das Straßenwesen -
Staatliche Straßenbau-Aufsichtsämter - (GBl. I .Nr. 
38 s. 397), 

- . Die Dritte Durchführungsbestimmung vom .25. April
1964 zur Verordnung übei;. das Straßenwesen - Stra
ßenverkehrszählungen - (GBl. II Nr. 46 S. 337),

die §§ 425, 426 und 428 bis 442 sowie Anlage 6 zur
Anordnung Nr. 2 vom 2. Oktober 1958 üb�� ver
fahrensrechtliche · und bautechnische Bestimmungen
im Bauwesen - Deutsche Bauordnung (DBO) -
(Sonderdruck Nr. 287 des Gesetzblattes).
Berlin, den 22. August 1974

Der Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik 

S ind erma n n
Vorsitzender 

Der Minister für Verkehrswesen 
A r n d t 

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Straßenverordnung 

vom 22. August 1974 

Auf Grund des § 27 der Vernrdnung vom 22. August 
1974 über die öffentlichen Straßen - Straßenverordnung 
- (GBl. I Nr .. 57 S. 515) wird im Einvernehmen mit den
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane und den
Vorsitzenden der R,äte der Bezirke folgendes bestimmt: 

Zu § 3 de1· Straßenvero1dnung:

§ 1 

(1) Zu den betrieblich-öffentlichen Straßen gehören in
der Regel

Zufahrtsstraßen, die zu Objekten der Staatsorgane, 
der Betriebe, Kombinate, Genossenschaften oder Ein
richtungen usw .. führen, z.B.. Werkzufahrtsstra_ßen 
oder Wege und Plätze für die Warenanlieferung und 
den Abtransport von Leergut bei Handelseinrichtun.,. 
gen, 
Forstwege, die überwiegend der Erschließung der 
Forstgeoiete„ der Abfuhr forstwirtschaftHcher P·;o
dukte, der Zufahrt zu forstwirtschaftlichen Objek� 
ten oder Flächen dienen, 

landwirtschaftliche Wege, die überwiegend landwirt:. 
schaftliche Nutzflächen. erschließen, die landwirt
schaftliche Produktion ermöglichen sowie die Zu
fahrt zu iandwirtschaftlichen Flächen und Objekten 
sichern, 

Parkplätze, deren Benutzung üperwiegend einem be
grenzten Personenkreis vorbehalten ist . und die 
außerhalb der Straßenbegrenzungslinien liegen, z. B. 
Parkplätze für Hotels, Betriebe, Einrichtungen, 
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Wendeschleifen oder Abfahrplätze der Linien des 
Kraftomnibusverkehrs, die gleichzeitig öffentliche 
Haltestellen siqd. 

(2) Nicht zu den öffentlichen Straßen gehören grund
sätzlich 

Werkstraßen, 

Wendeschleifen oder Abfahrplätze der Linien des 
Kraftomnibusverkehrs, die. keine öffentliche Halte
stellen sind. 

Zu § 6 der Straßenverordnung: 

§ 2
(1) Ortsdurchfahrt ist der innerhalb einer geschlossenen 
Ortslage liegende Abschnitt einer Fernverkehrs- o(ler 
Bezirksstraße. Zur Ortsdurchfahrt gehören alle Bestand
teile der öffentlichen Straßen. 

(2) Geschlossene Ortslage ist der in geschlossener oder 
offener Bauweise an der öffentlichen Straße liegende 
Teil einer Stadt oder Gemeinde. Einzelne unbebaute 
Flächen sowie eine einseitige Bebauung unterbrechen 
den Zusammenhang nicht. 

§ 3

Bestandteile der öffentlichen Straßen sind 
der Straßenkörper, 

die im Zuge der öffentlichen Straßen liegenden 
Brücken, Tunnel und Durchlässe, 

die Nebenanlagen, 

der über den öffentlichen Straßen befindliche Luft
raum bis zu einer die ungestörte öffentliche Nutzung 
sichernden Höhe, 

der von den öffentlichen Straßen bedeckte bzw. zwi
schen den Straßenbegrenzungslinien liegende Grund 
und Boden und 

die Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und -leitein
richtungen sowie weiteres Zubehör. 

§ 4
(1) Der Straßenkörper ist der einheitliche Baukörper 
zwischen den Straßenbegrenzungslinien und besteht aus

. dem Erdkörper, den Verkehrsflächen einschließlich ihrer 
Befestigungen (Fahr-, Rad-', Gehbahn und Sommerweg), 
dem Leit-, Seiten-, Rand-, Trenn-, Mittel- und Freistrei
fen, den Fahrbahnflächen der Haltebuchten des Omni
busverkehrs und den Nebenanlagen. 

(2) Der Erdkörper ist der Teil des Straßenkörpers. der 
zwischen den Straßenbegrenzungslinien liegt und allein 
oder zusammen mit anderen Anlagen der Standfestig
keit der Straße dient. 

(3)_ Die Fahrbal;m ist der Teil q.er Straßenverkehrsan
lage, 'der durch eine entsprechende · Bef�stigung zur 
Aufnahme des Fahrzeugsverkehrs bestimmt ist. Inner
halb des Straßenkörpers -liegende Radbahnen und au
ßerhalb des Straßenkörpers oder ohne Zusammenhang 
mit einer Fahrbahn verlaufende Rad-Wege sind aus-

. schließlich zur Aufnahme des Verkehrs mit Fahrrädern 
bestimmt. Gehbahnen und Gehwege dienen ausschließ
lich dem Fußgängerverkehr. 

(4) Randstreifen ist der Teil des Straßenkörpers, der 
außerhalb der Fahrbahn sowie der Leit- und Seiten
streifen liegt und der Aufnahme von Verkehrszeichen 
und Verkehrsleiteinrichtungen sowie bei verkehrsmäßig 
untergeordneten öffentlichen Straßen zur Aufnahme von 
Straßengehölzen dient. 

(5) Freistreifen ist ein 0,5m breiter, meist unbefestigter 
Geländestreifen, der außerhalb des äußeren Randes der
Nebenanlagen liegt. Seine Breite kann erweitert wer
den, wenn es die Sicherheit des Verkehrs und, die 
Standfestigkeit des Straßenkörpers erforderlich machen. 
Der äußere Rand des Freist�eifens bzw. die Gehbahn
außenkante bilden die Straßenbegrenzungslinie. 

§ 5
(1) S.traßenbrücken und Straßendurchlässe sind Bau
werke zur Überführung_ von öffentlichen Straßen über 
andere Verkehrsanlagen, Gewässer, Täler oder sonstige 
natürliche und künstliche Hinternisse. 
(2) Überfilhrungsbauvierke mit einer lichten Weite bis 
zu 1,99 m,, rechtwinklig zwischen den Widerlagern ge
messen, werden als Durchlässe, solche mit einer lichten 
Weite von 2,0 m und darüber als Brücken bezeichnet. 
(3) Tunnel sind Bauwerke zur unterirdischen Führung 
von öffentlichen Straßen durch natürliche oder künst- · 
liehe Hindernisse. 

§ 6
(1) Nebenanlagen sind alle Anlagen innerhalb der Stra
ßenbegrenzungslinien, 

die für die Standfestigkeit des Straßenkörpers erfor
derlich sind, z.B. Böschungen, Stützmauern. 
die die Entwässerung des Straßenkörpers gewähr
leisten. Dazu gehören Straßengräben, sofern keine· 
örtlichen Wasserläufe sind, Straßeneinläufe, An
schlüßleitungen von Straßeneinläufen zum Abwas
serkanal, Schnittgerinne, Niederschlagswasserablei
tungen von Verkehrsbauwerken und die sonstig�n 
Entwässerungseinrichtungen der Straßenverkehrs!\n
lagen, die dem Bereich der Wasserw.i __ rtschaft oder 
anderen Rechtsträgern zugeordnet sind, gehören 
nicht zu den Nebenanlagen. 

die der Straßen- und Brückeninstandhaltung dienen, 
z. B. Baustoffplätze. 

(2) Straßengräben sind Teile der Straßenentwässerungs
einrichtungen und dienen zur Aufnahme des Straßen
oberflächenwassers und zur Trockenhaltung des Stra
ßenkörpers. Sie sind von den anliegenden Grundstücken 
durch Freistreifen getrennt. 

§ 7
(1) Zubehör sind Einrichtungen für den reibungslosen 
Verkehrsablauf, die Verkehrssicherheit sowie den 
Schutz der Verkehrsteilnehmer und Anlieger. Dazu ge
hören Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen, 
Verkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen, Gelän
der- und Kettenabsperrungen sowie stationäre Regler
podeste und in der Regel Straßengehölze, die der Ver
kehrssicherheit und der Verkehrslenkung und -organi
sation dienen. Geländer- und Ket�nabsperrungen sind 
Verkehrsleiteinrichtungen des Fußgängerverkehrs. 
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l2) Straßengehölzer sind Obst- und Wildbäume, Sträu
cher und Hecken, die auf dem Rand.- oder Freistreifen 
als Leiteinrichtungen für den Straßenverkehr, auf dem 
Mittelstreifen auch als Brandschutz dienen. 

§ 8 

(1) Straßengräben als Nebenanlagep der öffentlichen
Straßen sind keine Gewässer im Sinne des Wassergeset
zes. Sie sind grundsätzlich vom Rechtsträger oder Ei
gentümer der öffentlichen Straße instand zu halten.
(2) ist die Einleitung zusammengefaßter Drain- und
Niederschlagswasser im Interesse der anliegenden land
wirtschaftlich genutzten Flächen ln Ausnahmefällen not
wendig und dient der Straßengraben überwiegend die
sen Zwecken, ist der Straßengraben als örtlicher Was- ·
serlauf nach den wasserrechtlichen Bestimmungen in
stand zu halten.

Zu§ 13 der Straßenverordnung: 

§ 9 
(1) Sondernutzung ist das Aufstellen, Anbt'ingen, der
Einbau, Bestand oder die Instandhaltung von Gebäu
den oder baulichen Anlagen auf, in

,., 
unter. und über

öffentlichen Straßen.
(2) Als Sondernutzung zählt auch

das Anlegen und Instandhalten von Grundstücksein
und -ausfahrten,
die Lagerung von Material und Gegenständen auf
dem Straßenkörper,
das Anpflanzen von Straßengehölzen, soweit dafür
nicht die Rechtsträger oder Eigentümer der öffentli
chen Straßen verantwortlich sind,
die zusammengefaßte Einleitung von ReinW!!-SSer in 
die Straßenentwässerungsanlage,

· die Durchführung von Schwerlast� und Großraum
transporten,

(3) Veranstaltungen, bei denen infolge der Teilnehmer
zahl oder infolge hoher FahrgeschWindigkeiten die
öffentlichen Straßen mehr als verkehrsüblich in An
spruch genommen werden, sind ebenfalls Sondernut
zung.
(4) Als Sondernutzung gelten weiterhin das über die
Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung hinausge
hende Fahren und Pärken durch Kraftfahrzeuge auf
Gehbahnen, unabhängig davon, ob es sich dabei um
Fahrzeuge der Straßenreinigung, der Versorgungsinsti
tutionen oder der Anlieger handelt, sowie Vorbehalts
parkflächen auf . öffentlichen Straßen.
(5) Die Nutzung der Straßengräben durch Dritte über
steigt die öffentliche Nutzung und ist Sondernutzung.

§ 10 

Gebäude oder bauliche Anlagen auf, in, unter und über 
öffentlichen Straßen gemäß § · 9 Abs. 1 sind insbe
sondere 
- · Gleisanla�en,

Haltestelleneinrichtungen und Rufanlagen,
Rast- und Werbeelemente,
Baustelleneinrich tun.gen,
Gerüste,
Fahnenµi.asthülsen.,

ke. 

jede Art von baulichen Anlagen, z. B. Fretlichtbüh
nen, Freisitze voh gastronomischen Einrichtungen, 
Stände für Handels- und Werbezwecke, Kioske, Ver
kaufs- und Wohnwagen, Zelte, 
Überspannungen durch Seile, Leitungen, Rohre und 
Brücken, 
Springbrunnen, Blumenschalen und sonstige zeit
weilige dekorative Element�, 
Rohrleitungen, Erdkabel, Kabelkanäle, Freileitun
gen, Kollektoren sowie die erforderlichen Bauwer-

§ 11 

(1) Die Bepflanzung der Nebenanlagen der öffentlichen
Straßen sowie die Bewirtschaftung der Straßengehöl
ze haben unter den Gesichtspunkten der Gewährlei'
stung der Verkehrssicherheit, der Einhaltung des Licht
raumprofils und der Instandhaltung der öffentlichen
Straßen zu erfolgen.
(2) Straßengehölze sind so anzupflanzen, daß die in
dustriemäßige Pflanzenproduktion · auf den landwirt
schaftlichen Nutzflächen nicht beeinträchtigt Wird. Es
sind vorrangig Gruppenpflanzungen vorzunehmen.

§ 12 

Der Antrag auf Zustimmung bzw. Genehmigung zur 
Sondernutzung ist grundsätzlich vom Veranlasser - zu 
stellen. Bei Gebäuden oder baulichen Anlagen kann 
der Antrag vom künftigen Rechtsträger oder Eigentü
mer d�s Gebäudes oder der bat1.lichen Anlage, vom 
Projektanten oder ausführenden Betrieb gestellt wer
den. In diesem Fall sind die mit, der Sondernutzung 
verbundenen Bedingungen oder Auflagen vom künf
tigen Rechtsträger oder Eigentümer einzuhalten. 

§ 13 

Bei der Erteilung der Genehmigung bzw. Zustimmung 
sind die Bedingungen oder Auflagen für die Sondernut
zung vorrangig auf die Gewährleistung der Verkehr
sicherheit und den Bestand der Straßep.verkehrsanla
gen zu richten. Es ist vor allem zu sichern, daß der 
Straßenkörper nach erfolgter Aufgrabung Wieder fach-
gerecht hergestellt wird. 

Zu § 14 der Straßenverordnung: 

§ 14 

(1) Die Feststellung, ob eine öffentliche Straße über das
verkehrsübliche Maß hinausgehend verunreinigt wurde.,
hängt vor allem ab von

d�m Grad der Beeinträch�igung der Verkehrssicher
heit, 
der Verkehrsfunktion und Verkehrsbedeutung der 
jeweiligen öffentlichen Straße, 
den örtlichen Verhältnissen (z. B. Industrie- oder 
Landwirtschaftsgebiete), 
den Jahrzeiten. 

(2) Kommt es zu Streitigkeiten darüber, ob eine öffent
liche Straße über das verkehrsübliche Maß hinausge
hend verunreinigt wurde, entscheiden die zuständigen
Staatsorgane im Einvernehmen mit ·der Deutschen
Volkspolizei endgültig. Die Verursacher von Verun
reinigungen sind vor der Entscheidung zu_ hören.
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§ 15 
Abwässer sind alle ungeklärten Wasser, die in der 
Industrie, der Landwirtschaft, von Haushalten usw. 
anfallen. 

Zu § 15 der Straßenverordnung: 

§ 16
Einschränkungen oder Aufhebungen der öffentlichen 
Nutzung haben auf die Einteilung in Straßenklassen 
gemäß § 3 Abs. 2 der Straßenverordnung keinen Ein
fluß. 

Zu § 16 der Straßenverordnung: 

§ 17 
(1) Die·,Zustimmung zur. Errichturig von Gebäuden 
oder, baulichen Anlagen gilt als erteilt, wenn der 
Rechtsträger der öffentlichen Straße bereits im Stand
ortbestätigungs- und Standortsgenehmigungsverfahren 
dem Standort zugestimmt hat. Die Vorschriften über 
Sondernutzungen werden hierdurch nicht berührt. 
(2) Außerhalb der Ortslage ist die Zustimmung nicht 
erforderlich,, wenri das Gebäude oder die bauliche An
lage in einem Abstand von mehr als 100 m vom äuße
ren Fahrbahnrand errichtet werden soll und keine di
rekten Zufahrten zur öffentlichen Straße angelegt wer
den oder keine sonstigen Einflüsse durch Überschrei
ten der öffentlichen Nutzung auftreten. 

§ 18
Meliorationsanlagen der sozialistischen Landwirtschaft 
gelten nicht als bauliche Anlagen im Sinne der Stra
ßenverordnung. 

Zu § 17 der StraßenverordnuM 

§ 19 
Bahnen im Sinne der Straßenverordnung sind die 
Gleisanlagen der 

.. Deutschen Reichsbahn, 

Bahnen, die der Staatlichen Bahnaufsicht unterlie
gen, 

Werkbahnen, 
unabhängig von ihrer jeweiligen Spurweite. 

§ 20
(1) Zur Kreuzungsanlage an höhengleichen Kreuzungen 
gehören 

Bahnanlagen, 
Straßenverkehrsanlagen, 
Sichtflächen. 

(2) Zu den Bahnanlagen gehören
das gleichermaßen dem Verkehr der Bahn und dem 
Straßenverkehr dienenden Kreuzungsstück., dessen 
Begrenzui:ig in einem Abstand von 2,0 m von der
äußersten Schiene verläuft. Bei nicht rechtwinkli
gen Kreuzungen verläuft die Begrenzung 'recht
winklig zur Straßenachse. Das Abstandsmaß von 
2,0 m ist entlang der Straßenkante einzumessen, 
an der. es der kleinere Wert ist. Bei Schmalspur
bahnen beträgt _das entsprechende Abstandsmaß 
1,0 m. 

Schrankenanlagen, 

Warnkreuze gemäß Straßenverkehrs-Ordnung. 

Haltlichtanlage, 
andere, der Sicherung des sich kreuzenden Verkehrs 
dienende Zeichen und Einrichtungen der Bahn. 

(3) Zu den Straßenverkehrsanlagen gehören 

Warnzeichen und Baken (außer Warnkreuzen) ge
mäß Straßenverkehrs-Ordnung, 

andere Verkehrszeichen uhd -leiteinrichtungen ein
schließlich Fahrbahnmakierungen gemäß Straßen
verkehrsordnung, 

sonstige, der Siche�ung des sich kreuzenden Ver
kehrs dienenden Straßeneinrichtungen. 

(4) Sichtflächen sind solche Flächen, die zur Gewährlei
stung der Sichtverhältnisse an höhengleichen Kreu
zungen gemäß den Rechtsvorschriften herzustellen und 
ständig frei zu halten sind. Rechtsträger oder Eigen
tümer und Nutzer der Grundstücke oder Grundstück.s
teile, von der Sichtfläche erfaßt werden, sind für die 
Herstellung und ständige Erhaltung des geforderten 
Zustandes jeweils auf ihrem Grundstück. oder Grund
stücksteil verantwortlich. ·sie haben gemäß § 18 dei 
Stra'ßenverordnung Anspruch auf finanziellen Aus
gleich eingetretener Nachteile. 

§ 21 

Vorhandene Kreuzungen, die erweitert oder wiederher
gestellt werden, gelten nicht als neu zu errichtende 
Kreuzungen im Sinne des § 17 Abs. 1 der Straßenver
ordnung. Die Bestimmungen des § 17 Abs. 2 der Stra
ßenverordnung über die Reduzierung höhengleicher 
Kreuzungen sind zu berücksichtigen. 

§ 22 
(1) Neu zu errichtende Kreuzungen von

Bahnen mit Autobahnen, Fernverkehrs- oder Be
zirksstr�ßen, 
Hauptbahnen der Deutschen Reichsbahn mit öffent
lichen Straßen; die' ausnahmsweise nicht als Kreu
zung in zwei Ebenen ausgeführt werden können, 
sind antrags- und zustimmungspflichtig. 

(2) Der Antrag ist vom Investitionsauftraggeber in der 
Phase der Investitionsvorbereitung beim Minister für 
Verkehrswesen einzureichen. Dem Antrag sind die Zu
stimmungen des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
sowie des Chefs der Bezirksbehörde der Deutschen 
Volkspolizei und des Präsidenten' der Reichsbahndirek
tion beizufügen. 

(3) Der Minister für Verkehrswesen entscheidet im 
Einvernehmen mit dem Minister des Innern und Chef 
der Deutschen Volkspolizei an Hand folgender Unter
lagen 'und Angaben: 

Lage- und Übersichtsplan, 
verkehrstechnische Not�endigkeit, 
vorgesehene sicherungstechnische Maßnahmen, 
künftige Verkehrsbelegung der Kreuzung, · 
Investitionsaufwand im Verhältnis zur Kreuzung 
in zwei Ebenen und Variantenvergleiche unter Be
rücksichtigung der laufenden Betriebskosten, 



Heft 7{6 1975 A mt s b l a t t 91 

Bedarf an Flächen aus dem landwirtschaftlichen 
Bodenfonds für die vorgesehene Maßnahme sowie 
im Verhältnis zur Kreuzung in zwei Ebenen, 

Stellungnahme des Leiters des zuständigen Volks
polizei- Kreisamtes. 

Die Entscheidung ist endgültig. 

§ 23

(1) Den qrtlichen Verhältnissen entsprechend sind 
höhengleiche Kreuzungen mit geringem Verkehrs
aufkommen ersatzlos aufzuheben,

höhengleiche Kreuzungen, die wegen des Ver
kehrsaufkommens oder unzumutbarer Umwege
fü.r die Verkehrsteilnehmer nicht ersatzlos aufge
hoben v,erden können, durch technisch-organisa
torische Maßnahmen zu reduzieren. Zu diesen tech
nisch-organisatorischen Maßnahmen gehören z: B. 
Zusammenlegung mehrerer .Kreuzungen, Heran
führung einer öffentlichen Straße an eine beste:.. 

hende Über- oder Unterführung · oder an eine in 
der Nähe verbleibende höhengleiche Kreutzung, Ver
legung von Bushaltestellen, Flächenaustausch im
Bereich der sozialistischen Landwirtschaft, 

(2) Die Umgestaltung einer höhengleichen Kreuzung
in eine Kreuzung in zwei Ebenen ist nur vorzuneh
men, wenn das Verkehrsaufkommen festgelegte Gren
zen übersteigt oder der ökonomische Vergleich zu
gunsten der Kreuzung in zwei Ebenen ausfällt.
(3) Als unzumutbare Umwege gelten in der Regel
mehr als

4 km für Kraftfahrzeuge 

3 km für Radfahrer 

1 km für Fußgänger, 
sofern diese Umwege von. dem überwiegenden Teil 
der ständigen Benutzer der höhengleichen Kreuzung 
öfter als zweimal oder zu bestimmten Jahreszeiten 
mehrmals täglich zurückzulegen sind. 

§ 24

(1) Die Rechtsträger oder Eigentümer der Bahnen und
der öffentlichen Straßen sind v�rpflichtet, über die
Durchführung der bestätigten Reduzierungsvorhaben
Vereinbarungen abzuschließen, die insbesondere .Fest
legungen enthalten sollen über

den für die Vorbereitung und Durchführung der 
ausgewählten Maßnahmen Veranwortlichen, 

die Bereistellung materieller und finanzieller 
Fonds für Straßen-, • Wege- und Fußgängerbrücke 
im Zuge betrieblich-öffentlicher Straßen über Bah
nen, 

die gegebenenfalls. notwendige Bereitstellung vori 
Arbeitskräften Unq Fahrzeugen insbesondere bei 
der Aufhebung höhengleicher Kreuzungen im Be
reich der sozialistischen Landwirtschaft. 

(2) Sie haben die im Zusammenhang mit den Reduzie
rungsvorhaben stehenden Maßnahmen mit den ört
lichen Staatsorganen, Betrieben, Genossenschaften �o
wie den Organen der Nationalen Front zu beraten
und der Bevölkerung zu erläutern.

(3) Können sich die Partner über die Gestaltung bzw.
über den Abschluß einer Vereinbarung nicht einigen,
ist bei Maßnahmen, die im Bereich

der Straßen, die ausschließlich der öffentlichen Nut
zung dienen, durchgeführt werden. sollen, durch 
Beschluß des Rates des Bezirkes, 

der betrieblich-öffentlichen Straßen durchgeführt 
werden sollen, durch Beschluß des Rates des Kreises 
endgültig zu entscheiden. 

§ 25 

Fachlich zuständiger Rechtsträger oder Eigentümer ge
mäß § 17 Abs. 3 der Straßenverordnung ist für 

Brücken über öffentliche · Straßen im Zuge von 
Strecken der Deutschen Reichsbahn und Fußgänger
tunnel unter Strecken der Deutschen Reichsbahn 
die Deutsche Reichsbahn, 

Brücken über öffentliche Straßen im Zuge von 
Strecken der Arn,chluß- und Werkbahnen und Fuß
gängertunnel unter Strecken .der Anschluß- und 
Werkbahnen 
der jeweiligen Rechtsträger oder Eigentümer der · 
Bahn, 

Brücken über öffentliche Straße im Zuge von be
zirksgeleiteten oder kommunal verwalteten Bahnen 
der jeweilige Rechtsträger oder Eigentümer der 
Bahn, 
Straßen-, Wege- und Fußgi,/.ngerbrücken im Zuge 
von Straßen, die ausschließlich der öffentlichen 
Nutzung dienen, über Bahnen 
der jeweilige Rechtsträger dieser Straße, 

Straßen-, Wege- und Fußgängerbrücken im Zuge 
betrieblichsöffentlicher Straßen über Bahnen 
der jeweilige Rechtsträger oder Eigentümer dieser 
Straße, 
Straßenbauarbeiten infolge der Verlegung von 
öffentlichen Straßen 
der jeweilige Rechtsträger oder Eigentümer dieser 
Straße. 

Die Bestimmungen des § 17 Abs. 4 der Straßenverord
nung bleiben hiervon unberührt·. 

§ 26

tine Kreuzung ist dann beseitigt, wem1 alle techni
schen Bestandteile entfernt, der Bahnkörper, Gräben 
usw. der durchgehenden Strecke der Bahn angepaßt 
sind und die auf die Strecke weisende öffentliche 
Straße so weit dem anschließenden Gelände ange
glichen wurde, daß das Überqueren der Gleisanlagen 
nicht mehr möglich ist. 

Zu § 21 der Straßenverordnung: 
§ 27 

Anlagen des ruhenden Verkehrs sind· insbesondere 
Parkspuren, 
Parkstreifen, 

Parkplätze, 

Parkbauten (Parkanlagen -paletten, mehrgeschos
sige Hoch- und Tiefbauten). 
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§ 28 

(1) Die. Verantwortung der Auftraggeber bei Neuan
lagen sowie der Rechtsträger oder genossenschaftli- ·
chen Eigentümer bei Rekonstruktionsmaßnahmen an
Gebäuden oder baulichen Anlagen des Wohnungs-,
Gesellschafts- oder Industriebaues sowie der Erho
lung und Touristik für die Planung und Errichtung
der Anlagen des ruhenden Verkehrs beinhaltet

die Ermittlungen des Stellplatzbedarfs, 

den Nachweis der Deckung des Stellplatzbedarfs 
für den Zeitraum bis 5 Jahre nach Abschluß der 
Baumaßnahme sowie nach Standort, Art und Ka
pazität für den Prognosezeitraum, 

die Errichtung der Anlagen des ruhenden Verkehrs 
ensprechend den Festlegungen der Staatsorgane. 

(2) Bei bestehenden Gebäuden oder baulichen Anlagen
des Wohnungs-, Gesellschafts- oder Industriebaues so
wie der Erholung und Touristik, für die keine Re
konstruktionsmaßnahmen gemäß Abs. 1 vorgesehen
sind, haben die Rechtsträger oder genossenschaftlichen
Eigentümer bei der Ermittlung · des Stellplatzbedarfs
auf Anforderung der örtlichen Räte mitzuwirken.

(3) Liegt für komplexe Baumaßnahmen der Auftrag
geber noch nicht fest, sind die Planungsorgane des
Städtebaues für die Grobermittlung des �tellplatzbe
darfs sowie für· die Abstimmung mit den zuständigen
Organen d�r Verkehrsplanung verantwortlich. · Diese
Verantwortung umfaßt auch im Rahmen städtebauli•
eher Planung zu erarbeitende Parkraumkonzeptionen
für bereits bebaute Gebiete.

(4) Zu den _Auftraggebern gemäß Abs. 1 gehören
nicht künftge Eigentümer, von Eigenheimen sowie Er
holungsbauten, dte dem persönlichen Bedarf dienen.

§ 29

Können die Rechtstrijger oder genossenschaftlichen 
Eigentümer den ermittelten Stellplatzbedarf auf den 
sich in ihrer Rechtsträge_!schaft, in ihrem Eigentum 
oder ihrer Nutzung befindlichen Grundstücken nicht 
oder nur zum Teil decken, legt der Rat der Stadt bzw. 
Gemeinde in Übereinstimmung mit der städtebauli
chen Planung und Verkehrsplanung fest, 

welcher Anteil vom Rechtsträger oder genossen
schaftlichen Eigentümern auf dem ihm zur Verfü
gung stehenden Grundstück zu decken ist, 
wie die Bedarfsdeckung des verbleibenden Teiles 
bzw. in den Fällen, in denen die Rechtsträger oder 
genossenschfatlichen Eigentümer nachweislich zur 
Bedarfsdeckung nicht in der Lage sind, erfolgen 
soll. 

§ 30

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Januar 
1975 in Kraft. 

Berlin, den 22. August 1974 

Der Minister für· Verkehrkwesen 
A.rnd t

Zweite Durchführungsbestimmung'' 
zur Straßenverordnung 

- Spernordnung -
vom 22. August 1974

Auf Grund d�s § 27 der Verordnung vom 22. August 
1974 über die öffentlichen Straßen - Straßenverord
nung - (GBI. I Nr. 57 S. 515) wird im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsor
gane und den Vorsitzenden der Räte der Bezirke fol
gendes bestimmt: 

§ 1
Geltunsbe.l'eich 

(1) Diese Durcp.führungsbestimmung regelt die Auf
gaben, Rechte und Pflichten der Sondernutzer oder
Rechtsträger der Straßen, die ausschließlich der öffent
lichen Nutzung dieser Straßen räumlich und zeitlich
einschränken oder aufheben.
(2) Diese Durchführungsbestimmung ist nicht anzu
wenden für Schwerlast- und Großraumtransporte
oder ähnlichen Einschränkungen oder Aufhebungen
der öffentlichen Nutzung.

§ 2
Grundsätze

(1) Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im öffent
lichen Straß.enverkehr besitzen gegenüber der Durch
führung von Maßnahmen zur Einschränkung oder
Aufhebung der öffentlichen Nutzung, insbesondere von
Baumaßnahmen, den Vorrang.
(2) Bereits bei der Vorbereitung von .Maßnahmen ist
nachzuweisen, wie im Hinblick auf unvermeidbare
Einschränkungen oder Aufhebungen der öffentlichen
Nutzung die volkswirtschaftlichen Belange gewähr- ·
leistet werden können.
(3) Alle Einschränkungen oder Aufhebungen der
öffentlichen Nutzung sind in ihrem zeitlichen Ablauf
so festzulegen, daß. die für den Verkehrsablauf beste
Lösung erzielt wird. Lassen sich Vollsperrungen nicht
vermeiden, sind die günstigen Umleitungsstrecken
festzulegen.

§ 3

Anmeldung 
(1) Die Sondernutzer sowie die Rechtsträger_ gemäß
§ 1 Abs. 1 (nachstehend Veranlasser genannt) haben
geplante Einschränkungen oder Aufhebungen der
öffentlichen Nutzung grun�ätzlich

a) für das I. Quartal des kommenden Jahres
bis zum 1. September des laufenden Jahres,

b)._für das II. bis IV. Quartal des kommenden Jahres 
bis zum 1. Dezember des laufenden Jahres 

in dreifacher Ausfertigung anzumelden.· 
(2) Die Anmeldung hat·

im Bereich der· Autobahnen
beim Autobahnbau-Aufsichtsamt,
in allen anderen Fällen
bei den jeweils zuständigen Einrichtungen oder
VEB Direktionen des Straßenwesens
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zu erfolgen. Bestehen keine Einrichtungen oder VEB 
Direktionen des Straßenwesens, sind die Einschrän
kungen oder Aufhebungen bei den zuständigen ört
lichen Staatsorganen anzumelden. 

(3) Die Veranlasser haben in der Anmeldung Art und 
Umfang der Einschränkungen oder Aufhebungen der 
öffentlichen Nutzung genau zu bezeichnen. Die An
meldung muß mindestens folgende Angaben enthalten: 

- Bezeichnung der Straße und des von der Ein
schränkung oder Aufhebung der öffentlichen Nut

zung betroffenen Straßenabschnittes (km, von/bis
bzw. Ortsangabe),

Grund, Art sowie Beginn und Ende der Einschrän
. kung oder Aufhebung der öffentlichen Nutzung,

Vorschlag für vorgesehene Umleitungsstrecken,

Name und Anschrift des Veranlassers.

Die Einrichtungen oder VEB Direktionen des Stra
ßenwesens bzw .die örtlichen Staatsorgane sind be
rechtigt; weitere Unterlagen anzufordern. 

§ 4
Koordinierung 

(1) Die Einrichtungen oder VEB Direktionen des Stra
ßenwesens bzw. die örtlichen Staatsorgane haben alle 
Anmeldungen in einer Übersicht zusammenzufassen 
und diese Übersicht 

für das I. Quartal des kommenden Jahres 
bis zum 20. September des laufenden Jahres, 

für das II. bis IV. Quartal des kommenden Jahres 
bis zum 20. Dezember des laufenden Jahres 

den Sperrkommissionen gemäß § 6 zur Prüfung vorzu
legen. 
(2) _Sie haben die Einreicher der Anmeldungen 

im Falle des § 3 Abs. 1 Buchst. a 
bis zum 15. Oktober des laufenden Jahres,

im Falle des § 3 Abs. 1 Buchst. b 
bis zum 15. Januar des kommenden Jahres

ilber das Ergebnis der _Prüfung schriftlich zu infor
mieren. 

§ 5
Antrag 

(1) Anträge zur Genehmigung von Einsc)lränkungen 
oder Aufhebungen der öffentlichen Nutzung sind vom
Veranlasser grundsätzlich 8 Wochen vor Beginn der
Einschränkungen oder Aufhebungen in dreifacher
Ausfertigun, an die im § 3 Abs. 2 genannten Einrich
tungen oder VEB Direktionen des· Straß�nwe$ens bzw. 
örtlichen Staatsorgane zu stellen. 
(2) Soweit diese Angaben nicht bereits bei der An
meldung vorliegen, haben diese Anträge zu enthalten: 

Bezeichnung der Straße und .des von der Einschrän
kung oder Aufhebung der öffentliche Nutzung be
troffenen Straßenabschnittes (km, vonfbis bzw. Orts
angabe), 

Grund, Art sowie Beginn und Ende der Einschrän
kung oder Aufhebung der öffentlichen Nutzung, 

Vorschlag für vorgesehene Umleitungsstrecken, 

- nach anderen Rechtsvorschriften erforderliche Zu
stimmungen oder . Genehmigungen. 

Bei Baumaßnahmen sind folgende zusätzliche Angaben 
erforderlich: 

Auftraggeber und Art der Baumaßnahme sowie der 
Nachweis ihrer kapazitätsmäßigen und materiellen 
Absicherung, 

Bauablaufplan sawie bei Vollsperrungen eine Be
gründung, warum nicht unter Verkehr gebaut wer
den kann. 

(3) Bei sofort gebotenenEinschränkungen .oder Auf
hebungen der öffentlichen Nutzung (z. B. Kata
strophen, Havarien, Tragfähigkeitseinschränkungen)
hat der für die Behebung des Schadens Verantwort
liche die im § 3 Abs. 2 genannten Einrichtungen oder
VEB Direktoren des Straßenwesens bzw. die örtlichen 
Staatsorgane sowie die Deutsche Volkspolizei unver
züglich zu verständigen und die Verkehrsteilnehmer
in geeigneter Weise auf die Einschränkungen oder
Aufhebungen der öffentlichen Nutzung hingewiesen.
(4) Den Antragstellern sind die Entscheidungen ge

'mäß § 15 Abs. 2 der Straßenverordnung rechtzeitig, 
spätestens jedoch 14 Tage vor dem geplanten Termin 
der Einschränkung oder Aufhebung der öffentlichen 
Nutzung, mitzuteilen. 

§ 6
Sperrltommission 

(1) Beim Ministerium für Verkehrswesen und den
örtlichen Staatsorganen bestehen als beratende Organe
zur Koordinierung der Einschränkungen oder Auf
hebungen der öffentlichen Nutzung

eine Zentrale Sperrkommision, 
Bezirkssperrkommission, 
Kreissperrkommission 
Sperrkommissionen in den Städten und Gemeinden. 

(2) Den Sperrkommissionen gehören in der Regel Ver
treter folgender Staatsorgane, Betriebe oder Einrich
tungen an: 

a) der Zentralen Sperrkommiss_ion
Vertreter des 

Ministeriums für Verkehrswesen, 
Ministerium des Innern, 
Ministerium für Bauwesen, 
Autobahn-Aufsichtsamtes, 
Staatlichen Straßenunterhaltungsbetriebes 
Autobahnen ...:; 

b) den Bezlrkssperrkommissione·n
Vertreter 

des Rates des Kreises, 
der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei, 
des VEB Bezirksdirektion des Straßenwesens, 
des VEB Kombinat Kraftverkehr, 
des bauausführenden Betriebes; 

c) den Kreissperrkommissionen sowie den Sperrkom
missionen in den Städten und Gemeinden
Vertreter der 
zuständigen örtlichen Staatsorgane, 
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Deutsche Volkspolizei, 
Einrichtungen oder VEB Kreis- bzw. Stadtdirek
tionen des Straßenwesens, 
Nahverkehrs betriebe, 
Stadtbauämter oder Tiefbaukoordinierungsorgane 
bei Stadtbauämtern der Bezirksstädte, 

bauausführenden Betriebe. 
Den Sperrlrnmmissionen können Vertreter weiterer 
Organe, Betriebe oder Einrichtungen angehören._ 

§ 7 
Aufgaben der Sperrkommission 

(1) Die Sperrkommissionen treten mindestens monat
lich einmal zusammen und prüfen 

die gemäß § 5 gestellten Anträge, 
Aufhebungen der öffentlichen Nutzung in H1n�icht 
auf 

ihre zeitliche Einordnung 
· Umleitungsstrecken
• ihre Auswirkungen auf den Verkehrsablauf. 
die gemäß § 5 gestellten Anträge, 
die vom Veranlasser vorg�sc1J.lagenen Sperr- und 
Umleitungsstrecken einschließlich der Beschilderung 
dieser Strecken sowie Sperrzeiten, 
ob in welchem Umfange die Verkehrsteilnehmer 
uber die mit den Einschränkungen oder Aufhebun
gen der öffentlichen Nutzung verbundenen Auswir• 
kungen zu informieren sind. 

(2) Die Sperrkommissionen unterbreiten dem Ministe
rium für Verkehrswesen ·oder den zuständigen örtli
chen Staatsorganen an Hand ihrer Prüfungsergebnisse 
Vorschläge über die. zu treffenden Maßnahmen. 

§ 8 
Pflichten der Veranlasser 

(1) Die· Veranlasser sind verpflichtet,
bei der Durchführung ihrer Maßnahmen solche
technologischen Verfahren anzuwenden, die weitest
gehend ein Bauen unter Aufrechterhaltung oder 
teilweiser Aufrechterhaltung des Verkehrs gewähr
leisten, 
durch konzentriertes Bauen, Arbeit im Mehrschicht
system, Wahl geeigneter Baustoffe, Festlegung nut
zungsfähiger Bauabschnitte oder ähnliche Maßnah
Sperrzeiten auf ein Minimum beschränkt werden. 

(2) Sie haben 
ihre Vorschläge für vorgesehene Umleitungen mit 
den Staatsorganen, in deren Territorium die Umlei� 
tungsstrecken liegen, den Verkehrsträgern, der 
Deutschen Volkspolizei sowie anderen Beteiligten 
abzustimmen und gegebenenfalls Umleitungsbera
tungen durchzuführen,
vor Beginn ihrer Arbeiten erforderlich'e Umlei
tungsstrecke instand zu setzen, diese Strecke zu be
schildern und die Beschilderung sowie die Umlei
tungsstrecken gegebenenfalls auch für die· Dauer 
der Umleitung instand zu halten, 
die Sperrstredcen zu sichern und die erforderlichen 
Verkehrszeichen und Sperrgeräte aufzustellen und 
instand zu halten, 

die Kosten für die Information der Verkehrsteil
nehmer· gemäß § 15 Abs. 4 der Straßenverordnung 
sowie der Mehrkosten für den auf Umleitungsstrek
ken durchzuführenden Straßenwinterdienst zu tra
gen, 

bei den im § · 3 Abs. 2 genannten Einrichtungen 
oder VEB Direktoren des Straßenwesens bzw. den 
örtlichen Staatsorganen mindestens 2 Arbeitstage 
vor Beginn und Ende der Sperrung oder Umlei
tungstrecke zu beantragen, soweit nicht in der Ge
nehmigung andere Fristeh festgelegt wurden. 

§ 9 
Einhaltung und Xnderung der Sperrzeiten 

(1) Die Veranlasser von Einschränkungen oder Aufhe
bungen ·der öffetlichen Nutzung sind dafür verantwort
lich, daß die genehmigten Sperrzeiten eingehalten wer

den. 
-

(2) Sie haben die Anträge auf Änderung der Sperrzei-
ten zu begründen und bei den im § 3 Abs. 2 genann
ten Einrichtungen oder VEB Direktionen des S_traßen
wesens bzw. den örtlichen Staatsorgl;l-nen einzureichen. 
Die Anträge sind unter Angabe neuer Sperrzeiten in 
der Regel 2 Wochen vor Beginn oder Ende der Sper

rung bzw. unmittelbar nach Bekanntwerden der Um
stände, die den Antrag erforderlich machen,_ zu stel
len. 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. · Januar 
1975 in Kraft. 
Berlin, den 22. August 1974 

Der Minister für Verkehrswesen 

Ar n d t

C. Personalnachrichten

Ordiniert am 31. August 1975 in der Kirche zu Kart
low durch Bischof Gienke 
Prediger Gottfried Möller. 
Kartlow, Kirchenkreis· Demmin 

Berufen 

Pastor Gottfried Möller aus Kartlow 
mit Wirkung vom 1. September 1975 in die Prediger
stelle Kartlow, Kirchenkreis Demmin; eingeführt am 
31. August 1975

In den Ruhestand getreten: 
Pastor Gerhard Rosenau, WaaseJUmmanz, Kirchenkreis 
Bergen; zum 1. August 1975. 

Ausgeschieden: 

Pfarrer Harald Gräber, bisher Groß-Mohrdorf, Kir
c)l.enkreis Barth, zum 1. August 1975 wegen Übernah
me eines Dienstes in einer anderen Landeskirche. 
Pfarrer Gerhard Labes, Völschciw, Kirchenkreis Dem• 
min zum 1. September 1975 wegen Übernahme eines 
Pfarramtes -in einer anderen Landeskirche. 
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D. Freie Stellen 
Die Pfarrstelle Liepen, Kirchenkreis Anklam, ist va
kant und sofort wieder zu besetzen. Zum Pfarrspren
gel gehört die .Tochtergemeinde Neetzow-Kagenow. 
Insgesamt etwa 1000 Gemeindeglieder. 
Geräumige Dienstwohnung im Pfarrhaus. mit Neben
gelaß und Garten vorhanden. Liepen hat Busverbin
dung nach Anldam und __ Jarmen. j?olytechnische Ober
schule in· Neetzow (4,5km). Erweiterte Oberschule in
Anklam; �eide durch tägliches Fahren ·zu erreichen. 
In der Parochie arbeit auch eine Gemeindediakonin 
mit. 

Bewerbungen sind zu richten an das 
Evangelische Konsistorium, 
22 Greifswald, Bahnhofstraße 35/36. 

Die Pfarstelle Völscltow, Kirchenkreis Demmin, wird 
zum 1. September 1975 frei und ist wieder zu besetzen. 
4 Predigtstätten, geräumige Pfarrwohnung mit Haus
garten vorhanden, tägliche Busverbindung in verschie
dene Richtungen, Polytechnische Oberschule am Ort, 
.Erweiterte Oberschule in Demmin. 

Besetzung erfolgt durch das Evangelische Konsistori
um 22 Greifswald, Bahnhofstraße 35/36, an das auch 
die Bewerbung zu richten ist. 

E. W eitere Hinweise

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 

Nr.3) Bußtags-Meditation 1975 
Nachstehend veröffentlichen wir die Meditation zum 
Bußtag 1975, - die Herr Generalsuperintendent Forck 
im Auftrage der Bischofskonferenz gefertigt hat. 

Für das Konsistorium 
La b s  

Meditation zum Bußtag 1975 
1. Bemerkungen :rum Auftrag_ und zur Textwahl

In der Woche, in der .der Bußtag liegt, beginnt in 
diesem Jahr die 5. Vollversammlung des Ökumeni
schen Rates der Kirchen in Nairobi (Kenia). Es ist da
rum sinnvoll, die Predigt und die Gestaltung des Got
tesdienstes für den Bußtag auf das Thema und die 
Probleme auszur,ichten, die in Nairobi besprochen 
werden sollen. 
Das, Thema der 5. Vollversammlung „Jesus Christus be
freit und eint" soll in sechs Sektionen mit folgenden 
Aufgabenstellungen erarbeitet werden: 

a) Bekenntnis zu Christus heute 

b) Die Einheit der Kirche - Voraussetzungen und For
derungen 

c) Auf der Suche nach Gemeinschaft - Das gemein
same Streben der Menschen verschiedenen Glau
bens, verschiedener Kulturen und Ideologien 

d) Erziehung zu Befreiung und Gemeinschaft 

e) Strukturen der Ungerechtigkeit und Kampf um 
Befreiung 

f) Menschliche Entwicklung - Die Zwiespältigkeit von 
Macht und Technologie und die „Qualität des Le
bens!' 

Der nach der Ordnung der Predigttexte in Reihe III 
vorgeschlagene Text Matth. 12, 30-37 ist für eine Ori
entierung auf die Nairobi anstehenden Fragen kaum 
geeignet. Von den andern Texten, die die Lutherische 
Liturgische Konferenz für den Bußtag anbietet, er
scheint mir der Psalm 130 atn geeignetsten. Möglich 
wäre auch ein Abschnitt aus Luk. 4, 14-30, der als 
einer der Marginaltexte für diesen Tag genannt wird. 
Er käme dann allerdings nur von V. 16-21 inBetracht. 
Am günstigsten wäre es wohl, Luk. 16-21 als Evange
lium im Gottestdienst zu verlesen und Psalm 130 als 
Predigttext zu nehmen. Die Predigt kann sich dann auf 
die Absicht der Sendung Jesu und auf seinen Sendungs
auftrag an seine Gemeinde (vgl. Joh. 20, 21) zurück
beziehen. 

2. Auslegung vo11 Psalm 130

2. 1. Literaturhinweis

Für das Verständnis des 130. Psalm ist außer auf die 
Kommentare von Arthur Weiser und Hans-Joachim 
Kraus auf den Aufsatz von Claus Westermann „Eine 
Begriffsuntersuchung" (nämlich über „Erwartung und 
Hoffen" im Alten Testament) zu verweisen (Theologia 
viatorum 1952, .Berlin 1953, S. 19 ff). Beachtung verdie
nen weiter die Meditationen von Otto Bückmann (Herr, 
tue meine Lippen auf, Ed. 5, Wuppertal 1948,, S. 347 ff), 
von Wilhelm Stählin in seinen Predigthilfen III (Kassel 
1959, S. 469 f) und von Claus Westerman (Herr, tue 
meine Lippen auf, Bd. 5, 2. neugeschriebene Aufl. 
Wuppertal 1961, S. 606 ff). Als Predigt über diesen 'Text 
empfehle ich die von .Helmut Lampater (Die.l).st am 
Wort 21, Psalmen-Predigten durch das Kirchenjahr, 
herausgegeben von Carl-Heinz Peisker, zweiter Halb
band, Stuttgart 1969, S. 362 ff). 

2. 2. Aussage und Ziel von Psalm 130 
-Martin Luther hat diesen Psalm nicht nur in seinem 
bekannten Choral · .,Aüs tiefer Not schrei ich zu
dir ... " (EKG 195) als ein Gebet aus tiefer Sündeangst, 
dessen einziges Ziel die Sündenvergebung ist, verstan
den, sondern_ ihn auch in seiner Auslegung der Buß
psalmen U517 und 1525) und über die 15 Lieder im höhe
ren Chor (1531-1533, gedruckt 1540) so ausgelegt. Diese 
Auslegung wird bis in die Gegenwart von Kommenta
toren festgehalten. So heißt es bei A. Weiser': ,,Der 
Psalm ist das Bekenntnis .eines Frommen, der sich aus 
tiefster Sündenangst erheben durfte zur Gewißheit der 
göttlichen Gnade und Vergebung." (a. a. O. S. 515). 

Es muß aber bezweifelt werden, ob diese Beschränkung 
der Psalmaussage auf Sündenerkenntnis_ und Sünden
vergebung .berechtigt ist. So sagt Westermann in seiner 
Meditation: ,,Mit den Tiefen" (Js. 51, 10; Ez. 27, 3�; 
Ps. 69, 3.15) sind Wassertiefen gemeint; in js. 51, 10, 
„der die Tiefen des Meeres zum Wege machte", ist es
das Israel bedrohende Schilfmeer, in Parallele gesetzt 
zur Urflut; in Ps. 69, 15 „Laß nicht die Tiefe mich- ver
schlingen", steht es für die tödliche Not eines einzelnen. 
Das -Wort entspricht den Bildern für die Not, die in 
Dankpsalmen für überstandene Not gebraucht werden: 
die Grube, die Unterwelt, die Tiefe (z.B. 40, 3). Diese 
Parallelen erweisen eindeutig, daß der in Ps. 130 zu 
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Gott Ru'fende aus einer tödlich bedrohenden Not ruft. 
Was für eine Not es ist, können wir - wie bei den 
meisten Klagepsalmen des einzelnen - nicht sagen; 
die Parallelen ·machen es aber ganz sichere, daß nicht 
nur Sündenot, ein tiefes Sündengefühl o. ä. gemeint ist, 
sondern ein konkrete, die ganz!i Existenz bedrohende 
Not. (a. a. 0. S. 606 f). 

Dem kann entgegengehalten werden, daß im ganzen 
Psalm von einer solchen Not nicht gesprochen wird, 
wohl aber in V. 3 und 4 von Sünde und Sündenverge� 
bung, und daß das nach V. 5 erwartete Wort nur der, 
Zuspruch der Vergebung sein ·kann„ Anderseits läßt 
sich das in Vers 7 und 8 gebrauchte hebräische Wort 
für „Erlösung" nicht auf Sündenvergebung einengen. 
Es wird zum Beispiel bei Deuterojesaja so verwandt, 
däß es die Befreiung (Errettung) mit einschließt (vgl. 
Js. 50, 2 und 51, 11 - an beiden Stellen erinnert d�r 
Zusammenhang an Gottes Tat am Schilfmeer zur Be
freiung Israels aus der Gefangenschaft in Ägypten). 
Westermann hat deskalb mit seiner Deutung des 5. und 
der folgenden Verse meines Erachtens recht, wenn er 
sagt: ,,Dieses vom Rufenden in äußerster Spannung er
wartete Wort ist zwar auch . vergebendes Wort, aber 
nicht nur dies. Indem der aur! seiner Not Rufende Got
tes Hilfe erwartet, erwartet er implizit Gottes Verge
bung; er ist der Vergebung gewiß, indem er auf die 
Errettung aus der Tiefe wartet. Vergebung und Erlö
sung gehören zusammen, das sagt abschließend der letz
te Vers. (7), ein Satz des Gotteslobes: 'denn bei Jahwe 
ist Gnade, und reich ist Erlösung bei ihm'. Der Ruf 
aus den Tiefen am Anfang ist der Ruf nach der Be
freiung, nach der Erlösung, an der Gott reich ist und 
deren Fülle das letzte Wort des Psalm preisen kann." 
(a. a. 0. S. 609) Es geht also im Psalm 130 nicht nur 
um Sündenerkenntnis und Sündenvergebung, sondern 
darum, daß die Not als Folge konkreter Sünde gesehen 
und Vergebung von Gott erbeten und erhofft wird, weil 
nur so Rettung von ihm erwartet werden kann. Gerade 
durch diese Verbindung von Not und Sünde, Vergebung 
und Rettung ist auch unsere Lage gekennzeichnet. Das 
Elend und die Ungerechtigkeit, in der viele_ M;enschen 
leben, ist kein Vehängnis, sondern eine Folge mensch
licher Schuld. Die Vorbereitungsmappen des Ökumeni
schen Rates der Kirchen für alle Sektionen der 5. Voll
versammlung bieten dafür das Anschauungsmaterial. 
Und Rettung ist nur so zu erwarten, daß wir unsere 
Fehler und Sünden endlich einsehen, um Vergebung 
bitten und künftig so leben, wie es sich für Menschen 
· gehört, die darum wissen, daß sie für alle ihre Mit
menschen und deren Heil und Wohl Verantwortung
tragen. Vers 4 will in seiner Formulierung ernst ge
nommen sein! Es heißt eben nicht - darauf hat Stählin 
mit. Recht aufmerksam gern.acht (a. a. O. S. 469) -: .,Bei 
dir ist Vergebung, so däß wir µns nicht mehr vor dir 
zu fürchten brauchen." Sondern aus der Vergebung
wird erst die Gottesfurcht und also der bessere Gehor
sam abgeleitet. Gottesfurcht und Erfüllung der Gebote 
gehören zusammen (Pr.12, 13)! und wer Gott fürchtet, 
meidet das Böse (Sp. 3, 71' 8, 13; 1�_,6). 

Geht es so nicht nur -µm den Trost der Vergebung; son
dern auch um einen neuen Anfang im Gehorsam gegen 
Gottes Willen, dann ist schon deshalb das im Psalm 
erwähnte Warten und Hoffen nicht etwas Passives. In

seiner „Begriffsuntersuchung" über Erwartung und 
Hoffen im Alten Testament · hat Westermann darauf 
hingewiesen, daß für das in V. 5 und 6 verwandte he
bräische Wort qiwwah das. ,,Moment des Gespanntseins" 
,,konstitutiv" ist (a. a. 0. S. 23). Der Beter des 130. 
Psalm ist also ganz gespannt ausgerichtet auf das Wort 
den „durch Priestermund vollmächtig übermittelten 
Heilspruch" (Kraus S. 872). Von ihm erwartet er Ver
gebung und rettende Weisung. Anders wir: Wir erfah
ren die Vergebung kraft des Auftrages und der Voll
macht, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat (vgl. Joh. 
20, 23) und die in jedem Gottesdienst in Predigt und 
Liturgie direkt oder indirekt zur Ausführung kommen. 
Und rettende Weisung ist bereits durch das Zeugnis 
des Alten und des ·neuen Testaments an uns ergangen. 
Wir wissen grundsätzlich schon, was wir zu tun und 
zu lassen haben. Hier. wäre besonders an Luk. 4, 16-21 
zu erinnern. Die Weisung muß nur noch konkretisiert 
werden im Gespräch mit den Schwestern und Brüdern 
der einen Kirche Jesu in dieser Welt und im gemein
samen Bedenken der Wirklichkeit, in der wir heute le
ben. Gespant sein auf das Wort heißt für uns: die im 
Gottesdienst zugesprochene Vergebung ernst nehmen, 
die eben geschilderte Konkretisierung der Weisung er
hoffen und darum auch anstreben und sich bereitma
chen, das als notwendig Erkannte dann auch zu tun 
im Vertrauen auf Gottes rettende Hilfe. 
Der Schluß des Psalm den Westermann und andere 
für einen zwar nachträglichen, aber sinnvollen Anhang 
halten, weitet die Erfahrung eines einzelnen auf das 
ganze Gottesvolk aus. Diese Ausweitung ermutigt uns 
dazu,, den Psalm als eine verheißu.ngsvolle Einladung 
an die Kirchen zu verstehen, sich der Tiefe der selbst
verschuldeten Not bewußt zu werden und in gespann
ter Bereitschaft auf Gottes Vergeb_ung · und rettende 
Hilfe zu warten. 

3. Aus den Materialsammlungen für die 6 Sektionen 

Der ausgelegte Text kann für die Predigt durch Aussa
gen und Berichte veranschaulicht werden, die in den 
vom Ökumenischen Rat herausgegebenen Dossiers für 
die 6 Sektionen-enthalten sind. Es wird im folgenden 
versucht, die für unsern Zusammenhang Wichtigsten 
in der Reihenfolge der Sektionen zu referieren bzw. 
auszugsweise zu zitieren. 

3, 1. Unser Bekenntnis zu Cristus 

Unser Bekenntnis zu Christus war oft in der Vergan
genheit und ist leider bis in die Gegenwart hinein zu 
sehr bestimmt von der Abgrenzung gegen Andersden
kende. Das macht sich gelegentlich noch gegenüber 
Christen anderer Konfessionen bemerkbar. Das wird 
aber vor allem an unserer Ängstlichkeit deutlich, mit 
Nichtchristen in Politik 1,md Gesellschaft freiwillig zu
sammenzuarbeiten. Neuorientierung auf Christus hieße 
hier: sich zu ihm zu bekennen bis in die Gestalt unse
res Tuns hinein und dennoch ganz selbstve.rständlich 
mit Menschen andern Glaubens und anderer Weltan
schauung zum Besten von Mitmenschen zusammenzu
arbeiten. 
Wir haben uns in unserer Umwelt manchmal so auf
geführt, als wären wir die einzigen Gerechten unter 
lauter Ungerechten. Hier wäre zu beachten, was ein 
Prediger aus Asien über seinen Die1;1st sagt: 
,,Predigen bedeutet, daß ein Sünder dem anderen Sün· 
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der sagt:· 'l'...aßt uns zum Heiland gehen', und. nicht, 
daß ein Heiliger einem Sünder sagt: 'Ich bin ein Hei
liger, komm zu mir'." 

Unser Bekenntnis zu Christus war oft so konservativ,, 
daß es bestehende gesellschaftliche und politische Zu
stände gestützt hat, auch wenn sie ungerecht waren, 
Dadurch ist verschleiert worden, daß Jesus den Armen 
die frohe Botschaft verkündet hat und den Gefangenen 
und Zerschlagenen die Freiheit bringen wollte. Auch 
haben wir leidvolle Ereignisse allzu schnell als Gottes 
Willen hingenommen, ohne uns mit allen unseren 
Kräften für die Behebung des Leidens einzusetzen. 
Der Ökumenische Rat erinnert deshalb mit Recht an 
eine Aussage von Pierre Teilhard de Chardin: Die 
Ergebung· in Gottes Willen „birgt die Gefahr, die 
stählernen Waffen des menschlichen Willens aufzuwei
chen und abzuschwächen, die gegen alle Mächte 
der Finsternis und der Zerstörung geschwungen wer
den ... Ich kann mit dem Willen Gottes (wie er passiv. 
erlitten wird). nur dann eins werden, wenn ich alle 
meine Kraft aufbiete und mit jeder Faser meines We
sens für Besserung (im normalen 'menschlichen Sinne) 
kämpfe ... Wenn ich nicht alles in meinen Kräften Ste
hende tue, um voranzuschreiten oder zu widerstehen, 
bin ich nicht da, wo ich sein sollte, ergebe ich mich 
Gott nicht so völlig, wie es mir möglich gewesen wäre 
oder wie er es wünl?cht." Eine Gruppe asiatischer 
Christen hat formuliert:" ... indem wir ihn bekennen, 
bekennen wir vor ihm auch unsere eigene Verstrickung 
in die vielfältigen Formen der Entmenschlichung des 
Menschen und bitten, daß er uns den Mut und die 
Treue verleiht, jeder Überzeugung oder Ideologie, die 
die grundlegende Würde des Menschen leugnet, allen 
wirtschaftlichen oder. politischen Praktiken, die die 
Gleichheit aller und den Wert des einzelnen Menschen 
mißachten, und jeder sozialen Struktur, in der Men
schen auf Kosten ihrer Mitmenschen leben, zu wider
stehen. Gott vergebe uns unsere Hoffnungslosigkeit, 
mit der wir, auch wo wir ihn bekennen,, unser Leben 
beschattet sein lassen. Gott vergebe uns unsere Unwil
ligkeit, mit Chr_istus dorthin zu g�hen, wo er leidet, 
und dort bei ihm zu g!in, wo er dient. Gott gebe uns 
die Gnade der Erkenntnis, daß wir seine Auferstehung 
nicht verkünden dürfen und ihre Macht nicht verspü
ren werden, wenn wir nicht an der Gemeinschaft seines 
Kreuzes teilhaben." 

3. 2. Die Einheit der Kirche

Wir sind nicht nur in viele Konfessionen und Deno
minationen zertrennt und haben dadurch unsern ·Sen
dungsauftrag an die Welt nach Joh. 17 unglaubwürdig 
gemacht. Unsere „derzeitigen Kirchen" spiegeln auch 
,,mehr oder weniger die Werte, Meinungen, Weltan
schauungen und Vorurteile der Gesellschaften, Kultu
ren urtd ethnischen Gruppen" wieder, in denen sie le
ben. Und wo wir in der Vergangenheit nach Einheit 
strebten, da war „die Verkündigung des Evangeliums" 
oft genug „mit dem Anspruch auf universale Herr
schaft" verbunden. ,,Die Ankunft Vasco da Gamas in 
Indien ist von symbolhafter Bedeutung: Die Segel 
seines Schiffes trugen das Zeich�n des Kreuzes, auf 
dem Bug standen Kanonen." Bis in den An-

fang dieses Jahrhunderts hinein war die Kirche in 
manchen Ländern - so zum Beispiel in Mexiko - , 
,,Symbol der Unterdrückung", weil sie Herrschaft aus
übte „über jeden Bereich des Lebens", ,,sich den 
Staat selbst nach Belieben gefügig machte, absoluter 
Herrscher über das menschliche Gewissen war und 
die Freiheit der Menschen zerstörte". 
Einheit kann nicht zustande kommen, indem wir so 
bleiben, wie .:wir sind,' und die anderen so, werden 
müssen, wir wir. Für uns alle und für jede der Kir
chen ist „die Umkehr zu Gott und die Bekehrung zu 
Gott und die Bekehrung zu den anderen Kirchen nö
tig" (E. Sehlink). Die Einheit wird auch nicht durch 
einen Entschluß gewonnen, sondern sie kann nur 
durch eine ganze „Reihe von Akten der Versöhnung" 
hergestellt werden. ,.Jede Kirche muß sich darum -fra
gen, welchen Akt der Versöhnung sie h e u t e voll
ziehen muß." Und eins ist ziemlich sicher, ,,daß die 
Kirchen ihre Einheit nur · entdecken, bewähren und 
verkündigen, indem sie ihren Platz als Kirchen in
mitten der Konflikte der 'zeit einnehmen". De�n nur 
so können sie „die der Menschheit verheißende Frei
heit, Versöhnung und Gemeinschaft bezeugen." 

In einem Gebet aus den Dokumenten der Kommis
sion für Glauben und Kirchenverfassung ist alles, was 
im Blick auf die Einheit. der Kirche zum Bußtag zu 
bedenken ist, zusammengefaßt: ,,Vater unseres ge
kreuzigten Herrn, wir denken mit Trauer daran, daß 
wir nur vor Dir stehen als Glieder von Kirchen, die 
sich Jahrhunderte lang voneinander getrennt haben. 
Wir bekennen, daß unser Bemühen, Deine Wahrheit 
zu verstehen und von Deiner Liebe zu erzählen,. all
zu oft auf tragische Weise endeten: In Ablehnung, 
von der man nur mit Scham berichten kann, in Miß
verständnissen, die uns alle arm gemacht haben. Wir 
sind uns unserer selbst eben zu' sicher, Herr! Wir ge
ben vor, den einen und einzigen Weg zu kennen, und 
beten umsonst für die Einheit, die Du willst. Oft zö
gern · wir aus Furcht, die Verbindung mit weltlichen 
Mächten zu stören, und verweigern uns damit jedem 
Wandel, allem Neuen. Oft geben wir uns mit einer 
oberflächlichen Einheit zufrieden, aber versagen, wenn 
es gilt, die Leiden und Trennungen unserer Welt zu 
sehen und zu bekämpfen. Oft vergessen wir, wieviel 
wir voneinander lernen könnten, und wie sehr unser 

, Zeugnis in der Welt verfälscht wird, weil wir auf 
unsere Unterschiede stärker achten als auf ihn, der 
unser aller Mitte ist, uns�r aller gemeins_ames Leben, · 
Jesus Christus, unseren Herrn." 

3. 3. Auf der Suebe nach Gemeinschaft

In der Kritik eines Hindus an der Art der Christen 
hei.�t es: ,.Ich glaube, daß ihr euren Christus ver
ringert habt, indem ihr auf den einzigartigen An
sprüchen von Jesus besteht. Diese Absolutsetzung der 
Umstände seiner Erscheinung in der Geschichte, zu
sammen mit dem Fehlen echter Innerlichkeit im· Le
ben der meisten Christen, ist für uns der größte Stein 
des Anstoßes. Wenn ihr den inneren Christus im Licht 
des heiligen Geistes in euch entdeckt habt, dann wer
den wir mit Freuden kommen und mit euch unsere 
eigene Erfahrung von Gottes Innerlichkeit teilen." 
Noch schärfer ist die Anklage eines nordamerikani
schen Indianers, der unter anderem folgendes sagt: 
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„Ihr scheint _zu glauben, es sei eine 'Sünde', wenn ihr 
zweifelt, fragt, stille und verwirrt seid. Ihr habt uns 
jedoch bis auf den Grund unserer Existenz in die Ver
wirrung gestoßen. Es könnte sein, daß wir Weisheit 
erlernt haben, die euch von Nutzen sein .kann. De�kt 
darüber, was ich hier schreibe, nach, bis clie Sonne 
aufgeht. Erwägt . es wenigstens für einen Tag und eine 
Nacht bis zum Morgen. Dies ist eine vetnüftige Bitte, 
und doch habe ich es noch nie einen weißen Menschen 
tun sehen. Statt dessen beginnt ihr sofort mit Abwei
sung und Verteidigung.- Ihr seid· so sicher; so furcht
bar und mörderisch sicher." 
Der Indianer fährt dann etwas später fort: ,,Solange 
die Kirche es als ihre Pflicht ansieht, zu propagieren 
statt zu befreien, kann sie nichts anderes als eine sich 
selbst vergrößernde Körperschaft sein. Es ist grausam, 
wenn ihr zu uns kommt mit den Worten: die Unter
drückten Sind befreit und das angenehme Jahr des 
He1Tn ist verkündigt'. Ich und meine Familie haben 
für immer genug von euren leeren und frommen Er
klärungen. Man stelle sich einmal vor, daß eure Zivi
lisation aufhörte, Kaffee, Schokolade, Kakao, Früchte, 
Gummi, Mineralien, usw. zu stehlen - eure Kirchen
mitglieder hätten nicht den Reichtum, um eure fetten · 
Saläre und eure selbstzufriedenen Konferenzen zu be-
_ zahlen." 
Ein junger Lateinamerikaner stellt fest: ,,Den Baum 
der Ungerechtigkeit haben wir in unserer Zeit so sehr 
wachsen lassen, daß seine Früchte fast überall zur 
Erde fallen, so riesig ist der Baum der Ungerechtig
keit. Krieg, verhungernde Menschen, Egoismus, Un
terdrückung . . . Für mich sind das alles Früchte die
ses Baume_!I. Und jeder von uns beteiligt sich auf die 
eine oder andere Weise an diesem 'System, das die .
Menschen unterdrückt. Ich denke dabei an die Kräf
te in uns selbst, die den Baum immer weiter wachsen 
lassen, so daß er schlechte Früchte bringt, die wir 
überall essen und von denen wir Bauchschmerzen 
krie_gen .. - Haben wir nicht vielleicht heute Gelegen
hei't, die· anderen Samenlcörner in uns zusammen zu 
suchen, die Samen der Gerechtigkeit, der Freigebig
keit des FriEJdens? Wenn wir diesen anderen Baum pflan
zen und ihn nähren mit allem, was wir haben, mit 
unser� ganzen Leben. Statt weiterhin die Früchte 
vom Baum der Ungerechtigkeit essen zu müssen; 
könnten die Menschen neue Früchte vom Baum der 
Gerechtigkeit-•pfiücken. Doch ist dieser Kampf sehr 
schwierig und mühsam, dieser Kampf fordert von je
dem eirizelnen eine persönliche Umkehr." 
Mit dem zweiten Teil dieser Aussage ist schon der 
Weg zur Rettung mitgenannt, wie er aber indirekt in 
den Worten des Hindus und des Indianers angedeutet 
wird. 

3. 4. Erziehung zur Befreiung und Gemeinslltaff 

In der Botschaft an die Kirchen der Vollversamm-

den Bindungen befeien, die Gottes Ebenbild in ihr 
nicht zur Entfaltung kommen lassen. Daraus ergibt sich 
notwendigerweise eine grundlegende Änderung der 
Ziele, Inhalte und Methoden unserer Erziehungsarbeit." 
Es ist mit dieser Definition schon festgestellt, daß wir 
bisher nicht so erzogen haben. Wir haben vielmehr 
in unserem nächsten Bereich versucht, junge Men
schen zu lehren und nach unseren Vorstellungen zu 
formen. Und die Kirchen haben ihre Erziehungs
systeme allzu unkritisch auf die Menschen anderer 
Völker übertragen. Dazu hat die Kolonialherrschaft 
bis heute andauernde schwere Schäden auch im Bil
dungswesen verursacht. So wird von einem Beamten 
im Unterrichtsministerium von Ghana berichtet: ,,In 
einer Untersuchung, die sie unter der Schirmherrschaft 
des _Statistischen Instituts der Universität von Ghana 
durchgeführt habe, wiesen Subrahmanya und Scott 
nach, daß 170/o der Schüler des · Jahres 1964 selbst 18 
Monate nach Schulabgang noch keine Anstellung ge
funden hatten. Eine weitere Untersuchung ergab im 
darauf folgenden Jahr, daß von den Absolventen des 
Jahres 1965 570/onach 18 Monaten immer noch arbeits
los waren. 

Das heißt; daß etwa 35 000 .unserer Schulabgänger des 
Jahi;es 1965 im Januar 1967 noch keinen Arbeitsplatz 
gefunden hatten. Allen Anzeichen nach werden diese 
Zahlen von Jahr zu Jahr weiter ansteigen, denn 
Ghanas Schülerzahl nimmt von Jahr zu Jahr zu, wäh
rend .die Zahl der Arbeitsplätze ständig zurückgeht." 
Der Ghananese führt dann weiter aus: ,,Das Geheim
nis der. Beliebtheit einer 'westlichen' Erziehung .in 
den Entwicklungsländern ·ist der Schreibtischposten, 
der dem Absolventen damit offensteht, der· ·'Job für 
den Mann mit --weißen Kragen'. Eltern schicken ihre 
Kinder zur Schule, und Schüler und Studenten unter
ziehen sich der Plackerei eines sinnlosen Lehrplans 
iii der frommen Hoffnung auf die kostbare Frucht -
eine Anstellung, _bei der man sich die Hände nicht 
beschmutzen muß, den begehrten 'white-collar-job'. 
Solch hohes gesellschaftliches Prestige hat der 'white
collar-jo)::>' erworben, weil er zur Zeit der Kolonial
herrschaft von der herrschenden Klasse ausgeübt wur
de, also das Arbeitsgebiet des Kolonialbeamten war." 
Über die_ Lehrpläne sagt der Beamte aus dem Unter
richtsministerium in Ghana folgendes: ,,Die Lehr
pläne unserer Schulen sind Instrumente ·der Entfrem
dung. Die Schulen produzieren Gebilde; deren Bildung 
fast jeglicher Bezug zu der sie umgebenden Kultur fehlt 
... Eine Neugestaltung der Lehrpläne, die auf Moder
nisierung der Landwirtschaft abzielt, ist in den Ent
wicklungsländern eine augenfälljge Notwendigkeit. Die 
landwirtschaftliche Ausbildung kann jedoch zu nichts 
führen, bevor man nicht das gesellschaftliche Prestige 
der Landwirtschaft hebt. Die jungen Leute werden 
von _der Schule nicht aufs Land und in die Dörfer 
zurückgehen, solange die Bezugsgruppen der Gesell
schaft nicht bereit sind, mit und unter den Dorfbewoh
nern zu arbeiten und damit Wert und Würde der 

. lung des Weltrates -für Christliche Erziehting (Lima
1971) wird Erziehung wie folgt definiert: 
„Erziehen heißt nicht so sehr lehren als vielmehr, sich A�beit �o�zuexerzieren; �o wie es Fidel Castro u�d
mit den Menschen auf ihre Wirklichkeit einlassen; es � seme M1mster und Kabmettskollegen tun, wenn sie

heißt leben lernen, in anderen und in uns selbst Zuckerrohr schneiden." 

schöpferische Kräfte wecken; es heißt unter Führung Einer Vielzahl der von Kirchen geleiteten Schulen in 
Gottes und mit Hilfe seiner Kraft die Menschheit von ,.f\.frik.a wird von Afrikanern vorgeworfen: 
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,,a) religiöse und konfessionelle Voreingenommenheit; 

b) ihre Darstellung des Christentums aus der Sicht
der abendländischen Kultur führte zur .,fl.blehnung
der b9denständigen Kultur;

c) die Aufrechterhaltung von Wertkategorien des
Prestigedenkens in manchen Schulen."

Auf einen gesellschaftlichen Mißstand als Folge der 
Kolonialherrschaft weist auch ein Bericht aus Si.id
ostasien. In ihm lieißt es am Ende: 

„Vielleicht noch entscheidender ist die Rolle, die ein 
solches Erziehungssystem bei der Erhaltung und Le-
gitimierung einer Klassengesellschaft spielt. Erstens 
vermittelt das gleiche Recht für alle, die Schule zu be
suchen, die Illusion, daß tatsächlich ·alle die• gleiche 
,Möglichkeit haben, in einem System in Wettbewerb 
zu treten, das in Wirklichkeit auf die wirtschaftlichen 
und kulturellen Gegebenheiten der Mittelklassen und 
der Oberschicht zugeschnitten ist. 

Bei ihrem Eintritt in die Schule, in der Englisch die 
Unterrichtssprache ist, sind die Kinder aus den Unter
schichten ihren Mitschülern gegenüber die aus den 
englischsprechenden Familien der Mittel- und Ober
schicht· kommen, bereits im Nachteil. Sie sind ge
zwungen, unter. den schwierigsten Bedingungen ihr 
Sclmlpensum zu erledigen, in überfüllten Wohnungen 
und unter finanziell angespannten Verhältnissen (oft 
noch dadurch belastet daß sie zur Ergänzung des 
Familieneinkommens nach Schulschluß Geld verdienen 
müssen) ; so ist es kein Wunder, daß ein großer Pro
zentsatz der Arbeiterkip.der im Alter von 12 oder 
13 Jahren bereits die Tretmühle der Schule verlas
sen. Trotzdem redet man ihnen ein, sie seien selber 
an ihrem 'versagen' schuld, denn entweder mangle es 
ihnen an Intelligenz, oder sie hätten nicht fleißig ge
nug gelernt. Darum sei es ganz gerecht und in Ord
nung, wenn sie ihren Platz in den niedrigen Rängen 
der Gesells�aft fänden und die Entscheidungsverant
wortung · und gesellschaftliche Führungsmacht denen 
überließen, die eben die •�lügsten und Tüchtigsten' 
seien." Angesichts solcher und . ähnlicher auch von 
Christen verschuldeter Mißstände im Erziehungswesen 
ist es höchste Zeit, die· Inhalte und Methoden. unserer 
_Erziehungsarbeit bei uns und überall in der Welt im 
Sinne der Botschaft aus Lima zu ändern. 

3,5. Strulduren den Ungerechtigkeit 

Vielleicht ist es gut, gleich zu Beginn dieses Unter
abschnittes das Gedicht eines Afrikaners zur Kennt
nis zu nehmen: · · 

„Wir sahen den weißen Mann ankommen 
in seltsamen Schiffen, die wir nicht kannten 
nun sind wir Unbefugte 
an 'Clen Küsten unseres Landes 

er brachte mit sich ein Buch,· 
das von einer neuen Religion sprach 
von Liebe, Demut und Erbarmen, 
um uns gegen sei?!,e Täuschung blind zu machen 

auf den Feldern, die uns gehörten 
kann unser Vieh nicht länger weiden 

und wie Vieh werden wir zusammengepfercht, 
um auf dem ausgedörTten Boden zu verhungern 

Wir sterben in den Tiefen der Erde, 
um seine Truhen mit Gold zu füllen 
seine Gier nach den glänzenden Steinen 
ist größer als seine Sorge um unser Leben 

unsere starken Rücken bauen die Straßen, 
auf denen der weiße Mann reist 
sein Wagen überschüttet uns mit Staub 
und zwingt uns in · den Graben 

in seinem Haus beruhigen unsere Mütter 
und Schwestern seine Kinder 
schenken ihnen die Liebe, die sie brauchen, 
nur um später zurückgestoßen zu werden 

die Ankunft des weißen Mannes 
und seines Stammes in unserem Land 
hat uns eine Lektion gelehrt 
bitter wie Arznei 
das Wort des weißen Mannes 
ist einen breck wert" 

Was wollen wir gegenüber einer solchen Anklage sa
gen? Können wir uns darauf hinausreden, daß wir 
für das, was Menschen der weißen Rasse und Chri
sten vor uns getan haben, keine Verantworti,mg tra
gen? Hoffentlich können wir uns jedenfalls den Ab
satz der Erklärung zu eigen machen, die der Zentral
ausschuß des Ökum_enischen Rates auf seiner Tagung 
im August 1973 abgegeben hat: 

a) "Kirchen und Christen erkennen; q.aß sie zu sel
ten auf der Seite der Armen und Unterdrückten
gestanden haben. Zu häufig haben sie die Mächte
einer ungerechten gesellschaftlichen Ordnung unter
stützt. Häufig haben sie aus der Armut anderer
Nutzen gezogen. In g,er Vergangenheit häben sie,
wenn sie an der M_acht waren, Gewalt angewendet
gegen über Vertretern anderer Religionen oder 
Ideologien. Ihre erste Reaktion auf dieses Problem 
muß _ein. Wort der Buße sein. Buße aber bedeu
tet Verwandlung der Herzen �nd Sinne und neue 
Formen des Handelns für Gerechtigkeit."

Entsprechend hat die Weltmissionskonferenz in Bang
kok (1973) daran erinnert, daß wir es wieder lernen , 
müssen, .daß sich Gottes Gerechtigkeit nicht nur in der 
Rechtfertigung des .Sünders, sondern auch „in sozialer 
und politischer Gerechtigkeit" kundtut. 
„Gottes befreiende Kraft" verwandelt „Menschen und 
Strukturen". ',,Wir müssen in unseren .Gedanken die 
Aufspaltung· zwischen Seele und Leib, Mensch und 
Gesellschaft und Menschheit und Schöpfung · über
winden. Darum betrachten wir das Ri�gen um wirt
schaftliche Gerechtigkeit, politische Freiheit und kul
turelle Erneuerung als Elemente der umfassenden Be
freiung der Welt im Namen Gottes. Dieses Befreiungs
werk wird erst vollbracht sein, wenn 'der Tod in den 
Sieg verschlungen ist' _(1. Kor. 15, 55).· Dieser umfas
sende Heilsbegriff fordert von dem ganzen Volk Got
tes eine gll:!ichermaßen umfassende Bereitschaft zur 
Mj.tarbeit am Erlösungswerk." 
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In der orthodoxen Stellungnahme wird diese zuletzt 
zitierte Forderung etwas eingeschränkt, aber doch im 
wesentlichen festgehalten: ,,Es gibt keine unfehlbaren 
Methode für eine christliche Politik, eine christliche 
'Wirtschaft, eine christliche Kunst, aber es kann, es 
muß eine persönliche Präsenz von Christen in der 
Politik, der Wirtschaft und der Kunst geben ... eine 
aufgeschlossene, umgestaltende Präsenz." 
Der Einsatz für Gerechtigkeit wird freilich auch die 
Trennung von denen unerläßlich machen, die Struk
turen der Ungerechtigkeit festhalten wollen. Deshalb 
heißt es etwas später in der eberi zitierten orthodoxen 
Stellungnahme: ,, .. es gibt christliche 'Magnaten', aus
gesprochene Ausbeuter, die Mitglieder unserer Ver
sammlungen sind. Die eucharistische Gemeinschaft, die 
sie toleriert, lebt in der Unwahrheit, in einer Art re
ligöse Verbalismus, der ein Skandal für die ganze 
Menschheit ist. Und solange wir in unserer Mitte die
jenigen dulden, deren Freveltaten so viel und deren 
Sünden so groß sind (Am. 5, 12), werden 'das pro
phetische Amt' der Kirchen und 'die permanente Über
prüfung der Strukturen', von denen wir sprechen, im
mer nur Worte bleiben. Unser Zeugnis im Namen 
der Errichtung einer verantwortlichen Gesellschaft in 
der ganzen Welt wird zunächst darin bestehen, daß 
wir die prophetischen Lehren in all ihrer Schärfe wie
der geltend machen gegenübe_r den Unterdrückern, 
die ein Land oder einen Kontinent beherrschen. Diese 
würden nichts gegen eine allgemeine Lektion über 
soziale Gerechtigkeit einzuwenden haben, solange sie 
die Predigt nicht überzeugt und solange sie weiter 
am Abendmahl teilnehmen können. Früher exkom
munizierte die Kirche bereits wegen geringerer Über
tretungen ... Die Alte Kirche im Osten wie auch im 
Westen hat gelehrt, daß 'die Reichen den Armen den 
Reichtum vorenthalten, auch wenn dieser Reichtum' 
ehrlich erworben oder rechtmäßig ererbt ist' (Chryso
stomos). Offensichtlich meinen die Väter, daß nichts 
weniger als eine neue Ordnung angebracht sei, in der 
das Eigentum zum allgemeinen Besitz aller erklärt 
wird. Johannes Chrysostomos plante für Antiochia 
eine gerechte Aufteilung der Güter und eine Besei
tigung der Armut. Als Augustinus sagte, 'Ihr gebt al
len, die hungrig sind Brot;· aber es wäre besser, wenn 
niemand hungrig wäre und ihr niemandem etwas 
gäbet', dachte er an die Möglichkeit, das Wohltätig
keitssystem in der Kirche zu beenden." 

3. 6. Die Zwiespältigkeit von Macht und 

Technologie 

Hier sind zunächst einige Tatsachen weiterzugeben: 
a) ,,Die Armut und die unmenschlichen Verhältnisse, 
in denen zwei Drittel der Weltbevölkerung heute 
leben, sind und bleiben trotz der Entwicklungsbemü
hungen der ärmeren Nationen eine schockierende Re.
alität .. Für das Jahr 2000 - also 25 Jahre nach der 
Vollversammlung - wird für diesen Teil der Erde 
eine Bevölkerungsverdoppelung erwartet, was bei 
gleichbleibendem Trend eine Verdoppelung von Elend 
und Not bedeutet -" Trotz dieser Entwicklung „schei
nen die reichen Nationen heute fest entschlossen zu 
sein, ihren Reichtum noch zu vergrößern und damit 

auch eine Verstärkung dessen in Kauf zu nehmen, 
was man inzwischen als seine negativen Auswirkun
gen erkannt hat (Umweltverschmutzung, Energiekri
sen etc,)." 
b) Die hochentwickelten Industriestaaten „kontrollie
ren und verbrauchen" ,,auch weiterhin den größten 
Teil des technischen Potentials und der Rohstoffvor-

. . 

räte· ausschließlich für ihre eigenen Intressen". 
c) Große westliche Konzerne haben Zweigniederlas
sungen und Tochterunternehmen in der Dritten Welt 
errichtet, um die Umweltverschmutzung von ihren 
Ländern in die Entwicklungsländer zu verlagern und
dabei gleichzeitig noch vom preisgünstigen Angebot 
an Arbeitskräften und Rohstoffen dort zu profitieren. 
In einem Manifest der Evangelischen Methodisten
kirche Boliviens an die Nation wird dazu unter an
derem festgestellt: ,,Wie die anderen Länder der Drit
ten Welt müssen wir unsere Rohstoffe billig verkau
fen und Industriegüter kaufen, die das zehn-, zwanzig-, 
ja dreißigfache des durchschnittlichen Stundenlohns 
eines bolivanischen Arbeiters kosten. Ausländische In
vestoren erklären sich bereit, unsere Bodenschätze un
ter Bedingungen abzubauen, die in anderen Ländern 
niemals akzeptiert würden und die nationale Würde 
und Souveränität verletzen. Aber es gibt auch inlän
dische Ausbeuter, kleine privilegierte Gruppen von 
Bolivianern, die sich auf die Seite der internationalen 
und antinationalen Interessen geschlagen haben." 
d) In einem Bericht über die Grenzen des Wachstums 
heißt es: 

1. ,;Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölke
rung der Industralisierung, der Umweltverschmutzung, 
der Nahrungsrriittelproduktion und der Ausbeutung von 
natürlichen Rohstoffen· unverändert anhält, werden die 
absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe 
der nächsten hundert Jahre erreicht. Mit großer Wahr
scheinlichkeit führt dies zu einem ziemlich raschen und 
nicht aufhaltbaren Absinken der Bevölkerungszahl und 
der industriellen Kapazität. 

2. Es erscheint möglich, die Wachstumstendenzen zu 
ändern und einen ökologischen und wirtschaftlichen 
Gleichgewichtszustand herbeizuführen, der auch in wei
terer Zukunft aufrechterhalten werden kann. Er könn
te so erreicht werden, daß die materiellen Lebensgrund
lagen für jeden Menschen auf der Erde sichergestellt 
sind und noch immer Spielraum bleibt, individuelle 
menschliche Fähigkeiten zu nutzen und persönliche 
Ziele zu erreichen. 
3. Je eher die Menschheit sich entschließt, diesen 
Gleichgewichtszustand herzustellen, und je rascher sie 
damit beginnt, um so größer sind die Chancen, daß sie 
ihn auch erreicht." 
Aus der geschilderten Lage heraus stellt die Genfer 
Zentrale des Ökumenis.chen Rates einige Fragen zur so
zialen Verantwörtung der Christen im technischen Zeit
alter, die mögliche erste Schritte einer Umkehr zur 
Rettung andeuten: 
„Welche Art des technischen Fortschritts entspricht den 
Bedürfnissen welcher Länder? Wie können die Kirchen. 
zur Entfaltung eines sozialen Ethos der Technik beitra
gen? Was können sie tun, um zu gewährleisten, daß 
Länder mit niedrigen technischen Entwicklungsniveau 
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nicht der Beherrschung durch technisch hochentwickel
te Staaten ausgeliefert sind? Wie können die Kirchen 
dafür sorgen, daß die in einigen Ländern neuentwik
kelten Techniken allen Völkern zugute kommen, die 
gegen Armut, Krankheit und Elend kämpfen? 

Angesichts des sich verschärfenden Widerspruchs zwi
schen technischer Kontrolle einerseits und rücksichtslo-
ser Ausbeutung der natürilchen Reserven andererseits 
und angesichts des daraus resultierenden Verlustes des 
ökologischen Gleichgewichts ist zu klären, wie die Kir
chen zu ei'ner Limitierung der Anwendung von Wissen
schaft und Technik stehen. 

Angesichts der Verring'erung nicht regenerierbarer Roh
stoffe ist zu klären, welchen Standpunkt die Christen 
im Bewußtsein ihrer Verantwortung sowohl vor späte
ren (Generationen als auch vor der heutigen Welt zum 
wirtschaftlichen Wachstum einnehmen. 

Wie können die Kirchen die Reflektion über ethische 
Implikationen neuer wissenschaftlicher und technlscher 

Entdeckungen vor allem in den Bereichen anregen und 
f ördern, wo ethische Überlegungen bisher keine aus
schlaggebende Rolle gespielt haben?" 

4. Zur Verwenclung dieser Ausziig'e in cler Predigt iiber
Ps. 130
Es ist unmöglich, die Problematik aller Sektionen in 
die Predigt mit hineinzunehmen. Wohl aber könnte 
unter Verweis auf das Thema „Jesus Christus befreit 
und eint" und im Rückbezug auf das verlesene Evan
g_elium Luk. 4, 16-21 jeweils das Material einer oder 
zweier Sektionen zur Veranschaulichung herangezogen 
werden. Dabei sind die zu Sektion I und IV gesam
melten Aussagen jeweils nur für sich allein verwend
bar, während die Sektionen II und III gegebenenfalls 
auch zusammen verwendet werden können. Dasselbe 
gilt von den Zitaten und Ausführungen zu den Sektio
nen V und VI. 

Gottfried Forck 
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